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1 Veranlassung  

Die Heidelberg Materials Mineralik DE GmbH (HMM) plant, die Kiessandgewinnung Sommerach ausgehend 

vom aktuellen Gewinnungsfeld („Bestandsgenehmigung“, gemäß Plangenehmigung des Landkreises Kitzin-

gen vom 26.04.2021 /1/ und mit Bescheid vom 11.07.2022 Übergang ins Bergrecht /2/) nach Süden zu erwei-

tern („Erweiterungsfeld“).  

Auf der Grundlage der Lagerstättenerkundung /3/ und der Einstufung als grundeigener Rohstoff durch das 

Bayerische Landesamt für Umwelt (LfU) /4/ ist hierzu ein bergrechtliches Planfeststellungsverfahren mit inte-

grierter Umweltverträglichkeitsprüfung beim Bergamt Nordbayern zu führen. Hierfür wird der nachfolgende 

UVP-Bericht vorgelegt. 

Die Antragsunterlagen und somit auch das der UVP-Bericht umfassen sowohl das Erweiterungsfeld als auch 

das Feld der Bestandsgenehmigung des Landkreises, wobei die Überführung des Feldes der Bestandsgeneh-

migung des Landkreises in das Bergrecht bereits erfolgt ist /2/. 

 

2 Einleitung 

2.1 Rechtliche Grundlagen 

Gesetzliche Grundlage für die Erstellung des UVP-Berichtes ist das Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz 

(UVPG) vom 12.02.1990 in der Fassung der Bekanntmachung vom 18. März 2021. Das Vorhaben wird in 

einem bergrechtlichen Planfeststellungsverfahren gemäß § 57a und 57b BBergG geführt. Eine UVP-Pflicht ist 

gemäß § 1 Nr. 1 Buchstabe b), Doppelbuchstaben bb) der Verordnung über die Umweltverträglichkeitsprüfung 

bergbaulicher Vorhaben (UVP-V Bergbau) aufgrund der Notwendigkeit einer nicht lediglich unbedeutenden 

und nicht nur vorübergehenden Herstellung, Beseitigung oder wesentlichen Umgestaltung eines Gewässers 

oder seiner Ufer gegeben /24/. 

Ziel des UVP-Berichtes ist es, Auswirkungen auf Umweltschutzgüter gem. § 2 UVPG frühzeitig und im Vorlauf 

des Vorhabens zu erkennen, zu prüfen und deren Reichweite zu beschreiben und bewerten. 

 

2.2 Methodisches Konzept der UVP 

Das methodische Konzept bindet sich inhaltlich an die Vorgaben aus § 16 UVPG und Anlage 4 des UVPG. 

Für die einzelnen Schutzgüter werden mögliche Auswirkungen und Wechselwirkungen anhand allgemein an-

erkannter Prüfungsmethoden ermittelt, beschrieben und bewertet (§3 UVPG). Mögliche Arten der Betroffen-

heit, die es zu erläutern gilt, finden sich in Tabelle 2-1. 

Schutzgüter im Sinne dieses Gesetzes sind nach § 2 UVPG, Nr. 1: 

1. Menschen, insbesondere die menschliche Gesundheit, 

2. Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt, 

3. Fläche, Boden, Wasser, Luft, Klima und Landschaft, 

4. kulturelles Erbe und sonstige Sachgüter sowie 

5. die Wechselwirkung zwischen den vorgenannten Schutzgütern.  
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Tabelle 2-1: Mögliche Art der Betroffenheit der Schutzgüter nach Anhang 4, Nr. 4 b) UVPG 

Schutzgut Mögliche Art der Betroffenheit 

Menschen, insbesondere die 
menschliche Gesundheit 

Auswirkungen sowohl auf einzelne Menschen als auch auf die Bevölkerung 

Tiere, Pflanzen, biologische Vielfalt Auswirkungen auf Flora und Fauna sowie Lebensräume von Arten 

Fläche Flächenverbrauch, -versiegelung 

Boden Veränderung der organischen Substanz, Bodenerosion, Bodenverdichtung, Bo-
denversiegelung 

Wasser Veränderungen von Quantität oder Qualität von Grund- und Oberflächenwassers, 
hydromorphologische Veränderungen 

Luft / Klima Veränderungen des Klimas, z. B. durch Treibhausgasemissionen, Veränderung 
des Kleinklimas am Standort, Verunreinigung der Luft 

Landschaft Veränderung des Landschaftsbildes 

kulturelles Erbe / sonstige Sachgü-
ter 

Auswirkungen auf historisch, architektonisch oder archäologisch bedeutende Stät-
ten und Bauwerke und auf Kulturlandschaften 

 

 

Für die jeweiligen Schutzgüter erfolgt eine systematische verbal-argumentative Bearbeitung mit folgenden 

Stufen, die sich an das die allgemein gültigen Arbeitsschritte in /5/ und Abbildung 2-1 anlehnt: 

• Beschreibung des Vorhabens mit seinen relevanten Wirkfaktoren 

• Zusammenstellung rechtlicher Normen und die Ermittlung der relevanten Bewertungsmaßstäbe 

• Beschreibung der einzelnen Umweltschutzgüter und ihrer Schutzwürdigkeit 

• Beschreibung der Umweltauswirkungen (Zusatzlast durch das Vorhaben) 

• Fachliche Bewertung der Umweltauswirkungen (Bewertung der Gesamtlast / Konfliktbewertung) 

• Schutzgutspezifische Maßnahmen zur Verminderung und Vermeidung von Umweltauswirkungen 
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Abbildung 2-1: Arbeitsschritte der Ermittlung, Beschreibung und fachlichen Bewertung der Umweltauswirkungen /5/ 

 

Für die jeweiligen Schutzgüter werden die nach dem Stand der Fachdiskussion geeigneten rechtlichen Nor-

men, übergeordnete Zielvorgaben, Leitbilder und Umweltqualitätsziele zur Ermittlung der spezifischen Auswir-

kungen ausgewählt /5/. Für die Auswirkungsbewertung durch das Vorhaben werden schutzgutbezogen fach-

lich-gültige Bewertungsmaßstäbe (nach Möglichkeit absolute Skalen, um vergleichbare Aussagen zu produ-

zieren) herangezogen, welche in Verbindung mit den Erfahrungen des Gutachters angewendet werden. 

Bei der Bewertung der Umweltauswirkungen sind Aussagen zur Beeinträchtigungsintensität erforderlich, die 

eine Auslegung und Operationalisierung der Maßstäbe des Umweltrechts und somit eine Ableitung der Zuläs-

sigkeitsvoraussetzungen ermöglichen /5/. Es wird ein vierstufiges Bewertungsschema für die verbal-argumen-

tative Konfliktbeurteilung angewandt. Diese ist in Tabelle 2-2 dargestellt und soll die Schwere der Beeinträch-

tigung bewertbar machen. 
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Tabelle 2-2: Vierstufiges Bewertungsschema zur Konfliktbeurteilung  

Konflikt- 

bewertung 
Kriterien 

hoch 

Erheblichkeit und nachhaltige Beeinträchtigungen durch Projektwirkungen werden hoch eingestuft. 
Es bestehen keine bis geringe Vorbelastungen des betrachteten Schutzgutes. 
Die Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes und des Landschaftsbildes ist auch langfristig nicht wieder 
herstellbar. 
Die Intensität des Eingriffs ist hoch und führt zu einem dauerhaften und vollständigen Verlust der we-
sentlichen Werte und Funktionen des Schutzgutes. 
Regeneration langfristig nur bedingt oder nicht mehr möglich   

mittel 

Die zu erwartenden Beeinträchtigungen sind erheblich, aber nur befristet wirksam. 
Es bestehen geringe bis mittlere Vorbelastungen. 
Das beeinträchtigte Schutzgut bzw. dessen Werte und Funktionen haben mittlere, unter Umständen 
auch hohe Wertigkeiten und verlieren für einen befristeten Zeitraum ganz oder teilweise ihre ökologi-
schen Funktionen. 
Eine Regeneration der beeinträchtigten Werte und Funktionen ist aber in überschaubaren Zeiträumen 
(< 25 Jahre) möglich. 
Die Werte und Funktionen des Schutzgutes sind ausgleichbar. 

Regeneration kurz- und mittelfristig möglich 

gering 

Die zu erwartenden Beeinträchtigungen sind ggf. erheblich, aber nur kurzfristig wirksam. 
Es bestehen mittlere bis hohe Vorbelastungen. 
Das beeinträchtigte Schutzgut bzw. dessen Werte und Funktionen haben in der Regel geringe, unter 
Umständen auch mittlere Schutzwürdigkeit und verlieren für einen kurzfristigen Zeitraum teilweise oder 
ganz ihre ökologische Funktion. 
Die Funktionen können zeitnah und mit Sicherheit in gleicher Qualität wieder hergestellt werden. 
Der Eingriff findet auf relativ kleiner Fläche statt und von der unmittelbaren Umgebung der Vorhabens-
fläche können die zeitweise verloren gegangenen Werte und Funktionen z. T. übernommen werden 
(Ersatzlebensräume). Teilweise können die verloren gegangenen Werte und Funktionen des Schutz-
gutes bereits während der Abbauphase von brach liegenden oder bereits verfüllten Flächen übernom-
men werden. 

kein Konflikt 
Durch das Vorhaben sind keine erheblichen und nachhaltigen Wirkungen auf das Schutzgut zu erwar-
ten. 
Die Bewertung ist unabhängig von der Bedeutung des Schutzgutes. 

 

Für die jeweiligen Schutzgüter ist zudem zu prüfen, dass die fachgesetzlichen Vorgaben und rechtlichen Ver-

pflichtungen eingehalten werden. In Tabelle 2-3 sind die anzuwendenden Gesetze und Verordnungen sowie 

die daraus abgeleiteten Ziele des Umweltschutzes benannt. 
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Tabelle 2-3: Schutzgutbezogene gesetzliche Vorgaben und Ziele des Umweltschutzes 

Schutzgut 
Fachgesetze,  

Fachpläne 
Bemerkung Schutzziele 

Mensch und 
menschliche 
Gesundheit 

§ 1, § 50 BImSchG 

TA Lärm, TA Luft 

39. BImSchV, 
DIN 18005,  
VDI-Richtlinien (z.B. Frei-
zeitlärm), GIRL 

Schutz des Menschen vor schädlichen Um-
weltauswirkungen wie z.B. Lärm, Staub, 
Luftemissionen, Geruch  

Erhalt gesunder Lebensver-
hältnisse durch Schutz der 
Wohngebiete/ Wohnnutzung, 
des Wohnumfeldes sowie 
der dem Wohnumfeld zuzu-
ordnenden Funktionsbezie-
hungen (besiedelte Gebiete 
und ihre direkte Umgebung) 

Erhalt von Flächen für die 
Naherholung sowie für sons-
tige Freizeitgestaltung 

§ 1 BNatSchG 

Natur und Landschaft als Lebensgrundlage 
des Menschen, die zu schützen, zu pfle-
gen, zu entwickeln und, soweit erforderlich, 
wiederherzustellen ist 

§ 1 BBergG 

Sicherung der Rohstoffversorgung unter 
Berücksichtigung ihrer Standortgebunden-
heit bei sparsamem und schonendem Um-
gang mit Grund und Boden 

Sicherheit der Betriebe und der Beschäftig-
ten des Bergbaus  

Vorsorge gegen Gefahren, die sich aus 
bergbaulicher Tätigkeit für Leben, Gesund-
heit und Sachgüter Dritter ergeben, zu ver-
stärken und den Ausgleich unvermeidbarer 
Schäden 

§ 1 (5,6) BauGB  

 

 

Gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse; 
Zielvorgaben für u.a. Schutz der Bevölke-
rung, Erholungsbedürfnisse, Städtebau 

Tiere und 
Pflanzen, 
biologische 
Vielfalt 

BNatSchG  

§ 1, § 2 (1)  

§ 14, § 15 

 

§ 30 

 

§ 39, § 44  

Ziele des Naturschutzes und der Land-
schaftspflege 

Eingriffe in Natur und Landschaft, Verursa-
cherpflichten zum Ausgleich oder Ersatz 
von unvermeidbaren Beeinträchtigungen  
 
Gesetzlich geschützte Biotope 
 
Schutz wild lebender Tiere und Pflanzen 

 

Schutz von wildlebenden 
Tieren und ihren Lebensge-
meinschaften in ihrer natürli-
chen und historisch gewach-
senen Artenvielfalt sowie 
Schutz ihrer Lebensräume 
und ihrer sonstigen Lebens-
bedingungen 

Schutz wildlebender Pflan-
zen und ihrer Lebensge-
meinschaften in ihrer natür-
lich und historisch gewach-
senen Artenvielfalt sowie 
Schutz der Lebensräume 
(Biotope) und ihrer sonstigen 
Lebensbedingungen 

 

§ 33, 34 BNatSchG 

 

 

FFH-RL 92/43/EWG 
(mit Anhang I bis V) 

Vogelschutz-RL 
79/409/EWG (Fassung 
01.07.2013) 

 

Überprüfung der Verträglichkeit von Projek-
ten mit den Erhaltungszielen eines Gebie-
tes von gemeinschaftlicher Bedeutung 
(FFH-Gebiet) oder eines europäischen Vo-
gelschutzgebietes (SPA-Gebiet) 

Erhaltung und Wiederherstellung eines 
günstigen Erhaltungszustandes von Arten 
und Lebensräumen nach den Anhängen I, 
II und IV der FFH-Richtlinie sowie von Ar-
ten nach Anhang I und Artikel 4, Absatz 2, 
der Vogelschutz-Richtlinie 79/409/EWG 
und ihrer Lebensräume 
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Schutzgut 
Fachgesetze,  

Fachpläne 
Bemerkung Schutzziele 

Boden 

§ 1, § 2 (2) Nr. 1, 2, 3 
BBodSchG  
 
 
 

DIN 19639 

nachhaltige Sicherung und Wiederherstel-
lung der Bodenfunktion, Abwendung 
schädlicher Bodenveränderungen; Lebens-
grundlage und Lebensraum für Mensch, 
Tiere, Pflanzen und Bodenorganismen 

Bodenschutz bei Planung und Durchfüh-
rung von Bauvorhaben 

Erhalt natürlicher oder natur-
naher Böden 

Erhalt der Speicher-, Regler- 
und Pufferfunktion des Bo-
dens 

Erhalt besonderer Standort-
bedingungen für Pflanzen 
und Tiere 

Erhalt der natürlichen Bo-
denfruchtbarkeit 

Sparsamer Bodenverbrauch 

§ 2 (1) Nr. 3 BNatSchG 
Böden sind so zu erhalten, dass sie ihre 
Funktionen im Naturhaushalt erfüllen kön-
nen 

§ 1 (6) Nr. 7, § 1a (2) 
BauGB 

 

Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen, 
sparsamer Umgang mit Grund und Boden 

§ 1 Nr. 1 BBergG 

§ 22a ABBergV 

UVP-V Bergbau 

sparsamer und schonender Umgang mit 
Grund und Boden  

Vermeidung einer Verschmutzung des Bo-
dens 

 

Wasser 

(Oberirdi-
sche Gewäs-
ser, Küsten-
gewässer, 
Grundwas-
ser) 

WHG 

§ 1, §§ 5-6  

 

§ 27, 32, 36-37, 47-48 

§ 62 

Abschnitt 6 

Schutz der Gewässer durch eine nachhal-
tige Gewässerbewirtschaftung als Bestand-
teil des Naturhaushalts, als Lebensgrund-
lage des Menschen, als Lebensraum für 
Tiere und Pflanzen sowie als nutzbares 
Gut  

Bewirtschaftungsziele und Reinhaltung 
oberird. Gewässer und Grundwasser 

Umgang mit wassergefährdenden Stoffen 

Hochwasserschutz 

Erhalt und Reinhaltung von 
Gewässern 

Sicherung der Qualität und 
Quantität von Grundwasser-
vorkommen § 27 / 47 WHG 

EU-WRRL 
OGewV 
GrwV 

Ziel: Schaffung eines guten Zustandes für 
alle Gewässer und Grundwasservorkom-
men (Überwachung, Einstufung) 

 

AwSV 

Schutz der Gewässer vor nachteiligen Ver-
änderungen durch wassergefährdende 
Stoffe 

 

Klima und 
Luft 

§ 2 (1) Nr. 6 BNatSchG 

Vermeidung von Beeinträchtigungen des 
Klimas; nachhaltige Energieversorgung, 
Nutzung erneuerbarer Energien, Verbesse-
rung des (örtlichen) Klimas auch durch 
Maßnahmen des Naturschutzes /Land-
schaftspflege 

Reinhaltung der Luft durch 
Vermeidung von Luftverun-
reinigungen 

Erhaltung des Bestandskli-
mas sowie der lokalklimati-
schen Regenerations- und 
Austauschfunktion 

§ 1, § 3 BImSchG 

22. BImSchV 

TA Luft 

Schutz der Atmosphäre vor schädlichen 
Umwelteinwirkungen, Luftschadstoffgrenz-
werte 

§ 1 BauGB 

Vermeidung von Emissionen, Nutzung er-
neuerbarer Energien, Erhaltung einer best-
möglichen Luftqualität 

 

 

 

 



Sommerach, Kies PFV, UVP-Bericht / 20-217  

_T2_20-217_Sommerach_Kies_PFV_UVP-Bericht_v2024 - 28. Februar 2023, ergänzt 18.12.2024  Seite 12 von 81 

Schutzgut 
Fachgesetze,  

Fachpläne 
Bemerkung Schutzziele 

Landschaft § 1, § 2 (1) BNatSchG 
Schutz, Pflege und Entwicklung der Viel-
falt, Eigenart und Schönheit sowie des Er-
holungswertes von Natur und Landschaft 

Erhaltung der Vielfalt, Eigen-
art und Schönheit der Land-
schaft in ihrer natürlichen 
oder kulturhistorisch gepräg-
ten Form 

Erhalt der natürlichen Erho-
lungseignung 

Erhaltung großräumiger 
Landschaftsbereiche im un-
besiedelten Raum ohne Zer-
schneidung durch belas-
tende Infrastruktureinrichtun-
gen 

Kultur- und 
Sachgüter 

BayDSchG 

Teil 3, Art. 7 

Bei der Vermutung, dass Bodendenkmäler 
vorhanden sind, muss eine Erlaubnis für 
Grabungs- und Erdarbeiten eingeholt wer-
den. 

Bei Auffinden von Bodendenkmäler ist die 
Untere Denkmalschutzbehörde zu infor-
mieren. 

Erhaltung historischer Kultur-
landschaften und Kulturland-
schaftsbestandteile von be-
sonderer charakteristischer 
Eigenart, von Ortsbildern, 
Ensembles sowie geschütz-
ten und schützenswerten 
Bau- und Bodendenkmälern 
einschließlich deren Umge-
bung, sofern dies für den Er-
halt der Eigenart und Schön-
heit des Denkmals erforder-
lich ist 

§ 1 (6) Nr. 5, Nr. 6 
BauGB  

Berücksichtigung der Belange der Baukul-
tur, des Denkmalschutzes und der Denk-
malpflege, der erhaltenswerten Ortsteile, 
Straßen und Plätze von geschichtlicher, 
künstlerischer oder städtebaulicher Bedeu-
tung und die Gestaltung des Orts- und 
Landschaftsbildes in der Bauleitplanung; 
Sicherung von Sachwerten, die durch die 
Bauleitplanung gesichert, geschaffen oder 
beeinträchtigt werden 

 
Gemäß § 16, Nr. 3 und 4 UVPG muss neben einer Beschreibung und Bewertung des Vorhabens auch eine 

Beschreibung von geplanten Maßnahmen erfolgen, mit denen das Auftreten erheblicher nachteiliger Umwelt-

auswirkungen des Vorhabens ausgeschlossen, vermindert oder ausgeglichen werden soll. Dies schließt auch 

die im Landschaftspflegerischen Begleitplan (beigefügt als Bestandteil T 3 der Antragsunterlagen) geplanten 

Kompensationsmaßnahmen mit ein. 

 
Weitere Untersuchungen und Gutachten, deren Ergebnisse relevant für die Prüfung der Vorhabenswirkungen 

sind, liegen den Antragsunterlagen bei und werden in den nachfolgenden Kapiteln zitiert und angeführt: 

• Teil 4.1: Schallimmissionsprognose nach TA Lärm (Öko-Control, 2022) 

• Teil 4.2: Staubimmissionsprognose nach TA Luft (Öko-Control, 2022) 

• Teil 5.1: Kartierung / Bestandserfassung Arten (Fabion, 2022) 

• Teil 5.2: Spezielle artenschutzrechtliche Prüfung (Fabion, 2022) 

• Teil 5.3: Unterlagen zur FFH-Verträglichkeitsprüfung (Fabion, 2022) 

• Teil 6.1: Hydrogeologisches Gutachten (HGN, 2022)  

• Teil 6.2: Fachbeitrag Wasserrahmenrichtlinie (HGN, 2022)  

• Teil 6.3: Fachgutachten Hochwasserschutz (HGN, 2022)  

• Teil 7:  Fachbeitrag Landschaftsbild (HGN, 2022) 
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3 Beschreibung des Vorhabens  

3.1 Zielstellung und Beschreibung des Vorhabens 

Die Heidelberg Materials Mineralik DE GmbH (HMM) führt aktuell die Kiessandgewinnung im Abbaufeld der 

Bestandsgenehmigung im Trockenschnitt aus. Ausführliche Beschreibungen zum Vorhaben sowie den einzel-

nen technischen Vorhabensbestandteilen finden sich im Rahmenbetriebsplan (Bestandteil der Antragsunter-

lagen, Teil 1, /6/). 

Die administrative Lage des Tagebaus kann wie folgt eingeordnet werden: 

  Landkreis: Kitzingen 

  Gemeinde: Sommerach / Schwarzach am Main 

  Gemarkung: Sommerach / Gerlachshausen 

 

Der Aufschluss der Tagebaufläche wird im Anschluss an den Trockenschnitt als Nassauskiesung weiterge-

führt. Die Nassauskiesung erfolgt dann mittels eines landgestützten Eimerkettenbaggers. Sie beginnt im nörd-

lich gelegenen Bestandsfeld und wird anschließend im Erweiterungsfeld sukzessive von Norden nach Süden 

weitergeführt (Abbildung 3-1).  

Die Aufbereitung des gewonnenen Materials erfolgt im 2,5 km entfernten Kieswerk Dettelbach. Der Transport 

der gewonnenen Kiessande erfolgt mittels LKW. 

Die Verkehrsanbindung des Tagebaus erfolgt in der ersten Phase des Abbaus (Nordteil des Tagebaus) über 

die Zufahrt an der NW-Ecke des Bestandsfeldes auf die Kreisstraße KT 29. Zur dortigen Ein- und Ausfahrt 

wird der im Bestandsfeld parallel zu KT 29 im 20 m-Pufferstreifen zur Abbaugrenze bereits z. T. vorhandene 

innerbetrieblicher Fahrweg (geschotterte Baustraße) nach Süden weitergeführt. 

Diese Verkehrsanbindung ist aufgrund ihrer Lage sowie der Abbauentwicklung und Transportrichtung nach 

Süden langfristig nicht für die Transporte sinnvoll beizubehalten. Daher wird in der zweiten Phase bei weiterer 

Abbauentwicklung nach Süden eine Verkehrsanbindung an die Straße zur Schleuse Gerlachshausen am Kno-

tenpunkt zu Kreisstraße KT 29 vorgesehen.  

Der innerbetriebliche Fahrweg und die Ein- und Ausfahrt werden für die Transporte ertüchtigt (Schotterung) 

und permanent in Stand gehalten. Um erhöhte Staubemissionen zu verhindern, ist in Trockenzeiträumen die 

Befeuchtung mittels Wasserwagen vorgesehen. Nach Abschluss aller tagebaulichen Tätigkeiten im Kiessand-

tagebau Sommerach wird der Weg wieder in seinen ursprünglichen Zustand bzw. entsprechend Abstimmun-

gen mit der Gemeinde hergerichtet. 

Das Abbaufeld hat insgesamt eine Größe von ca. 12 ha, wovon etwa 1,6 auf das Bestandsfeld entfallen. 

Gemäß der geologischen Erkundung sind im gesamten Abbaufeld gewinnbare Vorräte von etwa 1,8 Mio. t zu 

erwarten. Die angenommene mittlere jährliche Förderrate beträgt ca. 300.000 t. Daraus ergibt sich ein Abbau-

zeitraum von etwa 6 Jahren.  

Im Zuge des Fortschreitens der Kiessandgewinnung ist eine Verfüllung eines großen Teils der durch die Ge-

winnung entstehenden offenen Wasserfläche mit unbelastetem Fremdmaterial vorgesehen. Dies dient der 

Wiederherstellung von Landflächen und damit auch der Minderung der Auswirkungen auf den Grundwasser-

spiegel (siehe 5.5.4). Im Endzustand ist vorgesehen, im Interesse der Gemeinde Sommerach eine offene 
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Wasserfläche im Zentral- bis Südteil von ca. 4 ha für eine mögliche Nutzung als Beregnungsspeicher zu er-

halten.  

Einen Überblick über die Planzahlen des Vorhabens gibt die nachfolgende Tabelle: 

Tabelle 3-1:  Übersicht Planzahlen 

Planzahl Dimension / 
Einheit 

Bemerkung 

Rahmenbetriebsplanfläche  
(Antragsfläche Gesamtflächeninanspruch-
nahme) 

13,71 ha umfasst Bestandsfeld und Erweite-
rungsfeld inkl. Rand- und Betriebs-
flächen 

Gesamtfläche Bestandsgenehmigung Landkreis 1,88 ha inkl. Rand- und Betriebsflächen 

davon: Abbaufläche Bestandsgenehmigung 1,62 ha  

Antragsfläche / Eingriffsfläche Erweiterung 11,84 ha inkl. Rand- und Betriebsflächen 

davon: Abbaufeld Erweiterung 10,44 ha  

Abbaufläche Gesamtvorhaben 12,06 ha  

Abbaufläche pro Jahr (gemittelt) 2,08 ha  

Vorräte gewinnbar im Planfeststellungszeitraum 1,82 Mio. t Bestandsfeld und Erweiterungsfeld 
(ohne anteilige Gewinnung im Be-
standsfeld vor Planfeststellung) 

mittlere Förderrate 300.000 t/a  

max. Förderrate 500.000 t/a  

Abbauzeitraum ca. 6 Jahre  

zzgl. Zeitraum für Weiterführung Verfüllung nach 
Abbauende 

ca. 5 Jahre  

zzgl. vollständige Wiedernutzbarmachung nach 
Verfüllende 

ca. 2 Jahre  
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Abbildung 3-1: Überblick über die Abbaufelder und die geplante Abbauentwicklung 

 

 

3.2 Notwendigkeit des Vorhabens 

Die Kiessandgewinnung im Feld Sommerach stellt für die Heidelberg Materials Mineralik DE GmbH (HMM) 

die Fortführung der aktuellen Kiessandgewinnung im Raum Unterfranken dar. Im 2,5 km entfernten Dettelbach 

betreibt die HMM derzeit bereits den Kiessandtagebau Dettelbach mit dem zugehörigen Kieswerk. Nach Be-

endigung der Gewinnung im dortigen Abbaufeld VI ist die Lagerstätte Dettelbach ausgekiest und die Gewin-

nung wird in das Feld Sommerach überführt, so dass es sich um eine Weiterführung der Gewinnungstätigkeit 

handelt und der bestehende Kieswerksstandort weiter genutzt werden kann. 

Die Heidelberger Sand und Kies GmbH hat in einer umfangreichen Rohstofferkundung geeignete Lagerstätten 

und raumplanerisch geeignete Kiessandvorkommen erkundet. Um die Sicherung der Rohstoffversorgung der 

regionalen Bauwirtschaft aufrecht zu erhalten und damit den Weiterbetrieb des vorhandenen Kieswerkes zu 

gewährleisten, soll sich mit einem direkten Übergang der Kiessandabbau im Feld Sommerach an den Ab-

schluss des Kiessandtagebaus Dettelbach anschließen. Gemäß der Rohstofferkundung /3/ in Verbindung mit 

einer Wirtschaftlichkeitsanalyse hat sich ergeben, dass das Feld Sommerach für den Aufschluss eines 

Kiessandtagebaus geeignet ist. 

Darüber hinaus liegt das Feld Sommerach in einem Gebiet mit abbauwürdigen Vorkommen an Sand und Kies, 

welches im Regionalplan Würzburg ausgewiesen wurde /17/.  
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Der beständige Bedarf an hochwertigen Baustoffen und damit den Rohstoffen Kies und Sand macht einen 

Weiterbetrieb der Kiessandförderung notwendig. Der vorgesehene Kiessandtagebau ermöglicht zudem die 

Abdeckung der betriebsinternen Rohstoffversorgung des Unternehmens (u. a. Betonwerke) auch hinsichtlich 

der langfristigen Sicherung der geplanten gewerblichen Aktivitäten in der Region. 

Zum regional großen Bedarf an Bausanden im Großraum Würzburg / Schweinfurt heißt es in einer Übersicht 

der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe /7/: 

„Durch die Sand und Kiesgewinnung in den letzten 100 Jahren entstanden entlang des Mains vielerorts und 

dann meist konzentriert Seenplatten aus größtenteils relativ flachen (3 – 8 m) und meist kleinen (< 20 ha) 

Baggerseen. Diese stellen heute allesamt hochwertige Feuchtbiotope dar und geben dem Main sein ursprüng-

liches Aussehen mit zahlreichen Mäanderschlingen und Altwasser armen wenigstens annähernd zurück. In 

einigen Landkreisen wird diese Art der Renaturierung sehr gerne gesehen und gefördert (vgl. Kapitel 5 in Band 

I), in anderen Landkreisen, besonders von den dortigen Landwirten, abgelehnt. Sie fordern eine vollständige 

Auffüllung der ausgekiesten Flächen und eine Wiedernutzbarmachung für die Landwirtschaft. 

Die Städte Würzburg und Schweinfurt mit ihren zusammen 180.000 Einwohnern werden zwar vom Main durch-

flossen, dieser hat dort aber mit wenigen Ausnahmen keine nutzbaren Kiessandvorkommen hinterlassen. Der 

Bedarf an groben Gesteinskörnungen wird in diesen Städten durch Hartsteinwerke (Steinbrüche) abgedeckt, 

was für feine Gesteinskörnungen (Sand) für die Betonproduktion aber nicht möglich ist. Insofern stellen der 

Großraum Würzburg und die nördlich gelegene Stadt Schweinfurt eine Mangelregion an Sand mit überdurch-

schnittlich hohen Sandpreisen dar.“ 

Bezüglich des Erfordernisses der Gewinnung von Baurohstoffen auch zur Gewährleistung der sogenannten 

Energiewende und Einhaltung der Klimaziele wird auf die aktuelle Rohstoffstrategie der Bundesregierung ver-

wiesen /48/. Dort wird auch und gerade mit Blick auf Rohstoffe der Steine-und-Erden-Industrie festgehalten 

/8/: 

„Ohne eine ausreichende Verfügbarkeit heimischer mineralischer Rohstoffe lassen sich die heutigen gesell-

schaftlichen Herausforderungen (Wohnungsbau, Mobilität, Umweltschutz) nicht bewältigen. Die Bundesregie-

rung setzt sich daher dafür ein, dass die Rohstoffgewinnung in Deutschland gestärkt wird. Dies gilt insbeson-

dere auch vor dem Hintergrund der regionalen Verknappung von wichtigen Baurohstoffen.“ 

Damit ist ein breites öffentliches Interesse an der regionalen Gewinnung von Kiesen und Sanden gegeben. 

Gemäß Stellungnahme des LfU vom 27.02.2024 wird der geplante Sand- und Kiesabbau südöstlich von Som-

merach aus Sicht der Rohstoffgeologie ausdrücklich befürwortet /9/. 

Die IHK Würzburg-Schweinfurt begrüßt gemäß Stellungnahme vom 27.02.2024 /10/ ebenfalls das Planvorha-

ben: „Sand und Kies sind wichtigste Rohstoffe für die regionale Wirtschaft Mainfrankens, besonders Quarz-

sand wird in mehreren Branchen stark nachgefragt. Sand wird jedoch zunehmend knapper und schwerer zu-

gänglich. Dementsprechend ist es wichtig die regionalen Rohstoffvorkommen adäquat zu nutzen, um lange 

Transportwege aus teils weit entfernten Abbaugebieten zu verhindern und die mainfränkische Wirtschaft zu 

stärken. Die IHK Würzburg-Schweinfurt vertritt die Interessen von 73.000 Unternehmen der gewerblichen Wirt-

schaft in Mainfranken. Dabei setzt sie sich gemäß einschlägiger Beschlüsse der Vollversammlung dafür ein, 
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den Zugang zu den heimischen Rohstoffen langfristig zu sichern (vgl. S. 13 - BI HK-Positionspapier zur Land-

tagswahl 2023 sowie S. 53 -Wirtschaftspolitische Positionen der IHK-Organisation)“. 

 

3.3 Vorhabenalternativen  

Generell ist der Aufschluss eines Kiessandtagebaus an das Vorkommen und die Ergiebigkeit von geeigneten 

Rohstoffen gebunden. Im Zuge von Erkundungsarbeiten im großräumigen, wirtschaftlich erreichbaren Umfeld 

des bestehenden Tagebaues und der Kiesaufbereitung in Dettelbach wurden drei Aufsuchungsfelder hinsicht-

lich ihrer geologischen Eignung erkundet (Anlage 2). Weitere potenziell geeignete bzw. in der Raumplanung 

für den Kiesabbau ausgewiesenen Gebiete innerhalb der Region waren oder sind durch andere Abbaubetriebe 

bereits besetzt.  

 

3.3.1 Dettelbach 

In Dettelbach besteht derzeit ein aktiver Kiesabbau im Nassschnitt (Abbaufeld VI) sowie das verarbeitende 

Kieswerk. In der Erkundung 2011 /11/ wurden mehrere Optionen untersucht: 

• Ermittlung der nutzbaren Vorratsmengen im Erweiterungsfeld IV und VI 

• Erkundung des Erweiterungsfeldes NORD, welches sich unmittelbar an das Teilfeld IV anschließt 

• Grundsätzliche Klärung des Vorkommens eventuell anstehender, wirtschaftlich nutzbarer quartärer 

Sedimente im Höffigkeitsgebiet Paradies (etwa 1 km östlich des Kieswerkes Dettelbach) 

 

Das Teilfeld IV ist zum jetzigen Zeitpunkt bereits vollständig abgebaut und ein verbleibender Baggersee.  

Das Erweiterungsfeld VI ist plangenehmigt, der Beginn der Gewinnung ist für Anfang 2023 vorgesehen. Auf-

grund der begrenzten gewinnbaren Vorräte von ca. 680.000 t ist hier nur eine Perspektive von ca. 3 bis 5 

Jahren gegeben. 

Für das Erweiterungsfeld NORD wurde eine Mächtigkeit des Nutzhorizontes von etwa 14 m erkundet. Die 

Kornzusammensetzung erscheint geeignet (nahezu ideale Betonsand – Sieblinie). Derzeit erfolgt dort der Ab-

bau von Kiessanden für die Weiterverwendung im Betonwerk Dettelbach. 

Das Höffigkeitsgebiet Paradies erwies sich durch zwei Bohrungen sowie zwei Aufschlüsse als nicht geeig-

net, da sich jeweils nur 1,0 bis 1,6 m mächtige quartäre Ablagerungen über dem Muschelkalkhorizont zeigten. 

Somit stellte sich das Höffigkeitsgebiet hinsichtlich einer rohstofflichen Nutzung für Kies und Sand als nicht 

abbauwürdig dar. 

 

3.3.2 Großlangheim 

In dem Vorbehaltsgebiet Sand und Kies SD/KS 17 nordwestlich von Großlangheim wurden im November 2021 

zur Rohstoff- und Lagerstättenerkundung Sondierungsbohrungen durchgeführt /12/.Das Höffigkeitsgebiet liegt 

etwa 5 km südlich vom Kieswerk Dettelbach und hat eine Größe von 60,88 ha. 

Die Bohrergebnisse ergaben innerhalb eines ausgrenzbaren Abbaugebietes nur eine maximale Nutzmächtig-

keit zwischen etwa 2,50 m bis 4,20 m im Untersuchungsraum. Das Grundwasser wird je nach Topografie etwa 

zwischen 1,70 m bis 3,50 m unter Geländeoberkante erwartet. Insofern lagern geringe Teile des Rohstoffes 
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im Grundwasser. Laut Lagerstättenberechnung sind weniger als 500.000 t nutzbare Vorräte zu erwarten. Das 

Höffigkeitsgebiet kann als Sandlagerstätte eingestuft werden mit Eignung für die Betonherstellung. 

Im Vergleich zum gewinn- und nutzbaren Vorrat von mehr als 1,8 Mio. t bei mittleren Mächtigkeiten von 10,5 m 

in der Lagerstätte Sommerach hat sich das Höffigkeitsgebiet Großlangheim zum jetzigen Zeitpunkt als wirt-

schaftlich nicht abbauwürdig erwiesen. Des Weiteren ist die Anfahrtsstrecke vom Höffigkeitsgebiet zum be-

stehenden Kieswerk mit 13 km mehr als doppelt so lang wie die Anfahrt vom Feld Sommerach (5,5 km) und 

damit die Klimabilanz bei Durchführung des Vorhabens in diesem Höffigkeitsgebiet deutlich schlechter. 

 

3.3.3 Hörblach-Mainsondheim 

Im Jahr 2020 wurde für das Höffigkeitsgebiet Hörblach-Mainsonheim, welches südlich des Mains gelegen ist, 

eine Erkundung durchgeführt /13/. Dies erfolgte aufgrund von Flächenvorschlägen des zuständigen Landes-

amtes (Bayerisches Staatsministerium für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie) für ein Vorbehaltsge-

biet Kiessand und zwei weitere Vorranggebiete Kiessand. Das Untersuchungsgebiet mit dem vorgeschlage-

nen Vorbehalts- und Vorranggebieten hat insgesamt eine Flächengröße von rd. 69 ha. 

Die Bohrergebnisse ergaben nur eine maximale Nutzmächtigkeit von etwa 4,0 m bis 4,5 m. Im Ergebnis der 

Erkundung wurde aufgrund der 6 abgeteuften Sondierungsbohrungen eingeschätzt, dass derzeit keine wirt-

schaftlich vertretbaren Nutzmächtigkeiten zum Rohstoffabbau Kies und Sand innerhalb der Flächenvorschläge 

zum Vorbehalts- und Vorranggebiet gegeben sind. 
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3.4 Nullvariante (Auswirkungen bei Nichtrealisierung des Vorhabens) 

Die Nullvariante bedeutet den vollständigen Verzicht auf die Durchführung des Vorhabens. 

Wirtschaftlich stellt der Verzicht des Vorhabens im vorliegenden Fall keine zumutbare Alternative dar, da man-

gels regionaler und wirtschaftlicher Alternativen des Kiessandabbaus der Heidelberger Sand und Kies GmbH 

ein wirtschaftlicher Weiterbetrieb des Kieswerkes nicht möglich wäre.  

Die Antragstellerin wäre gezwungen, die bergbaulichen Tätigkeiten nach Ende des Kiessandtagebaus Dettel-

bach einzustellen. Dies hätte die Schließung des Kieswerks (Aufbereitungsstandort) zur Folge. Negative so-

zioökonomische Folgen wären die Auswirkungen.  

Gleichzeitig hätte die fehlende Rohstoffversorgung negative Folgen für regionale Lieferketten. Das am Stand-

ort Dettelbach befindliche Betonwerk der Heidelberg Materials versorgt regionale Bauvorhaben, welche die 

regionale Wirtschaft stützen. 

Der Antragstellerin ist weiterhin auf die Nähe der zu erschließenden Lagerstätte zu seinem derzeitigen Kies-

werksstandort und dem Betonwerk sowie deren langfristige Laufzeit angewiesen, um einen wirtschaftlichen 

und nachhaltigen Betrieb zu gewährleisten. 

Die Möglichkeiten geeignete Kiessande abzubauen sind in der Region inzwischen sehr stark eingeschränkt. 

Verschiedene raumordnerische Ansprüche und infrastrukturelle Auslastungen begrenzen stark die Flächen-

verfügbarkeit für den Kiesabbau (bspw. Naturschutz, Trinkwasserschutzgebiete, Straßen, Siedlungen). Es ist 

daher von übergeordnetem Interesse (insbesondere des Klimaschutzes) die regional vorkommenden Lager-

stätten effektiv auszubeuten und einer überregionalen Anlieferung der dringend benötigten Kiessande über 

das ohnehin schon teils überlastete Infrastrukturnetz vorzubeugen. 
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4 Standortverhältnisse 

4.1 Lage und administrative Einordnung 

Das Vorhaben liegt im Bundesland Bayern, Landkreis Kitzing, Gemeinden Sommerach (westlicher Teil) und 

Schwarzach (östlicher Teil). Die nächstgelegenen Ortschaften sind: 

• Sommerach ca.   300 m nordwestlich 

• Gerlachshausen ca.   550 m südöstlich 

• Schwarzenau ca. 1.000 m südlich 

 

 

4.2 Naturräumliche Einordnung und aktuelle Nutzungen 

Naturräumliche Einordnung 

Biogeografische Region  kontinental 

Großlandschaften Südwestliche Mittelgebirge / Stufenland 

Naturraum-Einheiten Mittleres Maintal 

Naturraum-Haupteinheit Mainfränkische Platten 

Naturraum-Untereinheiten Mainaue und angrenze Maintalhänge 

Naturraum   Mainschleife Volkach 

Gemäß Naturräumlicher Gliederung Bayerns ist der Untersuchungsraum Landschaft in das Mittlere Maintal 

einzuordnen /14/. Die Kulturlandschaft ist geprägt durch die Zerschneidung des Fränkischen Schichtstufen-

landes durch den Main. Aufgrund seiner markanten naturräumlichen Ausprägung wurde der Naturraum stark 

vom Weinbau geprägt. Das abwechslungsreiche Landschaftsbild des Mittelmaintals wird maßgeblich durch 

den mäandrierenden Verlauf des Mains mit Prall- und Gleithängen und die tiefe Einsenkung gegenüber den 

angrenzenden Hochflächen bestimmt /15/. 

 

Aktuelle Flächennutzungen 

Die derzeitige Flächennutzung kann aus dem Datensatz des CORINE Land Cover 2018 entnommen werden. 

In Abbildung 4-1 sind die Nutzungstypen dargestellt. Das Abbaufeld und das Umfeld sind laut Datensatz durch 

Wiesen und Weiden dominiert. Im sonstigen Untersuchungsraum finden sich kleinere und mittlere Flächen 

landwirtschaftlicher Nutzung, Laubwälder und kleinere Siedlungsnutzungen. Größere versiegelte Flächen fin-

den sich im unmittelbaren Umfeld des Kiessandtagebaus nicht.  



Sommerach, Kies PFV, UVP-Bericht / 20-217  

_T2_20-217_Sommerach_Kies_PFV_UVP-Bericht_v2024 - 28. Februar 2023, ergänzt 18.12.2024  Seite 21 von 81 

 

Abbildung 4-1: CORINE Land Cover 2018 Nutzungstypen im Umfeld des Vorhabens 

 

4.3 Vorgaben der Landes-, Regional- und Landschaftsplanung 

4.3.1 Landesentwicklungsprogramm Bayern  

Im Landesentwicklungsprogramm Bayern /16/ sind für das Gebiet um das Vorhaben keine spezifischen Pla-

nungsziele ausgewiesen. Die Region um Volkach wird als allgemein ländlicher Raum ausgewiesen. Volkach 

ist nächstgelegenes Mittelzentrum, Würzburg nächstgelegenes Regionalzentrum.  

 

4.3.2 Regionalplan Region Würzburg 

Der für die Region Würzburg ausgewiesene Regionalplan (RP) ist seit dem 01.12.1985 gültig /17/. Der ver-

bindliche Regionalplan wurde inzwischen weitgehend fortgeschrieben und durch mehrere rechtskräftige Än-

derungen ergänzt (/20/). Im Regionalplan werden die regionalen Leitziele und Grundsätze der Raumplanung 

definiert und verbindlich festgelegt sowie Vorrang- und Vorbehaltsgebiete ausgewiesen. Vorranggebiete 

zeichnen sich durch ein spezielles Leistungsvermögen und eine spezielle Eignung des Landschaftshaushaltes 

für die Versorgung mit Bodenschätzen, Trinkwasser etc. aus. Andere Nutzungen werden nur dann zugelassen, 

wenn sie die vorrangige Nutzung nicht beeinträchtigen. 

In Vorbehaltsgebieten hingegen wird dem vorsorgenden Schutz von Freiraumfunktionen und Naturraumpo-

tenzialen Rechnung getragen. Andere Nutzungen als die im RP definierten sind in Vorbehaltsgebieten nicht 

grundsätzlich ausgeschlossen.  
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Die Darstellung des Regionalplans in der nachfolgenden Abbildung erfolgte auf Grundlage des WMS-Services 

/18/. 

 

Abbildung 4-2: Darstellung der Ziele und Grundsätze des Regionalplanes Bayern  

Folgende Ziele (Z) und Grundsätze (G) wurden im hier betrachteten Untersuchungsraum Landschaft ausge-

wiesen: 

Landschaftliches Vorbehaltsgebiet:  

Landschaftliche Vorbehaltsgebiete sind Gebiete mit besonderer Bedeutung für Naturschutz und Landschafts-

pflege. Sie liegen außerhalb der naturschutzrechtlich ausgewiesenen Gebiete und tragen zum Schutz emp-

findlicher Landschaften und des Naturhaushaltes bei. Damit wird der Umfang hoheitlicher Schutzgebietsan-

ordnungen nach Fläche und Inhalt auf das erforderliche Mindestmaß beschränkt. 

Der Vorhabensbereich liegt innerhalb des Vorbehaltsgebietes. 

Mit der vorgesehenen Renaturierung (siehe Kapitel 5.7.4) des Vorhabensstandortes wird eine Aufwertung und 

Entwicklung des Landschaftsbildes im Landschaftsschutzgebiet „Volkacher Mainschleife“ angestrebt. Damit 

soll eine funktionsgerechte spätere Nutzung sowohl für Tiere und Pflanzen als auch für den Menschen sicher-

gestellt werden /23/. 

Ein Antrag auf Befreiung von den Verboten der Landschaftsschutzgebietsverordnung liegt dem RBP als An-

trag 2 bei /6/. 
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Überschwemmungsgebiet 

Gemäß 5. Verordnung zur Änderung des Regionalplans /19/ erfolgte die Einordnung des Mains als festge-

setztes Überschwemmungsgebiet.  

 

Sonstiges 

Die 200 m östlich verlaufende St2271 ist eine Entwicklungsachse von regionaler Bedeutung und die unmittel-

bar westlich verlaufende KT 29 ist als Staatsstraße ausgewiesen. 

Der Vorhabensstandort ist (vor allem aufgrund der geringen Flächenausdehnung) nicht als Vorrang- oder Vor-

behaltsgebiet für Bodenschätze ausgewiesen. Mit der Ausweisung von Vorrang- und Vorbehaltsgebieten von 

Sand und Kies ist kein regionalplanerischer Ausschluss zur Gewinnung an anderer Stelle verbunden. Jedoch 

wird gemäß dritter Verordnung zur Änderung des Regionalplans der Region Würzburg (2) vom 15.04.2008 

eine Änderung des Regionalplans eingeführt, in der die Gewinnung und Sicherung von Bodenschätzen über-

arbeitet dargestellt wird. Aufgrund dieser Änderung gilt die Main-Schleife um Sommerach als abbauwürdiges 

Vorkommen an Sand und Kies. 

Insofern trägt das Vorhaben den Grundsätzen 5.2.2 des Landesentwicklungsprogramm Bayern (LEP) und der 

dritten Verordnung zur Änderung des Regionalplans vom 28. November 2007 Abschnitt B IV 2.1 Rechnung, 

wonach Abbauvorhaben auf möglichst mächtige Lagerstätten zu konzentrieren und möglichst vollständig zu 

nutzen sind, um die Flächeninanspruchnahme so gering wie möglich zu halten. 

 

Abbildung 4-3: Darstellung der 3. Änderung des Regionalplans Würzburg (blaues Oval = Vorhabensstandort) 
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Des Weiteren existiert mit Datum vom 16.10.2024 der „Entwurf der 18. Verordnung zur Änderung des Regio-

nalplans: Kapitel B IV 2.1 „Gewinnung und Sicherung von Bodenschätzen“ mit der neuen Bezeichnung: B IV 

2 Bodenschätze 2.1 Sicherung, Abbau und Folgenutzungen 2.2 Rohstoffgruppe Sand und Kies“ /20/. Darin 

heißt es unter 2.2.4 G „Trotz des Verzichts auf Vorrang- und Vorbehaltsgebiet im Landschaftsschutzgebiet 

Volkacher Mainschleife kann ein kleinräumiger Abbau in diesem Gebiet stattfinden – soweit fachrechtlich zu-

lässig. Im Einzelfall kann es möglich sein, dass ein Abbau nicht im Widerspruch zu den Vorgaben der Regio-

nalplanung und den Belangen von Natur und Landschaft steht. Seine Zulässigkeit wird fallweise in den hierfür 

vorgeschriebenen Genehmigungsverfahren zu prüfen sein. 

Mit dem Freihalten der Mainschleife von Vorrang- und Vorbehaltsgebieten ist kein regionalplanerischer Aus-

schluss zum Abbau von Sand und Kies in diesem Gebiet verbunden. Ein Abbau bleibt – solange keine anderen 

Belange dagegensprechen – z. B. im Rahmen der Privilegierung nach § 35 BauGB und Prüfung in den Ge-

nehmigungsverfahren möglich.“ 

In einem öffentlich nicht zugänglichen „Fachbeitrag zur Rohstoffgruppe Sand und Kies 2021 – 2023“ des LfU 

Bayern wurden laut /18/ Vorrang- und Vorbehaltsgebiete vorgeschlagen, welche in Abwägung mit bestehen-

den umweltrelevanten Belangen und den Ergebnissen der Vorab-Beteiligung von Umweltbehörden und be-

troffener Kommunen u. a. durch Teilraumgespräche vorgeschlagen wurden. Die Erläuterungskarte für die Re-

gion Schwarzach / Volkach zum Rohstoffvorkommen in der Region aus dem Fachbeitrag des Landesamts für 

Umwelt (LfU) ist in Abbildung 4-4 übernommen. 

Die regionalplanerischen Vorrang- und Vorbehaltsgebiete für Sand und Kies sollen ergo mit der Verabschie-

dung der 18. Änderung des Regionalplans fortgeschrieben werden. Der Regionale Planungsverband Würz-

burg plant zwar trotz entgegenlautender Vorschläge des LfU in seinem Fachbeitrag nach aktuellem Stand 

(Stellungnahme vom 29.02.2024 /21/) weiterhin nicht die Ausweisung von Vorrang- und Vorbehaltsgebieten 

für Sand und Kies im Landschaftsschutzgebiet Volkacher Mainschleife, stellt jedoch in der Stellungnahme vom 

29.02.2024 /21/ klar, dass das jedoch nicht bedeutet, dass ein Abbau an dieser Stelle aus regionalplanerischer 

Sicht ausgeschlossen ist. Da keine erheblichen Einschränkungen für die touristische Nutzung der Region zu 

erwarten sind und mit der Rekultivierung eine zeitnahe Wiedereingliederung in das Landschaftsbild vorgese-

hen ist, steht der Regionale Planungsvorhaben Würzburg dem geplanten Vorhaben nicht ablehnend gegen-

über. 
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Abbildung 4-4: Erläuterungskarte zur Sicherung und Gewinnung von Bodenschätzen (BIV) Rohstoffgruppe Sand und 
Kies in der Region Würzburg (2) 
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4.3.3 Flächennutzungs- und Bebauungspläne 

Für den Bereich des geplanten Kiessandtagebaus liegen keine Flächennutzungs- und Bebauungspläne vor 

/22/. 

 

Abbildung 4-5: Flächennutzungs- und Bebauungspläne mit Wirksamkeit im Umfeld des geplanten Kiessandtagebaus 
(rot) 
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5 Schutzgutbezogene Bestandsbeschreibung und -bewertung der Umwelt 

5.1 Abgrenzung der schutzgutspezifischen Untersuchungsräume 

Die Festlegung der Untersuchungsräume für die einzelnen Schutzgüter erfolgte im Hinblick auf die Reichweite 

und die Intensität der Auswirkungen, gesetzliche Vorgaben und standörtliche Gegebenheiten. Die Untersu-

chungsräume beschreiben die schutzgutbezogenen Wirkräume des Vorhabens.  

Im Zuge der konkretisierten Vorhabensplanung wurden einzelne Untersuchungsräume gegenüber der Sco-

pingunterlage /23/ nochmals erweitert. 

Für die jeweiligen Schutzgüter wurde der Untersuchungsumfang sowie die Untersuchungsräume z.T. im Sco-

pingtermin am 05.11.2020 festgelegt /24/. Eine Darstellung der Untersuchungsräume erfolgt in Anlage 1. 

 

• Menschen, einschließlich menschlicher Gesundheit 

Der schutzgutbezogene Untersuchungsraum umfasst das Vorhabensgebiet sowie den Umkreis von ca. 1,0 km 

inkl. Teile der Ortslagen Sommerach, Gerlachshausen und Schwarzenau sowie das Wohnhaus an der 

Schleuse. Insbesondere die Auswirkungen durch Lärm während der Abbautätigkeiten, der Wiederverfüllung 

und durch den Transport sollen untersucht werden. Im Scopingtermin wurde festgelegt, dass zur Unterstüt-

zung der verbal-argumentativen Erläuterung Immissionsschutzgutachten zu Lärm und Staub erstellt werden 

sollen.  

 

• Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt 

Der Untersuchungsraum umfasst die Vorhabensfläche (derzeit landwirtschaftliche Nutzfläche) sowie die um-

liegenden Wege. Des Weiteren beinhaltet der Untersuchungsraum das östlich liegende kleine Standgewässer. 

Die Untersuchungen beinhalten:  

- Amphibien: Vorkartierung der potenziellen Laichgewässer sowie 2 Nacht- und 3 Tagbegehungen, 

Auslegen künstlicher Verstecke  

- Brutvögel mit besonderem Schwerpunkt auf Feldvögel: 2 Abendbegehungen im März (Rebhuhn), 6 

Begehungen in den Morgenstunden  

- Naturschutzrelevante Pflanzen in einer Begehung sowie als Beibeobachtung bei 8 weiteren Begehun-

gen  

- Quartier- und Mulmbäume: 1 Begehung im laubfreien Zustand im Februar 2021  

- Reptilien mit Schwerpunkt auf Zauneidechsen in 4 Begehungen, jeweils auf 2-3 Tage aufgeteilt 

 

• Fläche und Boden 

Für die Schutzgüter Fläche und Boden wird ein gemeinsamer Untersuchungsraum angesetzt. Dabei sind beim 

Schutzgut Fläche vor allem das Thema Flächenverbrauch und beim Schutzgut Boden vor allem die Verände-

rung der organischen Substanz, die Bodenerosion, die Bodenverdichtung, die Bodenversiegelung und Ände-

rungen des Bodenwasserhaushaltes und daraus entstehenden Auswirkungen zu betrachten. Der 
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Untersuchungsraum für die Betrachtung des Flächenverbrauchs und der Bodennutzung umfasst die Gesamt-

flächeninanspruchnahme des Vorhabens sowie einen Umkreis von 100 m um das Vorhaben. 

 

• Grund- und Oberflächenwasser 

Der Untersuchungsraum Wasser ist gleichzeitig das Modellgebiet für das Grundwasserströmungsmodell, wel-

ches im Rahmen des Hydrogeologischen Gutachtens (beigefügt als Bestandteil der Antragsunterlagen /46/) 

für das Vorhaben erstellt wurde. Es umfasst das Gebiet, welches den potenziell hydraulisch beeinflussbaren 

Bereich sicher beinhaltet und welches anhand von hydraulischen Randbedingungen für ein Grundwasserströ-

mungsmodell abgrenzbar ist. Das Modellgebiet hat eine Ausdehnung max. 2,5 km in Ost-West-Richtung und 

max. 2 km in Nord-Süd-Richtung und erstreckt sich von der Ortsmitte Sommerach im Norden bis zum Zusam-

menfluss von Main und Mainkanal im Süden. 

 

• Luft und Klima 

Der Untersuchungsraum soll mögliche mikro- und lokalklimatische Auswirkungen des Vorhabens erfassen. Er 

wurde analog zum Schutzgut Mensch auf 1,0 km um das Vorhaben abgegrenzt. Insbesondere die Bedeutung 

der im Vorhabensgebiet vorkommenden Ackerflächen sowie die Niederung des Mains als klimatisch wirksame 

Räume werden beschrieben und mögliche Veränderungen durch das Vorhaben prognostiziert. 

 

• Landschaft 

Der Untersuchungsraum Landschaft soll den Einfluss des Vorhabens auf vorhandene Landschaftsmerkmale 

sowie bestehende Sichtbeziehungen untersuchen. Dazu wurde der Untersuchungsraum im südöstlichen Ta-

gebaubereich auf 1 km Umkreis gewählt. Im nordwestlichen Umfeld des Tagebaus wurde der Untersuchungs-

raum bis auf die Spitze des Kreuzberges gezogen, da dieser als markanter und nächstgelegener Aussichts-

punkt eine direkte Sichtbeziehung zum geplanten Tagebau hat.  

 

• Kulturelles Erbe und sonstige Sachgüter 

Aufgrund des Abbaus im Umfeld von bekannten archäologischen Bodendenkmälern ist mit dem Auftreten von 

Funden zu rechnen. Dieser Möglichkeit wird mit der Ausdehnung des Untersuchungsraumes Rechnung ge-

tragen. Des Weiteren umfasst der Untersuchungsraum die Schleusenanlage des Mainkanals. Es wird ein Un-

tersuchungsraum von 0,5 km Umkreis um das Vorhaben angesetzt. 
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5.2 Mensch und menschliche Gesundheit  

5.2.1 Beschreibung und Bewertung des Ist-Zustandes / Vorbelastung im Untersuchungsraum 

Mögliche Beeinträchtigungen für den Menschen und die menschliche Gesundheit sind die Einschränkung der 

Wohn- und Erholungsfunktion sowie Lärm-, Staub- und Schadstoffimmissionen. Der Grad der Beeinträchti-

gung hängt deutlich von der Lage und Störempfindlichkeit potenzieller Immissionsstandorte im Bezug zu den 

vorhabensspezifischen Emissionsquellen ab.  

Der Untersuchungsraum ist überwiegend ländlich geprägt und zeigt deutliche landwirtschaftliche Nutzungs-

strukturen. Vereinzelt finden sich kleinere Ortschaften und kleinere industrielle Nutzungen. Im Norden des 

Untersuchungsraumes schließt sich die Ortschaft Sommerach und im Süden die Ortschaft Dettelbach an. 

Deutlich geprägt wird der Untersuchungsraum durch den landschaftsprägenden Weinbau und durch den west-

lich verlaufenden Main sowie den östlich verlaufenden Mainkanal. 

Bei der Analyse der Störempfindlichkeit von Mensch und menschlicher Gesundheit kann unterschieden wer-

den in den Bedarf der Wohn- und Erholungsfunktion. Der Einfluss von durch den Tagebaubetrieb entstehen-

den Lärm- und Staubimmissionen wird ebenfalls betrachtet. 

 

5.2.1.1 Wohnen 

Im Umfeld des geplanten Kiessandtagebaus befinden sich die Ortschaften Sommerach (200 m nördlich) und 

der Ortsteil Gerlachshausen der Gemeinde Schwarzach am Main (550 m südöstlich). An der Schleuse Ger-

lachshausen befindet sich ein Haus, welches ebenfalls eine Wohnnutzung hat (100 m östlich). Sonstige Sied-

lungsbereiche liegen weiter entfernt und außerhalb des Untersuchungsraumes (Schwarzenau 900 m südwest-

lich). Abgesehen vom Wohnhaus an der Schleuse ist das unmittelbare Umfeld des geplanten Kiessandtage-

baus bis in eine Entfernung von 150 m nicht besiedelt. 

Insgesamt ist der Untersuchungsraum durch eine Mischnutzung aus Siedlung und Landwirtschaft (Weinbau 

und Ackerbau) geprägt mit einer deutlichen Zerschneidung durch Infrastrukturverbindungen (Mainkanal, KT 

29 sowie St2271).  

Das bisherige Verkehrsaufkommen im Untersuchungsraum sowie für den Transportweg zum Kieswerk kann 

aus der Verkehrsmengenkarte Kitzingen 2015 /25/ entnommen werden (Abbildung 5-1): 

Tabelle 5-1: Verkehrsmengen (Stand 2015) im Untersuchungsraum 

Straße 
Kfz-Gesamtverkehr Schwerverkehr (LKW) 

Kfz/d 

KT 29 1.525 34 

St2271 9.483 606 

St2450 / B22 7.334 643 
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Abbildung 5-1: Verkehrsmengenkarte LKr. Kitzingen 2015 (rotes Oval= geplanter Kiessandtagebau) /25/ 

 

5.2.1.2 Erholungs- und Freizeitfunktion 

Die Erholungseignung des Untersuchungsraumes ist insgesamt als hoch anzusehen. Wie in Kapitel 5.7.1 nä-

her beschrieben wird, besitzt die Landschaft in Teilen des Untersuchungsraumes (insb. in den Weinbergen) 

eine hohe Vielfalt, Eigenart, Schönheit und hat daher einen insgesamt hohen Erholungswert (siehe auch Land-

schaftsbildgutachten beigefügt als Bestandteil der Antragsunterlagen). Der Untersuchungsraum liegt im Land-

schaftsschutzgebiet, welches gem. § 26 BNatSchG aus folgenden Gründen ausgewiesen wurde: 

1. zur Erhaltung, Entwicklung oder Wiederherstellung der Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Natur-

haushalts oder der Regenerationsfähigkeit und nachhaltigen Nutzungsfähigkeit der Naturgüter, ein-

schließlich des Schutzes von Lebensstätten und Lebensräumen bestimmter wild lebender Tier- und 

Pflanzenarten, 

2. wegen der Vielfalt, Eigenart und Schönheit oder der besonderen kulturhistorischen Bedeutung der 

Landschaft oder 

3. wegen ihrer besonderen Bedeutung für die Erholung. 

Aufgrund der Besonderheit durch bewirtschaftete Weinhänge und das pittoresk eingeschnittene Maintal wurde 

die Region für den sanften Tourismus erschlossen. Zahlreiche Fahrradwege führen in und um Sommerach 

durch die Weinberge. Im Bereich des Kreuzberges finden sich mehrere Rastmöglichkeiten und touristische 

Informationspunkte (Anlage 3). Der Main wird für das Befahren von kleinen Sportbooten genutzt. 
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5.2.1.3 Immissionen (Lärm und Staub) 

Lärm 

Im Umfeld des geplanten Kiessandtagebaus Sommerach wurden gemäß Schallimmissionsprognose /26/ zwei 

Immissionsorte identifiziert (siehe Anlage 3):  

Tabelle 5-2: Im Umfeld des Tagebaues gelegenen Immissionsorte 

Immissionsort 
Gebietseinordnung 

TA Lärm 

 

Höhe 

[m] 

Entfernung zur  

gepl. Abbau-

kante 

Immissionsrichtwert [dB] 

Tags 

(6:00 bis 22:00 

Uhr) 

Nachts 

(22:00 bis 6:00 

Uhr) 

IO1 

Ferienwohnungen 

Fasanenweg 1 

97334 Sommerach 

Mischgebiet 5,0 
ca. 200 m nord-

westlich 

60 45 IO2 

Wohnhaus 

Schweinfurter Str. 120 

97359 Schwarzach 

am Main 

Mischgebiet 5,0 
ca.100 m südöst-

lich 

 

Gemäß Gutachten gibt es im Einwirkungsbereich des geplanten Kiessandtagebaus keine Vorbelastungen, die 

nach TA Lärm zu bewerten sind. Die im Gutachten prognostizierten Beurteilungspegel stellen somit die Ge-

samtbelastung dar. Ein Nachtbetrieb des Kiesabbaus ist nicht vorgesehen. 

 

Staub 

Emissionen bzw. Partikel entstammen einer Vielzahl von Quellen, so z.B. aus der Landwirtschaft, dem Stra-

ßenverkehr, dem Umschlag staubender Güter oder auch Industrie- und Kleinfeuerungsanlagen. Die Partike-

limmissionen an einem Ort setzen sich zusammen aus einer Hintergrundbelastung und der Belastung durch 

die jeweils lokalen Emittenten /27/. Eine Vorbelastung bzgl. Staub im Untersuchungsraum wird lediglich durch 

Staubabwehungen der umliegenden landwirtschaftlich genutzten Flächen verursacht, vor allem bei Trocken-

heit und fehlendem Bewuchs. Um die Ausgangssituation im Untersuchungsraum bewerten zu können, wurden 

im Staubgutachten /27/ die Messergebnisse der Messstation Würzburg/Kopfklinik (Staubimmissionsmessun-

gen durch das Bayerische Landesamt für Umwelt) ausgewertet. 

 

5.2.2 Zusatzlast durch das Vorhaben 

5.2.2.1 Wohnen 

Die Wohnnutzung im Umfeld des Kiessandtagebaus wird durch das Vorhaben nicht eingeschränkt. Mögliche 

Wirkungen durch Schall- und Staubemissionen werden in Kapitel 5.2.2.3 beschrieben. 

Durch den Abtransport der Kiessande zum Kieswerk sowie die Lieferung von Verfüllmaterial erhöht sich das 

Verkehrsaufkommen auf der Strecke zwischen dem Kiessandtagebau über den 2,5 km langen Transportweg 
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bis zum Kieswerk Dettelbach. Ein direkter Transport durch die Ortschaften Sommerach und Dettelbach ist 

nicht zu befürchten. Der Transportweg vom Kiessandtagebau zum Kieswerk ist in Anlage 8 zum RBP darge-

stellt. 

 

Für die Bewertung der Zusatzlast des Verkehrsaufkommens auf den umliegenden Straßen wurden ebenso 

wie in den Schall- und Staubgutachten (/26/ /27/) folgende drei Szenarien gewählt: 

• Szenario 1: Regelbetrieb nur Gewinnung  

• Szenario 2: Regelbetrieb Gewinnung und zusätzlich Verfüllbetrieb (Gewinnung 300.000 t + Verfüllung 

200.000 t (im Mittel) bei 50 % Doppelnutzung der LKW (Vermeidung Leerfahrten)) 

• Szenario 3: Worst-Case max. Planansatz Gewinnung und Verfüllung (Gewinnung 300.000t + Verfül-

lung (max. Annahme) 500.000 (50 % Verfüllung als Leerfahrten) 

 

Tabelle 5-3: Berechnung der Verkehrsbelastung durch Gewinnungs- und Verfüllbetrieb 

 Beschreibung Einheit Szenario 1 Szenario 2 Szenario 3 
Produktionsmenge Rohkiessand  
+ ggf. Verfüllung 

t/a 300.000 400.000 800.000 

Ladekapazität je LKW t/LKW 30 

Arbeitstage pro Jahr d/a 240 
Mittlere Anzahl LKW pro Tag (eine 
Richtung) 

LKW/d 42 56 111 

Mittlere Anzahl LKW pro Tag (Hin + 
Rück) 

LKW/d 84 112 222 

Mittlere Anzahl LKW pro Stunde  
(Betriebszeit 6:00 - 17:00 Uhr = 11 h 
/ AT) 

LKW/h 7,6 10,2 20,2 

 

Im Vergleich zur bisherigen Verkehrsmengenbelastung des Schwerverkehrs ergibt sich folgende Zusatzbe-

lastung durch das Vorhaben in den drei beschriebenen Szenarien: 

Tabelle 5-4: Prozentuale Zunahme des Verkehrsaufkommens, ausgehend von der Verkehrsbelastung 2015 

Straße 
Szenario 1 Szenario 2 Szenario 3 

[%] 

KT 29 (34 LKW/d) 245  327  654  

St2271 (606 LKW/d) 14  18  37  

St2450/B22 (643LKW/d) 13  17  35  

 

Die höchste Steigerung der Verkehrsmengenbelastung erfährt die vergleichsweise gering befahrene KT 29. 

Es wird keine Ortschaft an der KT 29 durchfahren. Im Worst-Case-Szenario erhöht sich das Verkehrsaufkom-

men um etwa 650 % auf bis zu 222 LKW/d (bei Hin- und Rückfahrten). Die LKW befahren jedoch nur das 

kurze, unbesiedelte Stück zwischen Ausfahrt Kiessandtagebau und Knotenpunkt zur St2271 (max. 1,1 km ab 

Nordausfahrt). Die geringste Auswirkung hat die Erhöhung des Verkehrsaufkommens auf die B22, da diese 

bereits eine recht hohe Befahrungsquote durch Schwerverkehr aufweist. Im Worst-Case-Szenario erhöht sich 

das Verkehrsaufkommen im Schwerverkehr um etwa 1/3 zur jetzigen Belastung. 
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Als dauerhaftes und regulär auftretendes Szenario kann Szenario 2 angenommen werden (ab Abbaujahr 2 

bis 3), so dass eine erhebliche Verkehrssteigerung lediglich auf dem kurzen Verkehrsweg der KT 29 zu ver-

zeichnen ist. Auf der ST2271 und B22 erhöht sich der Verkehr so um weniger als 20 %. 

 

5.2.2.2 Erholungs- und Freizeitfunktion 

Die touristische Nutzung im Untersuchungsraum wird in ihrer Funktion nicht eingeschränkt. Die vorhandenen 

Fahrradwege sowie touristische Rastplätze bleiben unverändert bestehen. Lediglich die Sichtwirkung der 

Landschaft wird für die Dauer des aktiven Kiesabbaus und der Verfüllung leicht gestört. Insbesondere im Nah-

bereich zum Kiessandtagebau kann es zu einer veränderten Wahrnehmung kommen. Im weiteren Sichtbe-

reich (insbesondere auf den Mainhängen sowie vom Kreuzberg) ist eine geringe Wahrnehmbarkeit vorhanden 

(siehe Landschaftsbildgutachten, Teil 7 der Antragsunterlagen). Eine Erheblichkeit ist jedoch auch aus diesen 

Perspektiven nicht gegeben. Die Störung durch Lärm / Geräusche durch den Tagebau ist lediglich im Nahbe-

reich des Tagebaus gegeben, der nicht touristisch oder zu Erholungszwecken genutzt wird /26/. 

 

5.2.2.3 Immissionen (Lärm und Staub) 

Die Auswirkungen auf das Schutzgut Mensch durch Lärm und Staub wurden in gesonderten Gutachten unter-

sucht. Diese sind beigefügt als Bestandteil der Antragsunterlagen. 

Lärm 

Lärm entsteht durch die Gewinnungsgeräte, den innerbetrieblichen Verkehr, den Abtransport der geförderten 

Kiessande sowie die Anlieferung des Verfüllmaterials. Verstärkt bzw. beeinflusst wird die Ausbreitung des 

Schalls durch folgende Faktoren: 

- Entfernung zur Lärmquelle 

- Windstärke und -richtung  

- Lage der Lärmquelle zur Geländeoberfläche und bestehende Hindernisse bzw. Relieferhöhungen im 

Ausbreitungsbereich 

- Stärke und Dauer der Lärmquelle 

Es muss Vorsorge dafür getroffen werden, dass die Vorbelastungen umliegender Ortschaften in Summe mit 

den Zusatzbelastungen durch das Vorhaben die in Nummer 6.1 der TA Lärm aufgeführten Immissionsricht-

werte nicht überschreiten. 

Für die Bewertung der Intensität der Schallemissionen wurden mittels eines akustischen Modells die Beurtei-

lungspegel an den maßgeblichen Immissionsorten berechnet. Es wurden drei Szenarien gerechnet, bei denen 

verschieden Zustände des Abbaus und der Verfüllung eingegangen sind (siehe /26/). Der maximale Beurtei-

lungspegel wird in Szenario 3 (Worst-Case-Szenario: Abgrabung im südlichen Bereich mit paralleler Verfül-

lung) mit 59 dB berechnet. Somit ergibt sich, dass für keines der betrachteten Szenarien eine Richtwertüber-

schreitung zu erwarten ist (Tabelle 5-5). Das Spitzenpegelkriterium ist für alle Immissionsorte erfüllt.  

Eine grafische Abbildung der drei Prognoseergebnisse findet sich in /26/ sowie zusammengefasst in Anlage 

3.2. 
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Tabelle 5-5: Berechnungsergebnisse der Schallimmissionen ausgehend vom Vorhabensstandort /26/ 

 

Der anlagenbezogene Fahrzeugverkehr (LKW) auf öffentlichen Straßen unterschreitet ebenfalls deutlich die 

Immissionsgrenzwerte nach TA Lärm.  

Staub 

Staubemissionen treten bei der Gewinnung kaum auf, da diese im Nassschnitt erfolgt. Die Rohkiese befinden 

sich bei der Gewinnung in grubenfeuchtem Zustand, so dass Staubbelästigungen durch die Förderung aus-

zuschließen sind. Bei der Beräumung von Mutterboden kann es zu temporären Staubemissionen kommen. 

Bei anhaltend trockenem Wetter kann eine Staubemission durch den Radlader auf Fahrwegen im randlichen 

Tagebaubereich auftreten. Des Weiteren kann Staub entstehen durch die Aufhaldungen, Verladung und den 

Fahrverkehr von und zum Abbaufeld. 

Da die Gesamtstaubemission der Anlage mit einem Wert von 16,5 kg/h den Bagatellmassenstrom von 0,1 kg/h 

für diffuse Emissionen übersteigt, ist eine Bestimmung der Immissionskenngrößen mittels Ausbreitungsrech-

nung erforderlich /27/. Vorhabensbezogene Emissionsorte sind Aufnahme und Abgabe mittels Radlader und 

Eimerkettenbagger (sehr geringe Auswirkungen da Nassgewinnung), Fahrvorgänge auf dem Betriebsgelände, 

Beladung Lkw mit Kiessand, Abkippen und Verfüllung und Haldenabwehungen. 

Im Staubgutachten wurden modelltechnische Berechnungen zur Ausbreitung von Staub durchgeführt, mit fol-

gendem Ergebnis: Unter Berücksichtigung der Hintergrundbelastung für Feinstaub und Staubniederschlag 

werden für die Gesamtbelastung mit maximal 22,6 µg/m³ Schwebstaub der Fraktion PM10, 11,6 µg/m³ 

Schwebstaub der Fraktion PM2,5 sowie 77,0 mg/(m² d) die Jahresimmissionswerte aller betrachteten Stoffe 

an allen Immissionsorten (siehe Tabelle 5-5) sicher eingehalten. Eine Überschreitung des Tagesmittelwertes 

für PM10 an mehr als 35 Kalendertagen pro Jahr ist nicht zu erwarten. Die statistische Unsicherheit im Re-

chengebiet bei Bestimmung des Immissionskennwertes darf 3 % des Jahresimmissionswertes nicht über-

schreiten. Mit einem maximalen Fehler von 0,07 % des Jahresimmissionswertes ist diese Bedingung an allen 

Immissionsorten laut Gutachten erfüllt /27/. 

 

5.2.3 Bewertung der Gesamtlast / Konfliktbewertung 

Zwar erhöht sich das LKW-Aufkommen zwischen Tagebau und Kieswerk teils erheblich, da jedoch direkte 

Ortsdurchfahrten vermieden werden und die Straße mit der größten Zunahme der Verkehrsbelastung (KT 29) 

nur kurz befahren wird, ist von einem geringen Konfliktrisiko durch die Verkehrsbelastung auszugehen. 
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Der optische Einfluss des entstehenden Kiessandtagebaus im Nah- und Fernbereich kann als mäßig einge-

stuft werden. Erheblichen Einschränkungen durch das Vorhaben in der touristischen Erholungsnutzung der 

Region können ausgeschlossen werden. 

Insgesamt ist die zusätzliche Belastung durch Staub und Lärm auf die Wohn- und Erholungsfunktion im Umfeld 

des Vorhabens als unerheblich einzustufen. Die gesetzlichen Vorgaben und Grenzwerte werden eingehalten.  

Die Erheblichkeit der Konflikte sowie der Gesamtlast wird deshalb für das Schutzgut Mensch und menschliche 

Gesundheit als gering eingeschätzt. 

 

5.2.4 Maßnahmen zur Verminderung und Vermeidung von Umweltauswirkungen 

Um die Belastung der Verkehrswege (und der Umwelt) so gering wie möglich zu halten, werden Leerfahrten 

der LKW vermieden. Bei der Rückfahrt vom Kieswerk zum Kiessandtagebau Sommerach wird etwa ab dem 

Abbaujahr 2 bis 3 eine Beladung der LKW mit Verfüllmaterial angestrebt (soweit möglich). 

Des Weiteren werden folgende Maßnahmen für die Verminderung einer möglichen Lärmbelastung (12V im 

LBP /33/) ausgewiesen werden: 

• Einhaltung der geforderten Richtwerte der TA Lärm (beschränkte Betriebszeiten, kein Nachtbetrieb) 

• Entsprechend dem Stand der Technik kommen Geräte und Maschinen zum Einsatz, welche mit schall-

mindernden Schutzeinrichtungen versehen sind (Einhausung, Einsatz schallgedämpfter Maschinen) 

• Pflege und Wartung der eingesetzten Technik, um Geräuschspitzen durch unregelmäßigen Lauf zu 

verhindern 

• Zwischenzeitliche Oberbodenmieten umgeben in den ersten Jahren das Abbaufeld und bieten einen 

Sicht- und Lärmschutz. In den späteren Abbaujahren, wenn keine Mieten mehr notwendig sein wer-

den, ist das Abbaufeld bereits weiter von der Ortslage abgerückt. 

• Verlegung der Zufahrt und der Betriebseinrichtungen dem fortschreitenden Abbau folgend in den Süd-

teil, um die Belastung der Ortslage zu minimieren. 

Des Weiteren können Maßnahmen für die Vermeidung von Staubbelastungen ausgewiesen werden: 

• Beräumung des Oberbodens nicht während Trockenwetterperioden bzw. nur im erdfeuchten Zustand 

• Befeuchtung der Fahrwege und Materialhalden während Trockenwetterperioden 

 

Unter Beachtung der Maßnahmen zur Verminderung und Vermeidung werden die Auswirkungen auf 

das Schutzgut Mensch als nicht erheblich bewertet.  
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5.3 Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt 

5.3.1 Beschreibung und Bewertung des Ist-Zustandes / Vorbelastung im Untersuchungsraum 

Der Untersuchungsraum hat als potenzielle natürliche Vegetation (pnV) Flatterulmen-Stieleichen im Komplex 

mit Silberweiden-Auenwald /28/. Die pnV wurde durch jahrhundertelange Landschaftsnutzungen stark über-

prägt und ist im heutigen Landschaftsbild nicht mehr vorhanden. Stattdessen dominieren im Untersuchungs-

raum landwirtschaftlich intensiv bewirtschaftete Flächen und kleinere Solitärgehölze. 

Durch das Fachbüro Fabion wurde in der Vegetationsperiode 2021 eine Kartierung des Arteninventars im 

Untersuchungsraum durchgeführt (beigefügt als Bestandteil der Antragsunterlagen und /29/) in Kombination 

mit einer Literaturauswertung bereits kartierten Arteninventars). Eine Dokumentation der Begehungstage und 

-häufigkeit findet sich im Fachbericht. In Kapitel 5.3.1.3 und 5.3.1.4 wird eine Zusammenfassung der nachge-

wiesenen Arten im Untersuchungsraum gegeben. 

 

5.3.1.1 Schutzgebiete 

Im Untersuchungsraum selbst finden sich folgende Schutzgebiete (siehe Anlage 4.1).  

Der Untersuchungsraum liegt vollständig im Landschaftsschutzgebiet „Volkacher Mainschleife“.  

Unmittelbar an die Rahmenbetriebsplanfläche anschließend findet sich im Südosten das SPA-Gebiet „Maintal 

zwischen Schweinfurt und Dettelbach“ (6027-471). Dieses ist über einen schmalen Korridor im Südosten der 

Vorhabensfläche mit dem westlichen Teil des SPA-Gebietes verbunden. Deckungsgleich liegt in diesem Be-

reich das FFH-Gebiet „Mainaue zwischen Grafenrheinfeld und Kitzingen“ (6127-371).  

Die nächstgelegenen Naturschutzgebiete liegen 250 m westlich („Rechtes Mainufer bei Sommerach“) bzw. 

350 m östlich („Sandfluren bei Volkach, Schwarzach am Main und Sommerach“). 

Es befinden sich zwei kleinere nach §30-BNatSchG geschützte Biotope im Untersuchungsraum. Nordwest-

lich sowie östlich liegen kleine, anthropogen entstandene, Stillgewässer („Vegetationsfreie Wasserflächen in 

geschützten Stillgewässern“). Beide Biotopflächen sind FFH-Lebensraumtypen /30/: 

• 3150 - Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des Magnopotamions oder Hydrocharitions  

• 3140 - Oligo- bis mesotrophe kalkhaltige Gewässer mit benthischer Vegetation aus Armleuchteralgen  

Die nach §30-BNatSchG geschützte Biotope liegen nicht im Abbaubereich. Sonstige geschützte Biotopflächen 

sowie Schutzgebiete liegen deutlich außerhalb des Wirkbereiches des Vorhabens.  

 

5.3.1.2 Biotope 

Einen Überblick über vorkommende Biotoptypen im Untersuchungsraum gibt der Landschaftspflegerische Be-

gleitplan (LBP) /33/. Es wurden nach BayKompV 17 verschiedene Biotoptypen ausgewiesen. Die Biotop-Ty-

pen mit größten Flächenanteilen im geplanten Vorhabensbereich sind u.a.: 

• Intensiv bewirtschaftete Äcker ohne Segetalvegetation / Ackerbrachen 

• Abbaufläche und Bauflächen 

• Mäßig extensiv genutztes, artenreiches Grünland  

• Sandmagerrasen (aus Ackerbrachen hervorgegangen - kein § 30-Status) 
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• Mesophile Gebüsche / mesophile Hecken 

• Einzelbäume, standortgerechte Arten, mittlere Ausprägung 

• Streuobstbestände im Komplex mit intensiv bis extensiv genutztem Grünland 

Es dominieren Biotoptypen der Äcker und Felder sowie verschiedenste Grünland-Formen. 

Eine Abbildung der Biotoptypen im Bestand findet sich in der Anlage 4.2. Die Anlage wurde aus dem LBP /33/ 

übernommen. 

 

5.3.1.3 Flora 

Aufgrund der verschiedenen Biotoptypen im Untersuchungsraum konnten 34 verschiedene besonders ge-

schützte oder gefährdete Pflanzenarten nachgewiesen werden (Tabelle 5-6). Bei den meisten Arten handelt 

es sich um Sandtrockenrasen- und Pionierarten, die sich insbesondere auf brachliegenden und in (mageres) 

Grünland umgewandelten Ackerflächen häufen. 

Tabelle 5-6: Schutzstatus und Gefährdung der Flora /29/ 
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Habitatbäume 

Es wurden 24 (potenzielle) Habitatbäume erfasst, verteilt auf zwei Streuobstbestände und 3 Einzelstandorte. 

Die meisten der potenziellen Habitatbäume stehen in den zwei Streuobstbeständen. Es handelt sich um 

Bäume mit abstehenden Rindenplatten, Baumhöhlen sowie hohlen Stämmen und abgestorbenen Ästen bzw. 

vollkommen abgestorbene Bäume.  

Die meisten der potenziellen Habitatbäume (11) befinden sich im Bereich der geplanten Erweiterung der Ab-

baufläche, 3 Habitatbäume liegen außerhalb des geplanten Erweiterungsfeldes. An den restlichen 10 Habitat-

bäumen wurden durch den Eigentümer baumpflegerische Maßnahmen im Spätwinter 2022 durchgeführt und 

die wertgebenden Strukturen weitgehend beseitigt. 

Nachweise von Fledermäusen oder Brutvögeln aus der Baumkontrolle ergaben sich nicht. 

 

5.3.1.4 Fauna 

Totholzkäfer 

Keine Funde. Die einzige potenziell vorkommende, streng geschützte Totholzkäferart ist der Große Rosenkä-

fer (Protaetia aeruginosa). Larven des Großen Rosenkäfers leben versteckt u. a. in alten Apfel-, Zwetschgen- 

und Kirschbäumen. Ein Vorkommen konnte nicht nachgewiesen werden. 

Schutzstatus: Rote Liste Bayern: stark gefährdet 

Rote Liste Deutschland: streng geschützt 
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Brutvögel 

Im Untersuchungsraum wurden insgesamt 66 Brutvogelarten nachgewiesen, wovon 12 zur besonders schüt-

zenswerten EU-Vogelschutzrichtlinie Anhang I (relevante Arten für spezielle Artenprüfung) zugeordnet werden 

können. Es sind vor allem Arten der landwirtschaftlichen Nutzflächen (Feldvögel), der Feldgehölze und He-

cken, Arten mit dauerhaften Niststätten sowie Taggreifvögel nachgewiesen worden. Eulen wurden im Unter-

suchungsgebiet nicht festgestellt. Im Bereich des Abbaufeldes wurden Feldlerche, Rebhuhn und Kiebitz (kein 

ernstzunehmender Brutverdacht aufgrund seltenen Auftretens bei Begehungen) nachgewiesen. 

 

Fledermäuse 

Eine Kartierung der Fledermäuse fand nicht statt. In den Artenschutzkartierungs-Daten des Landes Bayern 

sind 13 Arten im Umkreis von 6 km um das Untersuchungsgebiet verzeichnet.  

 

Biber und Fischotter 

Eine Kartierung eines Biber-Vorkommens war nicht vorgesehen. Im Zuge der Gesamt-Kartierungsarbeiten 

fanden sich an beiden vorhandenen Alt-Abbaugewässern Biberfraßspuren. Im östlich des Abbaufeldes gele-

genen Baggersee wurden auch eine Biberrutsche und eine Biberburg nachgewiesen. 

 

Amphibien 

Es konnten im Jahr 2021 keine planungsrelevanten Amphibienarten nachgewiesen werden. In den Abbauseen 

im Osten und Norden wurden Wasserfrösche nachgewiesen, die sich hier auch reproduzieren (keine Arten 

des Anhang IV). 

Aus den Artenschutzkartierungs-Daten seit dem Jahr 2000 sind im Umfeld des Untersuchungsgebietes keine 

Amphibienarten bekannt. 

 

Reptilien 

Entlang der Wege und der Straße sowie in lichten, gut besonnten Brachflächen am Rand der Streuobstbe-

stände, an den Ufern der Abbaugewässer und im Umfeld der Gehölze im Südosten konnten insgesamt 89 

Zauneidechsen (FFH-Richtlinie Anhang IV) nachgewiesen werden. Ein flächiges Vorkommen wurde nicht 

nachgewiesen, es beschränkt sich auf randliche Bereiche und Bereiche außerhalb des Abbaubereiches. Au-

ßerdem wurde eine Ringelnatter am östlichen Abbaugewässer erfasst. 

Außerdem ist von einer kleinen, jedoch reproduzierenden Schlingnatterpopulation im Eingriffsbereich auszu-

gehen. Geeignete Lebensraumstrukturen für Sommer- und Überwinterungsquartiere finden sich vor allem öst-

lich des künftigen Abbaufeldes. 

 

Tagfalter 

Begehungen wurden durchgeführt. Es konnten keine Individuen nachgewiesen werden. 

 

Weitere naturschutzfachlich wertvolle Arten 
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Im Zuge der beauftragten Kartierungen wurden die Blauflügelige Ödlandschrecke (Oedipoda caerulescens) 

und die Feldgrille (Gryllus campestris) als Beibeobachtung im Norden des Untersuchungsgebietes nachge-

wiesen. Vier Nester der Wiesen-Waldameise wurden als Beibeobachtungen nachgewiesen. 

 

 

5.3.2 Zusatzlast durch das Vorhaben 

Die negativen Eingriffsfolgen auf speziell geschützte Tier- und Pflanzenarten werden ausführlich im Fachbei-

trag zum Artenschutz (saP) /31/ sowie im Landschaftspflegerischen Begleitplan /33/ dargestellt. Grundsätzlich 

bestehen die Eingriffsfolgen zum einen aus dem Verlust von Lebensstätten (Fortpflanzungs- und Ruhestätten) 

und Habitatstrukturen sowie aus einem erhöhten Tötungsrisiko von Individuen durch die Freistellung der Ab-

baufelder und den Betrieb zum anderen. Zusammengefasst kommt es zu folgenden Betroffenheiten /33/: 

Arten und Habitate – spezieller Artenschutz 

• Fledermäuse: Verlust von potenziellen Quartierstrukturen in acht Habitatbäumen, die gerodet wer-

den müssen.  

• Biber: keine erheblichen negativen Auswirkungen zu erwarten.  

• Zauneidechse/Schlingnatter:  

o Gefährdung von Individuen durch Oberbodenabtrag und Erdarbeiten innerhalb besiedel-

ter Lebensräume.  

o Gefährdung von Individuen bei Umlagerung von Erdmieten, sollten diese besiedelt sein.  

o Verlust von Lebensraum (Fortpflanzung- und Ruhestätten): temporär während des Ab-

baus und dauerhaft durch die Anlage eines Stillgewässers.  

• Feldvögel: 

o Gefährdung von Individuen durch Oberbodenabtrag und Erdarbeiten innerhalb besiedel-

ter Lebensräume.  

o Verlust von Lebensraum (Fortpflanzung- und Ruhestätten): temporär während des Ab-

baus (neun Reviere der Feldlerche und ein Revier des Rebhuhns) und dauerhaft durch 

die Anlage eines Stillgewässers (voraussichtlich sechs Reviere).   

• Sonstige Vogelarten: Verlust von dauerhaften Niststätten für Höhlenbrüter – vier Bäume. 

 

Arten und Habitate – weitere naturschutzrelevante Tier- und Pflanzenarten 

• Xylobionten: 

o Elf der Bäume, die für das Vorhaben gerodet werden müssen, weisen Strukturen auf, die poten-

ziell von Totholzkäfern besiedelt sind, so dass ein Verlust von Lebensstätten bzw.- Entwicklungs-

stadien des Große Rosenkäfer (Rote Liste-Art – Bayern RL2) zu befürchten ist.  

• Heuschrecken:  

o Blauflügelige Ödlandschrecke: Negative Eingriffsfolgen für die Art, die ausschließlich innerhalb 

des bereits genehmigten Abbaufeldes nachgewiesen wurde, sind nicht zu erwarten. Die Art profi-

tiert von den neu entstehenden Rohbodenstandorten in den künftigen Abbaufeldern. Als Pionierart 

passt sie sich den im Zuge der Abbautätigkeit entstehenden Bedingungen an. Möglicherweise 
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siedelt sie sich auch im Bereich magerer Zauneidechsenhabitate an. Insgesamt kann ausge-

schlossen werden, dass sich aus dem Vorhaben eine Beeinträchtigung der lokalen Vorkommen 

ergibt. Es sind keine Maßnahmen erforderlich.  

• Feldgrille:  

o Die Art wurde in dem breiten Saum entlang der Kreisstraße nachgewiesen. Weitere Vorkommen 

in den Säumen oder in extensivem Grünland sind möglich. Die Säume bleiben überwiegend er-

halten. Eine erhebliche Beeinträchtigung dieser mobilen Art aufgrund des Vorhabens ist nicht zu 

erwarten, da ausreichende Strukturen am Rand des Eingriffsgebiets und im weiteren Umfeld er-

halten bleiben.   

• Ameisen: 

o mehrere Ameisenhaufen geschützter Arten liegen innerhalb der Abbaufelder und sind dadurch 

unmittelbar bedroht. Durch die Erdarbeiten würden die Ameisenhaufen und damit die Tiere mits-

amt ihren Entwicklungsstadien vollständig zerstört werden.  

• Pflanzenarten: 

o Im Laufe des Abbaus gehen Wuchsstandorte von diversen naturschutzrelevanten Pflanzenarten 

durch die Erdarbeiten verloren. Im Randbereich bleiben diese aber auch teilweise erhalten. 

 

Biotop- und Nutzungsstrukturen, Biodiversität und Verbund 

Die Biotop- und Nutzungsstrukturen innerhalb der Abbaufelder und der sonstigen beanspruchten Flächen ge-

hen vollständig durch die Beseitigung der Vegetation und der Bodenschichten verloren bzw. werden kleinflä-

chig für die Zuwegung und die Betriebseinrichtungen überbaut. Betroffen sind überwiegend ökologisch gering-

wertige Ackerflächen. Nur kleinräumig sind Biotopstrukturen mittlerer und hoher Wertigkeit betroffen. Während 

der Abbautätigkeit wird die Biodiversität im Abbaubereich deutlich gemindert. Da aber im Umfeld eine ver-

gleichbare Artenausstattung vorhanden ist, kann nach erfolgreicher Rekultivierung auch wieder eine Einwan-

derung ins Gebiet stattfinden. 

Durch die Grundwasserstandsveränderungen sind keine Veränderungen in den Biotop- und Nutzungsstruktu-

ren zu besorgen. Grundwasserstandsabsenkungen liegen in einem hydraulisch nicht erheblich wirksamen 

Ausmaß (< 0,1 m). Aufhöhungen des Grundwasserstandes sind vor allem östlich des Tagebaues zu erwarten. 

Aufgrund des Grundwasserflurabstandes von 2 bis 4 m ist mit keinen Vernässungserscheinungen zu rechnen. 

Im südlicheren Bereich des östlich angrenzenden Teiches können ggf. geringfügig erhöhte Grundwasser-

stände zu leichten Vernässungen führen, die jedoch keine grundlegende Veränderung der vorkommenden 

Biotoptypen bedingen können. 

 

Schutzgebiete 

Lediglich für das LSG besteht hinsichtlich des Landschaftsbildes ein Eingriff während der Abbauphase. Ein 

Antrag auf Befreiung von den Verboten der Landschaftsschutzgebietsverordnung liegt dem RBP als Antrag 2 

bei /6/. Sonstige Schutzgebiete werden durch das Vorhaben nicht tangiert. 

Die Vereinbarkeit des Vorhabens mit dem nahegelegenen FFH- und SPA-Gebiet wurde in den FFH- und SPA-

Verträglichkeitsuntersuchungen überprüft (siehe Teil 5.3 und 5.4 der Antragsunterlagen). 
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5.3.3 Bewertung der Gesamtlast / Konfliktbewertung 

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass die direkte Störung vorkommender Arten als relativ gering be-

wertet werden kann. Dies ist darin begründet, dass sich im Abbaubereich nur wenige schützenswerte Arten 

befinden. Ein Eingriff in vorkommende Biotoptypen des Abbaubereiches ist erheblich. Da die Biotoptypen je-

doch insgesamt geringe Habitat-Ausstattungen aufweisen (überwiegend landwirtschaftliche Flächen) und im 

Zuge der Rekultivierung deutlich aufgewertet werden, ist der Konflikt als eher gering einzuschätzen. 

Trotz z. T. kurzfristiger Störungen einzelner Arten und Lebensräume kann langfristig von einer Erhöhung des 

ökologischen Strukturreichtums ausgegangen werden. 

Im Fachbericht zum Artenschutz (saP) /31/ wird das Vorkommen und die Betroffenheit artenschutzrechtlich 

relevanter Arten / Artengruppen bezogen auf die konkret betroffenen Bereiche geprüft, ermittelt und beschrie-

ben. Das Tötungsverbot wurde an den vorkommenden Arten artspezifisch geprüft und verneint, da im Vorfeld 

der Baufeldfreimachung verschiedene Vermeidungsmaßnahmen vorgesehen sind. 

Zur Vermeidung des Eintretens von Verbotstatbeständen des § 44 BNatSchG wurden Maßnahmen aufgestellt. 

Unter Beachtung dieser Maßnahmen ist kein Verstoß gegen die Verbotstatbestände zu erwarten. 

 

5.3.4 Maßnahmen zur Verminderung und Vermeidung von Umweltauswirkungen 

Um Gefährdungen von vorkommenden geschützten Tier- und Pflanzenarten zu vermeiden, wurden in der 

speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung /31/ (beigefügt als Bestandteil der Antragsunterlagen) Vermei-

dungs- und Verminderungsmaßnahmen ausgewiesen. Diese werden nachfolgend aufgeführt. Ziel ist es, dass 

z.T. bereits abbauparallel neue höherwertige Lebensräume geschaffen werden, die zu einer deutlichen Ver-

besserung der biologischen Vielfalt im Untersuchungsraum beitragen. Zudem sollen geeignete Ausweichha-

bitate für betroffene Arten geschaffen werden.  

Eine ausführliche Beschreibung der Maßnahmen findet sich im Landschaftspflegerischen Begleitplan /33/ (bei-

gefügt als Teil 3 der Antragsunterlagen). 

Eine flächenscharfe Ausweisung der vorgesehenen Maßnahmen wird in den jeweiligen Hauptbetriebsplänen 

erfolgen. 

 

5.3.4.1 Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen 

Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen Artenschutz /31/ /33/: 

• 0V: Umweltbaubegleitung aller artenschutzrelevanter Maßnahmen durch fachkundige Personen.  

• 1V: Minimierung der Flächeninanspruchnahme auf das technisch notwendige Mindestmaß. 

• 2V: Schonende Flächeninanspruchnahme (Vegetationsbeseitigung, Oberbodenabtrag): Baufeldfrei-

stellung unter Berücksichtigung der Feldvögel und von Reptilien, um Tötung und Verletzung von Indi-

viduen sowie die Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten zu vermeiden.  

• 3V: Erhalt von Bäumen soweit möglich.  

• 4V: Entfernen der Gehölze (außer Habitatbäumen) außerhalb der Brut- und Aufzuchtzeit von Vögeln; 

Belassen der Wurzelstöcke im Boden bis April zum Schutz von überwinternden Reptilien.  
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• 5V: Fällen der Habitatbäume außerhalb der Wochenstuben- und Winterschlafzeit der Fledermäuse 

sowie außerhalb der Vogelbrutzeit; Sicherung von Altholz und Verwendung in den Zauneidechsenha-

bitaten.  

• 6V: Abfangen und Umsiedeln der Zauneidechsen und Schlingnattern vor Abbau und Wegebau.  

• 7V: Sicherung der Erdwälle gegen Einwanderung von Reptilien und Vorbereitung auf die weitere Bo-

denverwendung. 

 

Maßnahmen für weitere naturschutzrelevante Tier- und Pflanzenarten /33/: 

• Xylobionten: Sicherung von Altholz und Verwendung in den Zauneidechsenhabitaten.  

• 8V: Fachgerechte Umsetzung von Ameisenhaufen: Bergen der vom Eingriff betroffenen Ameisenhau-

fen und fachgerechtes Umsetzen auf geeignete Flächen im Umfeld (z. B. Ausgleichsfläche für Zau-

neidechsen). 

 

Biotop- und Nutzungsstrukturen, Biodiversität und Verbund 

• Zeitlich gestaffelter Abbau und zeitnahe Rekultivierung.  

• Rückbau des nördlichen Teils der Baustraße und der nördlichen Betriebsfläche sobald möglich, voll-

ständiger Rückbau sämtlicher baulicher Einrichtungen nach Beendigung des Abbaus und der Wieder-

verfüllung.  

• Schaffen neuer Biotop- und Nutzungsstrukturen mit mindestens gleicher Wertigkeit nach Ende des 

Abbaus. 

 

5.3.4.2 Maßnahmen zur Sicherung der kontinuierlichen ökologischen Funktionalität 

Folgende Maßnahmen zur Sicherung der kontinuierlichen ökologischen Funktionalität (CEF-Maßnahmen) 

werden durchgeführt, um die ökologische Funktion vom Eingriff betroffener Fortpflanzungs- und Ruhestätten 

zu sichern. Ihre Wirksamkeit muss vor dem Eingriff gegeben sein /31/. Eine ausführliche Beschreibung der 

Maßnahmen findet sich in /33/ (beigefügt als Bestandteil der Antragsunterlagen). 

1ACEF: Schaffung von künstlichen Ersatzquartieren für Fledermäuse für den Verlust von Habitatstrukturen, 

die nicht geborgen oder erhalten werden können 

2ACEF Aufwertung / Neuanlage und Pflege von Reptilienlebensräumen 

Da innerhalb des Eingriffsgebietes Zauneidechsen und Schlingnatter nachgewiesen wurden, sind für diese 

Arten umfangreiche Vermeidungsmaßnahmen zur Freistellung der Abbaufelder erforderlich. Mit ausreichen-

dem zeitlichem Vorlauf müssen die Tiere auf vorbereitete Ausgleichs- bzw. Zielflächen fachgerecht umgesie-

delt werden. Im unmittelbaren räumlichen Zusammenhang wird eine Fläche reptiliengerecht aufgewertet und 

dient zugleich als vorgezogene Ausgleichsmaßnahme (CEF) zur Kompensation des Verlustes an Lebens-

stätte durch den Abbau. Das verbleibende Flächendefizit muss auf einer entfernt liegende Fläche ohne di-

rekten räumlichen Zusammenhang kompensiert werden, so dass für diesen Teil der Eingriffsfolgen eine ar-

tenschutzrechtliche Ausnahme nach § 45 BNatSchG erforderlich wird. Der Fachbeitrag zum Artenschutz 
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konnte darlegen, dass unter Berücksichtigung dieser Maßnahmen für einen Großteil der Reptilienvorkom-

men keine Schädigung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten vorliegt und auch die Tötung von Individuen 

weitgehend vermieden werden kann. Für das Defizit an CEF-Fläche sind Kompensationsmaßnahmen (FCS-

Maßnahmen) vorgesehen, die aus arten- und naturschutzfachlicher Sicht geeignet sind, den Erhaltungszu-

stand der Populationen von Zauneidechse und Schlingnatter zu wahren.   

3ACEF: Einrichtung und dauerhafter Unterhalt über 25 Jahre von insgesamt 2 ha Ausgleichsfläche für 4 Feld-

lerchenreviere 

4ACEF: Einrichtung und temporärer Unterhalt von Ausgleichsflächen: 2 ha für 4 Feldlerchenreviere und 2 ha 

für 1 Rebhuhnrevier 

 

5.3.4.3 Kompensationsmaßnahmen zur Wahrung des Erhaltungszustandes 

Nach derzeitigem Kenntnis- und Planungsstand ist die Durchführung von FCS-Maßnahmen für die Zau-

neidechse und Schlingnatter bzgl. des verbleibenden Flächendefizits von 2.420 m² nach Ausschöpfung der 

CEF-Fläche notwendig. 

5AFCS: Zauneidechsen/Reptilien: Umsiedlung und Anlage von Ausgleichsflächen (Als Zielfläche steht 

ein Teil des Flurstücks Nr. 2263 der Gemarkung Gerlachshausen zur Verfügung. Die Anlage bzw. Aufwertung 

und Pflege der Fläche sind gemäß 2ACEF durchzuführen. Die Maßnahmen müssen vor der Umsiedlung wirk-

sam sein.) 

Da die FCS-Maßnahme erst in einem späteren Abbaufortschritt erforderlich wird, erfolgt die Beantragung einer 

diesbezüglichen Ausnahmegenehmigung (sofern der Bedarf dazu sich bestätigt) im Rahmen der künftigen 

Hauptbetriebsplanverfahren nach nochmaliger Überprüfung der Möglichkeiten in räumlicher Nähe zum Ein-

griffsbereich. 

 

5.3.4.4 Rekultivierungsmaßnahmen 

Gemäß Landschaftspflegerischem Begleitplan ist die Durchführung folgender Rekultivierungsmaßnahmen so-

wohl abbauparallel als auch im Nachgang zum Kiesabbau zu gewährleisten: 

 

Tabelle 5-7: Vorgesehene Rekultivierungsmaßnahmen gem. LBP /33/  

Nr. Bezeichnung Lage Entwicklungsziel 

6AREK Herstellen von mäßig 

extensiv genutztem, 

artenreichem Grün-

land 

Flächen beidseits des Stillgewässers Mäßig extensives, artenreiches Grünland 

[G212] (mittel - 8 WP)  

Lebensstätte von Bodenbrütern (Feldler-

che als Leitart) 

7AREK Entwicklung von 

Sandmagerrasen 

Flächen im Osten des Gebietes – 

angrenzend an artenreiche Vegetati-

onsbestände 

Sandmagerrasen  [G313] 

(hoch - 13 WP)  
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Nr. Bezeichnung Lage Entwicklungsziel 

Förderung von naturschutzrelevanten 

Pflanzenarten 

8AREK Gehölzanpflanzungen Parallel zur Kreisstraße und als Ufer-

gehölze am Stillgewässer  

(um den offenen Charakter für die 

Feldvögel zu erhalten sind Gehölze 

nur am Rand des Geländes vorzuse-

hen) 

Mesophile Gebüsche / Hecken [B112] 

(mittel - 10 WP)  

(mehrreihige Hecken mit ausgeprägter 

Schichtung und Entwicklung artenreicher, 

magerer Saumstrukturen) 

9AREK Anlage einer Streu-

obstwiese 

Im Süden des Abbaugebietes Streuobstbestand mit intensiv bis extensiv 

genutztem Grünland, mittlere bis alte Aus-

prägung [B432] 

(mittel – 10* WP) 

10AREK Anlage eines Stillge-

wässers mit Bö-

schungsgestaltung 

Im Nordwestteil des Vorhabenge-

biets 

Oligo- bis mesotrophe Stillgewässer, be-

dingt naturnah [S122] (mittel – 10* WP)  

Schilf-Wasserröhricht, Kleinröhrichte 

oligo- bis mesotropher Gewässer 

[R121/R21] 

(hoch – 11 / 12 WP) 

 

 
5.3.4.5 Bilanzierung der Kompensationsmaßnahmen 

Die Berechnung der ökologischen Aufwertung misst sich an der Differenz aus dem Ausgangszustand in Wert-

punkten und dem Zielzustand in Wertpunkten und wird gemäß der Arbeitshilfe zur Anwendung der BayKompV 

bei Rohstoffgewinnungsvorhaben durchgeführt. Laut LBP ergibt sich folgende Bilanz: 

 

Wertepunkte Ausgangszustand:      176.069 

Wertepunkte Zielzustand:      953.939 

Bilanz:    + 777.870 

Unter Beachtung der Maßnahmen zur Verminderung und Vermeidung werden die Auswirkungen auf 

das Schutzgut Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalte als kompensierbar bewertet.  
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5.4 Boden / Fläche 

5.4.1 Beschreibung und Bewertung des Ist-Zustandes / Vorbelastung im Untersuchungsraum 

5.4.1.1 Boden 

5.4.1.1.1 Allgemeine Beschreibung 

Der Boden erfüllt im Sinne des Bundes-Bodenschutzgesetzes (§ 2 Absatz 1): 

• natürliche Funktionen als 

o Lebensgrundlage für Menschen, Tiere, Pflanzen und Bodenorganismen (Lebensraumfunk-

tion) 

o Bestandteil des Naturhaushalts, insbesondere mit seinen Wasser- und Nährstoffkreisläufen 

(Kreislauffunktion) 

o Abbau-, Ausgleichs- und Aufbaumedium für stoffliche Einwirkungen auf Grund der Filter-, Puf-

fer- und Stoffumwandlungseigenschaften, insbesondere auch zum Schutz des Grundwassers 

(ökologische Regelungsfunktion) 

• Funktionen als Archiv der Natur- und Kulturgeschichte 

• Nutzungsfunktionen als 

o Rohstofflagerstätte 

o Fläche für Siedlung und Erholung 

o Standort für die land- und forstwirtschaftliche Nutzung 

o Standort für sonstige wirtschaftliche und öffentliche Nutzungen, Verkehr, Ver- und Entsorgung 

Der Untersuchungsraum Boden ist in Anlage 5 dargestellt und kann pedologisch in folgende überregionale 

Formen eingeordnet werden /32/: 

• Standortkundliche Landschaftsgliederung: Fränkische Platten 

• Bodenausgangsgesteinsgruppe: Flug- und Terrassensand 

• Bodenlandschaft: Flussbegleitende Flächen entlang von Main und Donau und im Keuperbecken 

Der Boden am direkten Vorhabensstandort ist sandig und überwiegend als Braunerde aus Flugsanden gebil-

det. In Richtung des Mains finden sich ebenfalls Braunerden, die jedoch aus fluviatilen Terrassenablagerung), 

gering verbreitet mit Flugsanddecke entstanden sind. Südöstlich des Untersuchungsraumes verläuft ein klei-

ner Graben, in diesem Bereich finden sich Ablagerungen fluviatil gebildeter Gleye und Gley-Braunerden aus 

Talsedimenten. In Anlage 5 sind die Bodentypen im Untersuchungsraum dargestellt.  

Die alluvialen lehmigen Sande sind überwiegend nur mäßig ertragreich mit Bodenwerten zwischen 26 und 36 

(Ackerzahl). Im Süden finden sich kleinflächig höherwertige Böden mit Ackerzahlen bis 56. Damit verfügen die 

betroffenen Böden überwiegend über eine für den Landkreis Kitzingen unterdurchschnittliche Ertragsfähigkeit. 

Der Durchschnittswert der Ackerzahl für den Landkreis Kitzingen liegt bei 50 /33/. 

Aufgrund der geringen Neigung und Exponierung der betroffenen Flächen ist das Erosionsrisiko (Wind- und 

Wassererosion) als niedrig einzustufen /34/. Während Hochwasserereignissen steigt die Gefahr des Oberbo-

denabtrags im Vorhabensbereich jedoch an. 
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5.4.1.1.2 Altlasten 

Gemäß Altlastenkataster des Bayerischen Landesamtes für Umwelt befinden sich in den Gemeinden Som-

merach und Schwarzach keine registrierten Altlasten /35/. 

 

5.4.1.1.3 Bodenfunktionsbewertung 

Die vollständige Bodenfunktionskarte (natürliche Ertragsfähigkeit, Standortpotential für natürliche Vegetation) 

in Bayern steht bisher für lediglich drei Projektgebiete (Ingolstadt/Landshut/Passau und Fichtelge-

birge/Oberpfälzer Wald/Bayerischer Wald) zur Verfügung, die allerdings deutlich außerhalb des Untersu-

chungsgebietes Boden liegen /36/. Somit ist eine Bewertung der Bodenfunktionen für den Aufschluss des 

geplanten Kiessandtagebaus nach dem derzeitigen Datenstand nicht vollständig möglich. 

Lediglich für folgende Parameter sind im Untersuchungsraum Daten vorhanden. Gemäß Umweltatlas Bayern 

ist das Wasserrückhaltevermögen bei Starkniederschlägen im Untersuchungsraum sehr hoch (Klasse 5). Das 

Rückhaltevermögen für anorganische Schadstoffe wird für die einzelnen Stoffe von mittel (Cadmium, Cobalt, 

Mangan, Nickel, Zink), über hoch (Aluminium, Chrom, Kupfer) bis sehr hoch (Blei, Eisen, Quecksilber) ange-

geben /32/.  

 

5.4.1.2 Fläche 

Das Schutzgut Fläche wurde durch die Novellierung des UVPG im Jahr 2017 in den Katalog der Schutzgüter 

des §2 Abs. 1 UVPG aufgenommen worden.  

Das Abbaufeld der geplanten Erweiterung ist bisher überwiegend landwirtschaftlich genutzt und vollständig 

unversiegelt. Das Abbaufeld der Bestandsgenehmigung ist bereits verritzt und wird derzeit bereits für den 

Trockenabbau von Kiessanden genutzt. Im sonstigen Untersuchungsraum findet überwiegend eine landwirt-

schaftliche Nutzung statt. Des Weiteren finden sich Wege, Straßen, die Mainaue und das Gehölz im Bereich 

des östlichen Gewässers. Als versiegelte Bereiche im Untersuchungsraum findet sich lediglich die KT 29 sowie 

einzelne Wirtschaftswege. 

 

5.4.2 Zusatzlast durch das Vorhaben 

5.4.2.1 Boden 

Grundlegend ist einzuschätzen, dass der Boden im Rahmen des Vorhabens die Nutzungsfunktion als Roh-

stofflagerstätte im Sinne der raumordnerischen Einstufung als „abbauwürdiges Vorkommen an Sand- und 

Kies“ erfüllt (s. Kapitel 4.3).  

Durch den Abbau der Kiessande treten Verluste oder Beeinträchtigungen folgender Bodenfunktionen über-

wiegend am unmittelbaren Vorhabensstandort des Kiessandtagebaus ein: 

• Die Lebensraumfunktion für Tiere, Pflanzen und Bodenorganismen sowie die Funktion im Naturhaus-

halt für den Wasser- und Nährstoffkreisläufen wird verändert (auf der im Sinne des Naturschutzes 

wiederherzustellende Landfläche) bzw. beseitigt (auf der verbleibenden Restseefläche). 
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• Auch die ökologische Regelungs- sowie Filter- und Pufferfunktion u. a. zum Schutz des Grundwassers 

entfällt durch Nassauskiesung, da durch das Vorhaben die Grundwasseroberfläche freigelegt wird. Im 

Gegenzug entfällt auf der Fläche der derzeitige Eintrag von Nährstoffen und Pestiziden in das Grund-

wasser aus der aktuellen landwirtschaftlichen Nutzung.  

• Die Funktion als Archiv der Natur- und Kulturgeschichte entfällt ebenfalls vorhabenbedingt. 

• Durch die Nutzung der Funktion Rohstofflagerstätte entfällt die vorherige Nutzungsfunktion als Stand-

ort für die landwirtschaftliche Nutzung 

Im Bereich des Abbaufeldes Bestandsgenehmigung ist die natürliche Bodenfunktion aufgrund des bereits be-

stehenden Kiesabbaus gestört. 

Im Bereich des Abbaufeldes der geplanten Erweiterung resultiert ein vollständiger Verlust der Ober- und Un-

terbodenschicht durch die Beräumung im Vorfeld des Abbaus. Zum Ausgleich des Verlustes werden in Kapitel 

5.4.4 Kompensationsmaßnahmen beschrieben. 

Außerhalb des Abbaufeldes findet auf den umgebenen Betriebs- und Fahrflächen ein oberflächiger Eingriff auf 

die obersten Bodenschichten durch Verdichtung bzw. Überlagerung statt. Der Aufbau der Böden bleibt insge-

samt jedoch in seiner jetzigen Form erhalten. 

Die durch den Kiesabbau induzierten Wasserspiegeländerungen werden sich aufgrund der geplanten Teilver-

füllung vor allem in Aufhöhungen des Grundwasserstandes um bis zu max. 0,3 m am östlichen Ufer des Ta-

gebaus bei geringer Reichweite widerspiegeln (siehe Hydrogeologisches Gutachten /46/). Erhebliche Grund-

wasserabsenkungen (> 0,1 m) sind durch das Vorhaben nicht zu erwarten. Die geringen Grundwasser-

standsaufhöhungen werden insbesondere in den Bereichen vorkommender Braunerden im nördlichen Teil 

prognostiziert, wo sich Grundwasserflurabstände zwischen 2 bis 4 m finden. Vernässungen oder erhebliche 

Veränderungen der Bodenart und des Bodenwasserhaushaltes sind aufgrund des Grundwasserflurabstandes 

nicht zu besorgen. Im Bereich des wegparallelen Grabens südöstliche des Abbaufeldes finden sich Gleybö-

den. In diesem Bereich ist verfüllbedingt mit einer maximalen Grundwasseraufhöhung von 0,14 m im Endzu-

stand zu rechnen (siehe /46/). Erhöhte Grundwasserstände sind für den Erhalt des grundwasserbeeinflussten 

Bodentyp Gley unproblematisch. 

Durch den Abbau des Oberbodens ist ein Verlust der Retentionsfunktion gegenüber Schadstoffen sowie 

Starkniederschlägen / Hochwasserereignissen wahrscheinlich. 

Auf den Fahr- und Lagerflächen, die die Abbaufelder umfassen findet keine erhebliche Störung des Bodens 

statt. Lediglich eine leichte Verdichtung mit minimaler Versiegelung der Bodenstruktur ist durch den Fahrver-

kehr möglich. 

Nach der Wiederverfüllung wird standorttypischer / standorteigener Oberboden wieder aufgetragen als Grund-

lage für die anschließende Rekultivierung als Grünland. Zwar geht die gewachsene Bodenstruktur durch die 

abbaubedingte Umlagerung verloren, jedoch wird durch ablaufende Bodenbildungsprozesse mit der Zeit wie-

der ein natürliches Bodengefüge hergestellt. 
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5.4.2.2 Fläche 

Eine zusätzliche Inanspruchnahme des Schutzgutes Fläche findet lediglich im Abbaufeld der geplanten Er-

weiterung statt. Eine Versiegelung findet durch das Vorhaben nicht statt. Während des Vorhabens findet die 

Umwandlung von landwirtschaftlicher Ackerfläche in eine offene Gewässerfläche bzw. Offenbodenflächen 

(Fahrwege, Halden) statt. Bereits parallel zur Gewinnungstätigkeit können die bergbaulich nicht direkt bean-

spruchten Flächen naturschutzfachliche Funktionen erfüllen.  

Auf den Flächen die verfüllt und rekultiviert werden (mit Abbaufeld Bestandsgenehmigung insgesamt ca. 8 ha) 

ist eine landwirtschaftliche Nachnutzung als Grünland vorgesehen. 

Wie bereits erwähnt trägt die Nutzung einer als „abbauwürdiges Vorkommen an Sand- und Kies“ ausgewie-

senen Lagerstätte aufgrund der Mächtigkeit und Qualität des standortgebundenen Rohstoffs auch zum spar-

samen Umgang mit Grund und Boden bei. 

 

5.4.3 Bewertung der Gesamtlast / Konfliktbewertung 

Durch den Aufschluss des Abbaufeldes der geplanten Erweiterung sowie der Fortführung des Bestandsfeldes 

des Kiessandtagebaus geht im Abbaufeld die Bodenfunktion auf der geplanten verbleibenden offenen Rest-

seefläche (ca. 4 ha) vollständig und dauerhaft verloren. Dies stellt einen erheblichen Eingriff dar. Auf den 

wiederherzustellenden Landflächen (insgesamt ca. 8 ha) geht die Funktionserfüllung für die Schutzgüter Bo-

den und Fläche mindestens für die Zeit des aktiven Abbaus verloren. Der Eingriff in die Archivfunktion ist 

erheblich und nicht mehr ausgleichbar.  

Aufgrund der abbaubedingten Abtragung des Bodens ist von einem teilweisen Verlust der organischen Sub-

stanz auszugehen. Abgetragener Oberboden erleidet physikalische, chemische sowie biologische Beeinträch-

tigungen der Bodenfunktionen. 

Die Erosionsgefährdung durch Wind steigt während des Vorhabens vor allem durch die Beräumung des 

Oberbodens auf Offenflächen wie Fahrwegen und Abbauflächen an. Nach Abschluss der Abbautätigkeit wer-

den die Flächen rekultiviert und z. T. mit Mutterboden abgedeckt bzw. es entstehen offene Wasserflächen. 

Wie im Gutachten Hochwasserschutz (Teil 6.3 der Antragsunterlagen) dargelegt wird, besteht auch im Falle 

einer Überflutung des Geländes kein signifikantes Erosionsrisiko an den vorhabensbedingten Gewässerbö-

schungen. 

Die Verdichtung des Bodens ist lediglich in den Bereichen der Fahrwege und Abraumhalden durch Auflast 

zu erwarten und kann als unerheblich bewertet werden. Auf sonstigen Flächen wird der Boden entweder für 

den Kiesabbau abgetragen oder die Flächen werden nicht in Nutzung genommen. Im sonstigen Untersu-

chungsraum Boden wird durch das Vorhaben die Verdichtung nicht erhöht. 

Da auf der Fläche der Gesamtinanspruchnahme keine dauerhaften Bauwerke, Anlagen oder asphaltierte Stra-

ßen angelegt werden sollen, ist von keiner erheblichen dauerhaften Versiegelung der Böden auszugehen.  

Durch die Weiternutzung des bestehenden Kieswerks sind für das Vorhaben keine weiteren negativen Aus-

wirkungen zu erwarten, da weder bauliche noch räumliche Veränderungen durchgeführt werden. 
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Ein Eingriff in die Schutzgüter findet für die Rahmenbetriebsplanfläche (= Untersuchungsraum) statt. Dabei ist 

ein Teil des Eingriffs temporär. Die dem Abbaufeld umliegenden Nutz- und Fahrflächen werden nach Ende 

des Abbaus rekultiviert, ebenso wie die verfüllten Landflächen um den verbleibenden Kiessee.  

Lediglich durch den Aufschluss des Kiessees wird eine dauerhafte Umnutzung der landwirtschaftlichen Fläche 

hin zur Wasserfläche erfolgen. Insgesamt zeigt sich damit jedoch eine deutliche naturschutzfachliche sowie 

landschaftliche Aufwertung des Untersuchungsraumes.  

Aufgrund der allgemeinen Empfehlungen zur Vermeidung von Bodenerosion in Überschwemmungsgebieten 

sollte nach Abschluss der Abbautätigkeiten keine Ackernutzung wieder etabliert werden. Dementsprechend 

ist in der Wiedernutzbarmachungsplanung eine Nachnutzung mit Grünland vorgesehen. Somit findet durch 

die Wiedernutzbarmachung eine Aufwertung des Schutzgutes Boden hinsichtlich des Nährstoffhaushaltes, 

des Bodengefüges und der Erosionsgefährdung gegenüber der vorherigen intensiven landwirtschaftlichen 

Nutzung statt. 

Aufgrund der großflächigen Betroffenheit werden die Auswirkungen auf das Schutzgut Fläche und 

Boden als erheblich bewertet.  

 

5.4.4 Maßnahmen zur Verminderung und Vermeidung von Umweltauswirkungen 

Im Abbaubereich kommt es zu einem vollständigen Bodenverlust. Insbesondere einzelne Bodenfunktionen 

(Archivfunktion) können trotz Verfüllung von Landflächen nicht wiederherstellt werden.  

Folgende Minderungsmaßnahmen werden realisiert (u.a. Maßnahmen 9V und 10V im LBP /33/): 

• Zeitlich gestaffelter Abbau und zeitnahe Wiederverfüllung und Rekultivierung des Bodens.  

• Nachfolgenutzung Grünland statt Acker mit hohem Anteil extensiver Nutzung – keine landwirtschaftli-

che Bodenbearbeitung.  

• Ordnungsgemäße, getrennte Lagerung von kulturfähigem Oberboden - Beim Abtragen, Zwischenla-

gern und Wiedereinbauen des Bodens sind die Vorgaben der DIN 19731 und des §12 der BBodSchV 

zu berücksichtigen. Der anfallende kulturfähige Boden wird, insofern er nicht direkt genutzt werden 

kann, bis zur späteren Wiederverwendung auf Mieten fachgerecht zwischengelagert. Bei einer Lage-

rung über sechs Monate hinaus, sind die Oberbodenmieten gemäß DIN 19731 zu begrünen.  

• Auftrag von Mutterboden mit möglichst standorteigenen aufgehaldeten Böden. Die Aufhaldung erfolgt 

getrennt nach Bodenart, falls heterogene Bodentypen auftreten (Gleye / Braunerden). So ist es wahr-

scheinlich, dass nach Abschluss der Rekultivierung natürliche regionale Bodenbildungsprozesse zur 

Wiederherstellung einer natürlichen typischen Bodenfunktion führen.  

• Vorsorgemaßnahmen zum Schutz vor stofflichen Einträgen durch Maschinenöle, Ablagerungen  

• Verwendung wasserdurchlässiger Wegebeläge  

• Berücksichtigung der Witterung bzw. der Bodenwassergehalte beim Befahren und Umlagern von Bö-

den, Anpassung der einzusetzenden Baumaschinen an Bodeneigenschaften und Feuchteverhältnisse 

• Die Errichtung der Betriebsflächen erfolgt hochwasserangepasst (erhöht). Die Oberbodenhalden wer-

den parallel zu Abflussrichtung angelegt. Die technisch bedingt quer zu Fließrichtung lagernden Roh-

stoffhalden werden bei Hochwasseralarm geschlitzt bzw. in Teilen abtransportiert (Minimierung Ero-

sionsgefahr). 
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Die Wiederherstellung der Archivfunktion ist durch keinerlei Ausgleichs- und Kompensationsmaßnahmen 

möglich. Im Rahmen des Bodenabbaus ist jedoch jeglicher Verritzung der Oberfläche eine archäologische 

Untersuchung durch das Bayerische Landesamt für Denkmalpflege dem Abbau vorzuschalten, so dass pedo-

logisch und archäologisch wertvolle Bodenformen und -relikte geborgen werden können. 
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5.5 Wasser 

5.5.1 Beschreibung und Bewertung des Ist-Zustandes / Vorbelastung im Untersuchungsraum 

Eine ausführliche Beschreibung der hydrologischen und hydrogeologischen Situation findet sich im Hydroge-

ologischen Gutachten (beigefügt als Bestandteil der Antragsunterlagen, Teil 6.1 /46/). Eine Überprüfung hin-

sichtlich der Auswirkungen des Vorhabens auf betroffene Grund- und Oberflächenwasserkörper erfolgt im 

Fachbeitrag Wasserrahmenrichtlinie (beigefügt als Bestandteil der Antragsunterlagen, Teil 6.2 /37/). Die Dar-

stellung des Schutzgutes Wasser erfolgt in der Anlage 6. 

Oberflächenwasser 

Der Untersuchungsraum Wasser zeichnet sich aus durch ein sehr heterogenes Relief mit dem etwa 1 km 

breiten Flusstal des Main sowie den umliegenden, teils steilen Hängen und Hochlagen.  

Als Hauptvorfluter des Gebietes wirkt der Main. Der umliegende Gewässerabschnitt des Mains gehört zum 

Mittleren Maintal /38/, welcher sich während der Eiszeiten 100 bis 120 m in den Untergrund aus Muschelkalk 

eingetieft hat und einen teils stark mäandrierenden Verlauf aufweist. Der Main entwässert generalisiert in 

Richtung Westen und mündet in den Rhein. 

Aufgrund historischer Kiesgewinnung im Uferbereich des Mains sind bei Sommerach auf Höhe des geplanten 

Kiessandtagebaus zahlreiche Stand- und Nebengewässer, teils mit teils ohne direkten Anschluss an den Main 

entstanden. 

Der etwa 150 m östlich des Kiessandtagebaus gelegene Mainkanal ist ein schiffbarer Durchstich, der den 

südlichen Teil der Mainschleife bei Volkach abkürzt und etwa 800 m südlich des geplanten Kiessandtagebaus 

wieder in den Main mündet (km 305,6 bis km 299,7 bis). Südöstlich des geplanten Abbaus befindet sich die 

Schleuse Gerlachshausen, die Mainkanal und Main wieder miteinander verbindet und hierbei einen Gefälle-

unterschied von ca. 8 m ausgleicht. Der Mainkanal wurde zwischen 1950 bis 1957 erbaut und ist etwa 35 m 

breit. Oberhalb der Schleuse beträgt der Wasserspiegel ganzjährig ca. 194,0 m NHN. Die Sohle des Kanals 

liegt bei 190 m NHN /39/. Unterhalb der Schleuse entspricht der Wasserspiegel mit einer mittleren Höhe von 

ca. 188 m dem Wasserspiegel des Main in der Umgebung des geplanten Kiessandtagebaus. Die Anstauhöhe 

des Oberpegels wird durch das Mainwehr Astheim geregelt. Im oberen Teil sowie unterhalb der Schleuse ist 

der Kanal in den quartären Lockersedimenten des Maintals errichtet, dazwischen schneidet er größtenteils in 

den teilweise verwitterten Muschelkalk ein. Im Bereich des Vorhabensgebietes liegt der Wasserspiegel im 

Mainkanal ca. 3 bis 4 m über dem Grundwasserspiegel. Zur Vermeidung von relevanten Wasserverlusten aus 

dem Kanal wurden entsprechende Sohl- und Böschungsdichtungen eingebaut /39/. 

Für den Main und den Mainkanal besteht ein festgesetztes Überschwemmungsgebiet für ein HQ100. Die Ab-

baufläche liegt vollständig innerhalb des Überschwemmungsgebietes. Die zu erwartenden Wassertiefen im 

Falle eines HQ100 liegen zwischen Werten von ca. 0,5 m am nordwestlichen Rand und >2 m im südöstlichen 

Randbereich /40/. Deichanlagen finden sich nicht im Umfeld des geplanten Kiessandtagebaus.  

Unmittelbar südöstlich der Vorhabensfläche verläuft wegparallel ein kleiner namenloser Graben, welcher eine 

relativ flache Geometrie aufweist und überwiegend trocken ist. Vermutlich war der Graben früher mit dem von 

Osten kommenden Hölzersgraben verbunden, wurde durch den Bau des Mainkanals aber abgetrennt und hat 

seitdem seine hydrologische Bedeutung verloren. 
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Als Vorbelastung des Oberflächenwassers kann die anthropogene Überprägung des natürlichen Vorflutge-

schehens durch den Bau des Mainkanals gesehen werden.  

 

Grundwasser 

Gemäß der Gliederung der Hydrogeologie von Deutschland /41/ gehört das Untersuchungsgebiet zum hydro-

geologischen Großraum West- und süddeutsches Schichtstufen und Bruchschollenland (6) und hier zum Teil-

raum Süddeutsche Muschelkalkplatten (6203). Die Schichten des Muschelkalks bilden den Hauptgrundwas-

serleiter innerhalb des Untersuchungsgebietes. Es handelt sich im Wesentlichen um einen Kluftgrundwasser-

leiter /42/.  Die Durchlässigkeit des Gesteins wird bestimmt durch Art, Anzahl und Verlauf der Klüfte und weist 

geringe bis mäßige und sehr heterogene Gebirgsdurchlässigkeiten und Ergiebigkeiten auf /43/. Der hydrauli-

sche Kontakt zum unterlagernden Mittleren Muschelkalk ist häufig vorhanden. Gemäß den Daten des BGR 

besteht für den Hauptgrundwasserleiter ein mittleres Schutzpotenzial /44/.  

Innerhalb des Maintals bilden die fluviatil abgelagerten Sande und Kiese der Niederterrassen den lokal ver-

breiteten quartären Porengrundwasserleiter oberhalb des eigentlichen Hauptgrundwasserleiters. Innerhalb 

dieses Leiters befindet sich der geplante Kiessandtagebau. Aufgrund des hohen Kiesanteils und vergleichs-

weise wenig bindiger Sedimente sind die Schichten gut bis sehr gut durchlässig. Die k f-Werte liegen gemäß 

Unterlagen des BGR zwischen 1*10-3 und 1*10-4 m/s /42/. Die Auswertung der Sieblinien aus der Erkundung 

führen zu vergleichbaren Ergebnissen.  

Der quartäre Porengrundwasserleiter und der Hauptgrundwasserleiter im Muschelkalk sind innerhalb des Ge-

bietes hydraulisch verbunden. Bereichsweise reduzieren bindige Verwitterungsschichten an der Oberkante 

des Muschelkalks oder lokal verbreitete Auensedimente zwar die hydraulischen Wechselwirkungen, insge-

samt dient das Maintal mit dem quartären Porengrundwasserleiter der Entlastung des Hauptgrundwasserlei-

ters. Hierbei strömt Grundwasser sowohl von den seitlichen Talflanken als auch von unten in die quartären 

Schotter und dem Main zu.  

Großräumig ist die Grundwasserdynamik im Vorhabensgebiet und dessen Umfeld von Osten nach Westen 

zum Main hin ausgerichtet. Die mittleren Grundwasserspiegel betragen im Maintal knapp 190 m NHN. Inner-

halb der Talsohle herrscht nur ein minimales Gefälle < 1 % vor. In Richtung Osten steigen die Grundwasser-

stände zur Hochlage hin an und liegen ca. 7 km östlich bei 220 m NHN. Darüber hinaus liegen keine Grund-

wassergleichen für die großräumige Dynamik vor. Da das Gelände in Richtung Osten weiter ansteigt, ist ein 

weiterer Anstieg bis zur ca. 15 km östlich gelegenen morphologischen Hochlage zu vermuten. Diese bildet 

eine regionale Grundwasserscheide. Die Grundwasserdynamik ist aus Anlage 6.2und Anlage 6.3ersichtlich. 

Die Grundwasserflurstände in der Mainaue sind gering, es herrschen relativ flurnahe Grundwasserspiegel vor. 

Das Grundwasser steht im Bereich des geplanten Kiesabbaus bei mittleren Wasserspiegellagen zwischen 2,4 

und 3,7 m unter Gelände an. Im Bereich des höheren Geländereliefs im Umfeld des Maintals steigen die 

Flurabstände deutlich an.  

Die überlagernde Deckschicht weist nur eine geringe Mächtigkeit auf und ist vorwiegend sandig ausgebildet. 

Die Grundwassergeschütztheit ist im Abbaubereich daher insgesamt als gering zu bewerten. 

Der geplante Kiessandtagebau Sommerach befindet sich nicht im Nahbereich von Trinkwasserschutzgebieten 

(Anlage 6). Alle Trinkwasserschutzgebiete im Umfeld befinden sich jenseits des Main und somit nicht in 
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hydraulischer Beziehung zum Vorhaben. Das nächstgelegene Trinkwasserschutzgebiet ist das WSG Dettel-

bach. (2,6 km nordwestlich).  

Im Umfeld des geplanten Kiessandtagebaus befinden sich als Grundwasserentnahmen lediglich einige Haus-

brunnen zur Hof- und Gartenbewässerung in den Gemeinden Sommerach und Gerlachshausen.  

Vorbelastungen des Grundwassers liegen im Untersuchungsraum nicht vor. 

 

 

5.5.2 Zusatzlast durch das Vorhaben 

Sämtliche Beschreibungen zur Zusatzlast des Vorhabens sind im Hydrogeologischen Gutachten /46/ vertie-

fend dargestellt. 

• Oberflächengewässer 

Durch den Aufschluss des Kiessandtagebaus entsteht ein neues Oberflächengewässer. Es wird eine Ausdeh-

nung von ca. 4 ha im Endzustand haben und soll ggf. zur Entnahme von Beregnungswasser für die Bewässe-

rung der Weinberge genutzt werden (lt. Vorabstimmung mit der Gemeinde Sommerach, gesondertes Geneh-

migungsverfahren).  

Detaillierte Darstellungen und Ausführungen zu den Auswirkungen der Fortführung des Kiessandtagebaus auf 

umliegende Gewässer finden sich im Hydrogeologischen Gutachten (beigefügt als Bestandteil der Antragsun-

terlagen /46/). Hierzu wurde in diesem Gutachten eine geohydraulische Modellierung durchgeführt und Sze-

narien der Auskiesung berechnet. Die für die Bewertung im Rahmen des UVP-Berichtes relevanten Szenarien 

sind: 

- Szenario BETRIEB: Betriebszustand zum Ende der Auskiesung mit maximaler Gewässerfläche und 

teilweiser Rückverfüllung (instationär ca. 6 Jahre nach Beginn) 

- Szenario END: stationärer Endzustand nach Beendigung der Auskiesung mit Landschaftssee (4 ha) 

Der Main sowie der Mainkanal erfahren keine Wasserstandsänderungen und keine (messbaren) Abflussver-

änderungen durch den Aufschluss und Betrieb des Kiessandtagebaus sowie der verbleibenden Seefläche.  

• Grundwasser 

Durch das Entstehen eines Gewässers im Kiessandtagebau kommt es zu einer Ausspiegelung der offenge-

legten Grundwasseroberfläche mit einer geringen Absenkung der Grundwasseroberfläche im Anstrombereich 

und einer relativen Aufhöhung im Abstrom des Kiessandtagebaus. Im Ergebnis der Modellierung zeigt sich, 

dass weder für den Betriebszustand noch nach Abschluss der Rekultivierung erhebliche Wasserstandsände-

rungen im Umfeld des Kiessandtagebaus zu erwarten sind (Tabelle 5-8), die Auswirkungen auf andere Schutz-

güter haben können. 

Tabelle 5-8: Zusammenfassung der Auswirkungen des Vorhabens auf das Grundwasser 

Szenario 

max.  
Absenkung 

Reichweite Absenkung 
(0,1 m Linie) 

max.  
Aufhöhung  

Reichweite Aufhöhung 
(0,1 m Linie) 

m 

BETRIEB -0,10 10 (innerhalb Vorhabensfläche) 0,22 180 (Quartärrand) 

END (-0,06)  - 0,33 180 (Quartärrand) 
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Die prognostizierten Absenkungen im Grundwasseranstrom (Südwesten) sind in beiden Szenarien vernach-

lässigbar gering. Die Grundwasseraufhöhung im Abstrom des Kiessandtagebaus ist für beide Szenarien ver-

hältnismäßig gering. Veränderungen ergeben sich demgegenüber eher durch die Verfüllung ausgekiester Be-

reiche mit erwartungsgemäß um den Faktor 100 geringer durchlässigem Material. Das Verfüllmaterial bildet 

einen aufgrund des zu erwartend höheren bindigen (schluffig-tonigen) Anteil gegenüber dem entnommenen 

Kiessand einen deutlich geringer durchlässigen „Block“ und behindert den Grundwasserabstrom in Richtung 

Main. Die den Rohstoffkörper unterlagernde Verwitterungsschicht mit geringer Durchlässigkeit an der Basis 

der Verfüllung verhindert ein relevantes Unterströmen der Verfüllung und führt zu einem Aufstau der Grund-

wasserstände innerhalb und anstromseitig des südlichen Verfüllbereiches bis 0,33 m. Auf der östlichen An-

stromseite des südlichen Verfüllbereiches reichen die Aufhöhungen von 0,1 m bis zum ca. 180 m östlich ge-

legenen Rand der quartären Rinne. Betroffen von den Aufhöhungen ist in erster Linie der östlich angrenzende 

Altkiessee, wobei die Auswirkungen aufgrund der ausreichend hohen Uferböschungen auch in Anbetracht der 

natürlichen Grundwasserstandsschwankungen vernachlässigbar sind. In Anlage 6.3 sind die Auswirkungen 

der Verfüllung und des verbleibenden Restsees nach Abschluss der Rekultivierung als Differenzenplan der 

Grundwasserstände dargestellt.  

Die in Tabelle 5-7 aufgeführten Wasserspiegeländerungen betreffen den unmittelbaren Uferbereich des ent-

stehenden Kiessees und schwächen sich aufgrund der guten hydraulischen Anbindung des Niederungsberei-

ches bereits in kurzer Entfernung deutlich ab. Das am östlichen Rand des geplanten Abbaus gelegene § 30 

BNatSchG-Biotop wird trotz seiner Nähe zum Vorhaben nicht beeinflusst, es ergeben sich keine signifikante 

Änderungen des Wasserspiegels. Eine Änderung der regionalen Grundwasserströmungsverhältnisse ist 

ebenfalls nicht zu erwarten. 

Durch den Abbau der Kiessande wird die Grundwasserüberdeckung abgetragen, so dass ihre Schutzfunktion 

verloren geht und eine erhöhte Gefährdung durch stoffliche Belastungen entsteht. Somit erhöht sich während 

des Betriebs die Gefahr von stofflichen Einträgen in das Grundwasser, u. a. durch den Maschineneinsatz. 

Durch die Aufgabe der landwirtschaftlichen Nutzung mindert sich die Belastung des Bodens durch Nitrate und 

Pflanzenschutzmittel. Da nach Abbauende eine Rekultivierung zu Grünland vorgesehen wird, hat die Minimie-

rung der Einträge dauerhafte Auswirkungen auf die Qualität des Grundwassers. 

Für die Bewertung der vorhabenbedingt zu erwartenden Veränderungen der Wasserqualität wurden die Er-

gebnisse des halbjährlichen Monitorings an den bereits bestehenden Grundwassermessstellen herangezo-

gen. Es sind keine Auffälligkeiten (abgesehen von einem Ausreißen des Parameters Benzo(a)pyren im Jahr 

2018) resultierend aus dem bestehenden Kiessandtagebau Bestandsfeld erkennbar. Auch die regional ver-

breiteten geogen erhöhten Sulfatgehalte im oberen Grundwasserleiter sind hier in allen Messtellen bei Werten 

im Mittel unter 50 mg/l nicht erkennbar. 

• Wasserhaushaltliche Änderungen 

Die langfristigen / dauerhaften Auswirkungen resultieren aus der Errichtung eines Gewässers (Kiessee) ver-

bunden mit einer Grundwasserzehrung aufgrund der höheren Verdunstung. Die jährlichen verdunstungsbe-

dingten Verluste sind mit ca. 10.000 m³ vergleichsweise gering.  

Die temporären Wirkungen auf den Wasserhaushalt im Rahmen der Gewinnung (sog. Matrixverluste bei Ab-

bau, bei denen das entnommenen Rohstoffvolumen durch Grundwasser aufgefüllt und im Restsee gespeichert 
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wird) sind mit max. 42.000 m³/a höher, fallen jedoch nur innerhalb eines kurzen Zeitraums von ca. 6 Jahren 

an. Durch die abbauparallele Verfüllung wird die Größe des temporären Kiessees bereits minimiert. 

Das oberirdische östliche Einzugsgebiet des Mains zwischen Volkach und Gerlachshausen erstreckt sich über 

eine Fläche von mehr als 60 km². Aus den vorhandenen Daten nach GWN-BW ergibt sich bei einer mittleren 

Neubildungsrate von nur 50 mm/a eine jährliche Grundwasserneubildung von mehr ca. 3.000.000 m³. Die 

temporären abbaubedingten Verluste betragen weniger als 1,5% der Gesamtmenge und sind somit vernach-

lässigbar. 

Die verfahrensrelevante dauerhafte Minderung der Grundwasserneubildung durch die entstehende Gewäs-

serfläche beträgt ca. 0,3 % der Gesamtmenge und ist damit praktisch bedeutungslos. 

Eine erhebliche Verschlechterung der Gebietswasserbilanz ist durch das Vorhaben somit nicht zu befürchten. 

 

• Bewertung Grund- und Oberflächenwasserkörper  

Zur Bewertung der Auswirkungen des Vorhabens auf Grund- und Oberflächenwasserkörper wurde ein Fach-

beitrag WRRL erstellt, in dem die Vereinbarkeit des Vorhabens mit den Bewirtschaftungszielen der WRRL für 

die direkt und indirekt betroffenen Grund- und Oberflächenwasserkörper geprüft wurde (Bestandteil der An-

tragsunterlagen).  

Durch das Vorhaben können die nachfolgend aufgeführten Wasserkörper betroffen sein: 

• Oberflächenwasserkörper:  

o 2_F121: Altmain (Mainschleife) von Abzweigung des Mainkanals bei Gerlachshausen bis 

Volkach  

o 2_F118: Mainkanal von Abzweigung des Altmains bei Gerlachshausen bis Volkach  

• Grundwasserkörper: Muschelkalk - Würzburg (2_G056) 

Die Bewertungen lt. Fachbeitrag WRRL bezüglich der Qualitätskomponenten der Grund- und Oberflächen-

wasserkörper zeigen, dass durch das Vorhaben in den umliegenden berichtspflichtigen Grund- und Oberflä-

chengewässern keine Verschlechterungen der Qualitätskomponenten und des Zustands / Potenzials zu er-

warten sind. Für den direkt betroffenen Grundwasserkörper können sich ebenfalls geringfüge und kleinräu-

mige (unerhebliche) Änderungen im Grundwasserstand einstellen. Chemische Änderungen sind weder in den 

betroffenen Oberflächenwasserkörpern noch in den Grundwasserkörpern durch das Vorhaben zu besorgen.  

Das Vorhaben steht der Zielerreichung nach WRRL, d. h. den Bewirtschaftungszielen nach § 27 WHG für die 

direkt und indirekt betroffenen OWK und nach § 47 WHG für den betroffenen GWK nicht entgegen. 

 

• Umliegende Grundwassernutzungen 

Die geringen Auswirkungen auf den Grundwasserspiegel konzentrieren sich in allen Szenarien auf Bereiche 

östlich und nordöstlich des geplanten Abbaufeldes. Die in Sommerach und Gerlachshausen gelegenen Haus-

brunnen befinden sich deutlich außerhalb der möglichen Reichweite des Vorhabens. 
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5.5.3 Bewertung der Gesamtlast / Konfliktbewertung 

• Oberflächenwasser 

Durch das Vorhaben wir ein neues Oberflächengewässer aufgeschlossen, welches im Anschluss an den ak-

tiven Tagebau einen Landschaftssee bildet, der ggf. zur Entnahme von Beregnungswasser genutzt werden 

soll.  

Auswirkungen auf umliegende Oberflächengewässer sind durch die baulichen bzw. technischen Ausführun-

gen des Kiesabbaus nicht zu erwarten. Die hydraulischen Auswirkungen auf den Main sind vernachlässigbar. 

Der Mainkanal wird nicht durch das Vorhaben beeinflusst, da er hydraulisch nicht mit dem Grundwasser ver-

bunden ist. 

Gemäß den Auswertungen im Gutachten Hochwasserschutz (Teil 6.3 der Antragsunterlagen /45/) steht das 

Vorhaben in keinem Widerspruch zu den Vorgaben des WHG und ist folglich auch innerhalb des Überschwem-

mungsgebietes zulässig. Betriebliche Vorsorgemaßnahmen führen zur Vermeidung von Gefährdungen in Be-

zug auf den Umgang mit wassergefährdenden Stoffen.  

 

• Grundwasser 

Durch den Aufschluss des Kiessandtagebaus wird eine geringe Veränderung des lokalen Grundwasserspie-

gels zu erwarten sein, die jedoch im Verhältnis zur Fläche des Grundwasserkörpers nicht erheblich ist und 

auch zu keiner erheblichen mengenmäßigen Veränderung der Gebietswasserbilanz führt. Die prognostizierten 

Grundwasserabsenkungen bzw.-aufhöhungen begrenzen sich auf das unmittelbare Umfeld des Kiessandta-

gebaus. 

Umliegende Grundwassernutzungen werden nicht negativ beeinträchtigt. 

Die Geschütztheit des Grundwassers verringert sich durch den Abtrag der oberen Bodenschichten und die 

Grundwasseroberfläche wird direkt freigelegt. Um dem erhöhten Risiko einer geringen Grundwasserge-

schütztheit im Abbaubetrieb Rechnung zu tragen, werden für den Betrieb des Kiessandtagebaus Havariepläne 

aufgestellt sowie ein sorgsamer Umgang mit wassergefährdenden Stoffen ausgeübt. 

Durch die Umwandlung einer landwirtschaftlichen Nutzfläche in eine Seefläche wird der Eintrag von diffusen 

Nährstoffquellen in das Grundwasser in diesem Bereich deutlich reduziert. 

Insgesamt ist einzuschätzen, dass geringfügige Auswirkungen auf das Schutzgut Wasser zu erwarten 

sind, diese jedoch für Grund- und Oberflächenwasser nicht erheblich sind. 

 

5.5.4 Maßnahmen zur Verminderung und Vermeidung von Umweltauswirkungen 

5.5.4.1 Allgemeine Maßnahmen zum Schutz des Grund- und Oberflächenwassers 

Generell werden im Zuge der Kiessandgewinnung Maßnahmen zum Schutz des Grund- und Oberflächenwas-

sers ausgeführt (Maßnahme 11V im LBP /33/): 

• Einsatz möglichst biologisch abbaubarer Betriebs- und Schmierstoffe, um Wassergefährdung zu mi-

nimieren  
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• Betankungskonzept für nicht stationäre Arbeitsgeräte zur Gewährleistung der sicherheitlichen Best-

immungen bei der Betankung 

• Belehrungen und Schulungen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen, Aufstellung von Hava-

rieplänen  

• Bereithalten von Ölbindemitteln für den Havariefall  

• Im Umgang mit wassergefährdenden Stoffen finden die einschlägigen Sicherheitsbestimmungen, die 

Bestimmungen des Wasserhaushaltsgesetzes, DIN-Vorschriften u. a. zutreffende Rechtsvorschriften 

Beachtung  

• Sachgerechte und überwachte Verfüllung und Wiederherstellung von Landflächen mit unbelastetem 

zugelassenen Verfüllmaterial (Reduzierung der entstehenden Seefläche, Minimierung von Verduns-

tung und Grundwasserzustrom). 

• Vorsorgemaßnahmen zur hochwasserangepassten Ausführung des Vorhabens (siehe Gutachten 

Hochwasserschutz – Beigefügt zu den Antragsunterlagen /45/) 

• Zeitnahe Verfüllung (und damit Reduktion) der Seefläche, um die Auswirkungen des Abbaus auf den 

Grundwasserstand zu minimieren. 

• Nachfolgenutzung Grünland statt Acker mit hohem Anteil extensiver Nutzung – ganzjährige Vegetati-

onsbedeckung, deutlich reduzierte Düngung und Pflanzenschutzmittel. 

 

 

5.5.4.2 Monitoringkonzept Grund- und Oberflächenwasser 

Es ist vorgesehen, die Auswirkungen des Abbaus auf Grund- und Oberflächenwasser durch den Antragsteller 

vor, während und nach dem Abbau zu überwachen.  

Die Wasserspiegel an vorhandenen Grundwassermessstellen sollen monatlich eigenverantwortlich kontrol-

liert und dokumentiert werden. Zur Überwachung des Grundwasserspiegels sind sechs Grundwassermess-

stellen vorhanden (Tabelle 5-9). Die Errichtung eines Lattenpegels im Betrieb des Kiessandtagebaus wird als 

nicht sinnvoll erachtet, da die Seefläche während des Abbaus nicht beständig ist und ein häufiges Ummontie-

ren des Lattenpegels nicht zielführend und umsetzbar ist. Die Darstellung der zum Monitoring vorgeschlage-

nen GWM findet sich in Abbildung 5-2.  

Zur Überwachung der Beschaffenheit des Grundwassers soll eine jährliche Probenahme an folgenden Mess-

punkten erfolgen: 

• GWM 4/2021 (GW-Anstrom) 

• GWM 5/2021 (GW-Abstrom) sowie 

• im zum jeweiligen Zeitpunkt bestehenden Abbausee 

Der Analysenumfang ist in Abstimmung mit dem Bergamt Nordbayern und der Fachbehörde abzustimmen.  
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Tabelle 5-9: Messnetz zur Überwachung des Grundwasserstandes  

Name 
Ostwert 
UTM 32 

Nordwert 
UTM 32 

GOK 
in m 
NHN 

ROK 
in m 
NHN 

Endteufe in 
m u GOK / m 

NHN 

Filter-
ober-

kante in 
m NHN 

Filterun-
terkante 

in m 
NHN 

STM 
17.05.22 

in m 
NHN 

GWM 1a/2021 587141,54 5519635,04 191,58 192,50 8,1 183,5 187,5 183,5 187,87 

GWM 2/2017 587207,21 5519543,62 191,13 192,13 12,0 179,1 186,1 179,1 187,81 

GWM 3/2017 587338,05 5519656,10 191,46 192,46 7,0 184,5 189,5 184,5 187,91 

GWM 4/2021 587572,23 5519487,03 190,78 191,47 5,8 185,0 187,5 185,0 188,42 

GWM 5/2021 587462,66 5519281,99 191,42 192,31 8,1 183,3 187,3 183,3 187,91 

GWM 6/2021 587690,39 5519025,93 190,77 191,66 8,0 182,8 186,8 182,8 187,84 

 

 

Abbildung 5-2: Messnetz der Grundwassermessstellen für das Monitoring 
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5.6 Luft / Klima  

5.6.1 Beschreibung und Bewertung des Ist-Zustandes / Vorbelastung im Untersuchungsraum 

Nach der Beschreibung in der Naturräumlichen Gliederung Bayerns /14/ befindet sich das Untersuchungsge-

biet im kontinental getönten Übergangsklima. 

Aus den vom DWD zur Verfügung gestellten Klimadaten für die nächstgelegene Wetterstation Kitzingen lassen 

sich folgende Mittelwerte ableiten (1991 – 2020): 

• mittlerer Jahresniederschlag (korrigiert)1: 649 mm/a 

• Sommerniederschlag (korrigiert):  371 mm 

• Jahresmitteltemperatur:  10,3 °C 

• Relative Luftfeuchte:   75,3 % 

• Potenzielle Evapotranspiration:  813 mm/a 

Die Hauptwindrichtung für Sommerach (aus der Prognose in /27/) kann mit Norden bzw. Südosten angegeben 

werden (Abbildung 5-3). Die sonst üblicherweise in Mitteleuropa vorherrschenden Westwinde treten am Stand-

ort aufgrund der Nord-Süd-Ausrichtung des Maintals nur untergeordnet auf. 

Die Grasreferenzverdunstung im Untersuchungsraum liegt bei 723 mm/a (siehe Kap. 5.2.1 des HyGA /46/). 

 

Abbildung 5-3: Prognostizierte Windrose (Verteilung der jährlichen Windrichtungen) in Sommerach /27/ 

 
1  Korrekturfaktor 1,1 für den Niederschlag zum Ausgleich des Fehlers der Primärdaten des Regenmessers 
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Regionalklimatisch haben die Vorfluter von Main / Mainkanal eine Bedeutung als Kaltluftschneisen. Der 

Südhang des Kreuzberges bei Sommerach führt aufgrund der Hangneigung und der Struktur des Weinberges 

zur Bildung warmer, trockener Luftmassen. 

Die Luftbelastung im Untersuchungsraum kann als relativ gering angenommen werden, da sich im Umfeld 

keine nennenswerten Emittenten (Industrie, Gewerbegebiete, große Verkehrswege) befinden. Nähere Aus-

führungen zur Grundbelastung des Untersuchungsraumes finden sich in /27/. 

 

5.6.2 Zusatzlast durch das Vorhaben 

Luftbelastung 

Eine Belastung durch Luftschadstoffe kann als gering angesehen werden. Der Abbau findet überwiegend in 

der Nassauskiesung mit nur geringer Staubentstehung (Oberbodenberäumung) statt. Staubquellen (Halden 

o.ä.) sind geringen Ausmaßes, die Befahrung der Weg- und Randflächen erfolgt im kleinen Maßstab und 

Emissionen von sonstigen Luftschadstoffen (bspw. Kraftfahrzeugverkehr) sind vernachlässigbar. Im Ergebnis 

des Staubgutachtens /27/ wurde geschlussfolgert, dass für die geplante Anlage eine Einhaltung der Jahres-

Immissionswerte für die geltenden Staubparameter sowie die Gesamtstaubdeposition unter Einbeziehung der 

Vorbelastung an den beiden Immissionsorten vorhergesagt wurde. Eine Überschreitung des Tagesmittelwer-

tes für Feinstaub an mehr als 35 Kalendertagen pro Jahr ist des Weiteren auch nicht zu erwarten. Die Vorga-

ben der TA Luft und der 39. BImSchV werden durch das Vorhaben somit eingehalten. 

Mikroklima 

Es können geringfügige Veränderungen auf die mikroklimatischen Bedingungen im unmittelbaren Umfeld des 

Vorhabens auftreten: Durch die Schaffung einer Wasserfläche steigt die Verdunstung über dem Kiessee an, 

was zu kleinräumigen Windentstehungen führen kann.  

Regionalklima 

Durch das Vorhaben ist die Umwandlung von landwirtschaftlich genutzten Flächen in eine offene Wasserflä-

che geplant. Klimatisch können sich dadurch geringe kleinräumige Veränderungen ergeben. Offene Ackerflä-

chen dienen der nächtlichen Kaltluftproduktion und sind so von Vorteil für das regionale Klima. Die zu schaf-

fende Wasserfläche hat ebenfalls einen positiven klimatischen Effekt: Seen haben durch ihr höheres Wärme-

speichervermögen im Allgemeinen eine Funktion als Kaltluftsenke und mildern klimatische Extreme ab. Ins-

gesamt kann der entstehende Restsee daher ausgleichend auf lokale klimatische Effekte wirken. Insbeson-

dere im Angesicht zunehmender Temperaturen und des klimatischen Wandels kann dies von regionalem Vor-

teil sein. 

Globales Klima / Berücksichtigung des Klimaschutzgesetzes (KSG) 

Die Aufbereitung der Kiessande soll weiterhin am Standort des Kieswerkes Dettelbach stattfinden (Anlage 1). 

Der Abbauvorgang (und die damit anfallenden Treibhausgase) verlagert sich vollständig nach Sommerach. 

Das Kieswerk befindet sich ca. 2,5 km südwestlich (Luftlinie) des Vorhabens. Die Straßenanbindung an das 

Kieswerk erfolgt über die Straßen KT 29 - St2271 - St2450. Der Fahrtweg ab der südöstlichen Tagebauspitze 

zum Kieswerk beträgt 5,8 km. 

Gemäß Ausarbeitungen der Stellungnahme des Rechtsanwalts Prof. Dr. Götz Brückner /48/ werden die Aus-

wirkungen auf das globale Klima folgendermaßen zusammengefasst: 



Sommerach, Kies PFV, UVP-Bericht / 20-217  

_T2_20-217_Sommerach_Kies_PFV_UVP-Bericht_v2024 - 28. Februar 2023, ergänzt 18.12.2024  Seite 62 von 81 

Für das Tagebauvorhaben ist im Hinblick auf mögliche CO2-Emissionen festzustellen, dass solche nur in ver-

gleichsweise geringen Mengen, durch den Einsatz von Geräten im Tagebau selbst entstehen. Das hier ge-

genständliche Vorhaben beinhaltet die Errichtung und den Betrieb des geplanten Tagebaus.  

Nicht zum Gegenstand des bergbaulichen Vorhabens (siehe § 2 Abs. 4 Nr. 2 BBergG) gehört der Transport 

von Rohstoffen auf öffentlichen Straßen. Dementsprechend hat sich die Reichweite des Berücksichtigungs-

gebots nach § 13 KSG am Vorhabenbegriff zu orientieren.  

Der LKW-Verkehr auf öffentlichen Straßen ist nicht Betrachtungsgegenstand der Wirkungsprognose. Soweit 

sonstige Betriebstätigkeiten angesprochen werden ist festzuhalten, dass die einzigen relevanten CO2-Emit-

tenten der Eimerkettenbagger, Radlader, Raupe sowie Transport-LKW sind. 

Dementsprechend sind die vorhabenspezifischen Emissionen auf die genannten Geräte beschränkt. Die Vor-

habenträgerin ermittelt zwischenzeitlich die konkreten Jahresemissionen, die im Zuge von Gewinnung und 

Wiedernutzbarmachung entstehen.  

Im Sinne einer typisierenden Betrachtungsweise wurden die CO2-Äquivalente in der Vergangenheit durch den 

Unternehmerverband mineralische Baustoffe e.V. (UVMB) auf der Basis von Unternehmensdaten empirisch 

ermittelt. Für Gesteinskörnungen liegt danach ein Wertespektrum von 8,3 MJ/t Kies/Sand [2,3 kWh je Tonne] 

(Gewinnung im Trockenschnitt mit einfacher Aufbereitung) und 35 MJ/t [9,7 kWh/t] für Naturstein (Edelsplitther-

stellung mit mehreren Brechstufen und Entstaubung) vor. Daraus wurde unter Ansatz des CO2-Äquivalents 

für den deutschen Energiemix 2019 für Strom (Quelle: UBA, Climate Change 13/2020, S. 9; online unter: 

https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/ files/medien/1410/publikationen/2020-04-01_climate-

change_13-2020_strommix_2020_fin.pdf) von 0,401 kg CO2/kWh* eine Spannbreite von 0,9 (Sand/Kies) und 

4,0 (Edelsplitt) kg CO2 je Tonne Gesteinskörnung als CO2-Fußabdruck ermittelt. Für Sand/Kies liegen weiter 

spezifizierte Werte vor. Hier wurden für die Gesteinskörnungen Sand und Kies CO2-Äquivalente zwischen 0,9 

und 2,0 kg CO2 je Tonne bzw. einem Mittelwert von 1,4 kg CO2 je Tonne ermittelt. Dies zugrunde gelegt 

würde bei Heranziehung des Mittelwerts multipliziert mit einer durchschnittlichen Jahresproduktion von 

300.000 t eine jährliche CO2-Emission von 420 t anzusetzen sein. Multipliziert mit der geplanten Vorhaben-

dauer ergeben sich danach rechnerische Gesamt-CO2-Emissionen von ca. 4.620 t.  

Emissionen, die dem Sektor der Energieerzeugung zuzurechnen sind, nicht dem bergbaulichen Vorhaben 

(siehe vorstehend unter 2.). Hinzu kommt, dass auch dieses CO2-Äquivalent der Energieerzeugung nicht sta-

tisch ist, sondern unter Berücksichtigung der Zielvorstellungen zum künftigen deutschen Energiemix stetig 

zurückgehen dürfte. 

Das vorstehende Vorgehen besitzt aber im Vergleich zur vorangegangenen standortspezifischen Betrachtung 

mehrere Nachteile. Zum einen kann hier nur mit generalisierten Mittelwerten gearbeitet werden. Zum anderen 

ist die Einstellung des CO2-Äquivalents von 0,401 kg/kWh sachlich nicht gerechtfertigt. Denn hierbei handelt 

es sich um Emissionen, die dem Sektor der Energieerzeugung zuzurechnen sind, nicht dem bergbaulichen 

Vorhaben (siehe vorstehend unter 2.). Hinzu kommt, dass auch dieses CO2-Äquivalent der Energieerzeugung 

nicht statisch ist, sondern unter Berücksichtigung der Zielvorstellungen zum künftigen deutschen Energiemix 

stetig zurückgehen dürfte. 
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Darüber hinaus ist festzuhalten, dass die beschränkten Emissionen und auch die begrenzte Zeitdauer des 

geplanten Vorhabens von vornherein kein hohes Gewicht mit Blick auf die Erreichung der sektorspezifischen 

Ziele2 besitzen. Daneben sind folgende Aspekte maßgeblich zu berücksichtigen:  

• Eine Reihe von betrieblichen Vorgängen werden bereits rein elektrifiziert vorgenommen. Dies betrifft 

insbesondere die Aufbereitung der Rohstoffe im Kieswerk Dettelbach.  

• Am geplanten Standort wird auch zukünftig kein neues Kieswerk mit etwaigen Emissionsquellen ent-

stehen, sondern wird das schon bestehende Werk Dettelbach zur Aufbereitung der Rohstoffe genutzt. 

• Bezogen auf die grundsätzlich in Betracht kommenden anderweitigen Versorgungsstandorte des Un-

ternehmens ist für den hier gegenständlichen Standort von den kürzesten Fahrwegen und damit ei-

nem vergleichsweise geringeren CO2-Ausstoß auszugehen.  

• Durch die angestrebte Teilverfüllung wird die Verdunstung einer offenen Wasserfläche reduziert. Dies 

ist mit Blick auf tendenziell höhere Temperaturen im Sommer und die Wasserbilanz positiv zu bewer-

ten.  

• Im Zuge der Wiedernutzbarmachung werden mit Grünlandflächen sowie Gebüschen, Hecken und 

Streuobstbeständen Strukturen geschaffen, die ein gegenüber den ursprünglich vorhandenen Acker-

flächen erhöhtes CO2-Bindungspotenzial besitzen.  

Losgelöst von diesen grundsätzlichen Gesichtspunkten, die klar für die Vereinbarkeit des geplanten Vorha-

bens mit dem Aspekt des globalen Klimaschutzes sprechen, ist angesichts der tatbestandlichen Weite und 

weitgehenden Unbestimmtheit des § 13 KSG eine spezifische Bewertung mangels klarer Kriterien und Maß-

stäbe naturgemäß schwierig. Festzuhalten ist, dass aus dem Klimaschutzgesetz selbst kein geeigneter Be-

wertungsmaßstab abzuleiten ist.  

Namentlich die Jahresemissionsmengen der einzelnen Sektoren sind als Summenparameter ohne jeden Vor-

habenbezug ausgestaltet. Würde man freilich die jährlichen CO2-Emissionen ins Verhältnis zu den Jahres-

emissionsmengen des Sektors Industrie setzen, so ergebe sich für 2024 ein Anteil von deutlich weniger als 

0,001 % des Vorhabens an den jährlichen Emissionen des Sektors Industrie; bezogen auf das Jahr 2030 wäre 

dies nicht wesentlich anders. In dieser Entwicklung ist eine nach Lage der Dinge mögliche Verringerung der 

CO2-Emissionen des Vorhabens noch nicht aufgenommen. Gleichwohl zeigt der Vergleich, dass der Beitrag 

des Vorhabens als solcher bezogen auf die Jahresemissionsmengen der einzelnen Sektoren irrelevant ist. 

 

5.6.3 Bewertung der Gesamtlast / Konfliktbewertung 

Unzulässige Staub- oder Luftschadstoffemissionen treten nicht auf. 

Insgesamt sind geringe Auswirkungen des Vorhabens auf das Mikroklima zu erwarten. Erhebliche Änderun-

gen im Regionalklima sind nicht zu erwarten.  

Bei Heranziehen der gesetzlich festgelegten Jahresemissionsmengen des jeweiligen Sektors – hier Industrie 

–, stellt sich der Beitrag des Vorhabens als irrelevant dar. Dies gilt umso mehr, als mit dem Vorhaben eine 

Reihe von Effekten verbunden sind, die positiv auf das Klima wirken. In der Gesamtbewertung ist 

 
2  Die vorhabenspezifischen THG-Emissionen sind im vorliegenden Fall dem Sektor Industrie zuzuordnen. Für diesen Sektor ist 

gemäß Anlage 2 zum Bundes-Klimaschutzgesetz für das Jahr 2024 eine zulässige Jahresemissionsmenge von 165 Mio. t CO2-
Äquivalent vorgesehen. Bis zum Jahr 2030 soll dieser Wert bis auf 118 Mio. t CO2-Äquivalent abgesenkt werden. 
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entscheidend, dass durch das Vorhaben keine zusätzlichen Treibhausgasemissionen resultieren, da das Vor-

haben als Ersatz für die Gewinnung in Dettelbach fungiert und die dortigen Treibhausgasemissionen dann 

entfallen. 

Das geplante Vorhaben steht somit nicht in Konflikt mit den Klimaschutzzielen des Bundes gemäß Klima-

schutzgesetz. Das geplante Vorhaben genügt auch den Anforderungen, die sich aus § 13 KSG ergeben. 

Die Auswirkungen auf das Schutzgut Luft / Klima werden als nicht erheblich bewertet.  

 

5.6.4 Maßnahmen zur Verminderung und Vermeidung von Umweltauswirkungen 

Spezielle Maßnahmen zur Verminderung und Vermeidung von Auswirkungen auf das Schutzgut Klima und 

Luft sind nicht erforderlich.  

Es wird Vorsorge zur Einhaltung der allgemeinen Anforderungen an den Umweltschutz hinsichtlich der Emis-

sion von Luftschadstoffen getroffen. Die zum Einsatz kommenden Geräte entsprechend hinsichtlich ihrer 

Schadstoffemissionen modernen Anforderungen an den Stand der Technik. 

Staubmindernde Maßnahmen, z. B. Befeuchtung der Fahrwege und Materialhalden während Trockenwetter-

perioden werden vorgesehen. Die Beräumung des Oberbodens erfolgt im Winterhalbjahr und daher nicht wäh-

rend Trockenwetterperioden bzw. nur im erdfeuchten Zustand. 

Der entstehende Restsee kann einen dämpfenden Einfluss auf das lokale Klima haben. 
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5.7 Landschaft 

5.7.1 Beschreibung und Bewertung des Ist-Zustandes / Vorbelastung im Untersuchungsraum 

Natur und Landschaft sind gem. § 1 Abs. 1 BNatSchG schützenswerte Güter, da sie die Grundlage für Leben 

und Gesundheit der Menschheit sind. Besonders schützenswert sind die biologische Vielfalt, die Leistungs- 

und Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes sowie die Vielfalt, Eigenart, Schönheit und der Erholungswert von 

Natur und Landschaft. Ebenso schützenswert sind historisch gewachsene Kulturlandschaften und unzer-

schnittene Räume. 

Gemäß Naturräumlicher Gliederung Bayerns ist der Untersuchungsraum Landschaft in das Mittlere Maintal 

einzuordnen /14/. Die Kulturlandschaft ist geprägt durch die Zerschneidung des Fränkischen Schichtstufen-

landes durch den Main. Aufgrund seiner markanten naturräumlichen Ausprägung wurde der Naturraum stark 

vom Weinbau geprägt. Das abwechslungsreiche Landschaftsbild des Mittelmaintals wird maßgeblich durch 

den im Bereich Sommerach stark mäandrierenden Verlauf des Mains mit Prall- und Gleithängen und die tiefe 

Einsenkung gegenüber den angrenzenden Hochflächen bestimmt /15/. Nördlich von Sommerach findet sich 

der Kreuzberg, der an der West- und Südflanke dicht mit Weinhängen bestanden ist. 

Westlich des geplanten Tagebaus verläuft der Main, welcher im Untersuchungsraum eine Vielzahl von anth-

ropogenen Standgewässern (ehemalige Abbaugewässer) aufweist. Im Westen des Untersuchungsraumes 

verläuft von Nord nach Süd der Mainkanal, welcher 1950 bis 1957 gebaut wurde. Etwa 150 m östlich liegt die 

Schleuse Gerlachshausen, die den Mainkanal wieder mit dem Main verbindet. 

Im Untersuchungsraum Landschaft liegt eine erhebliche Anzahl von anthropogenen Landschaftselementen 

vor, die als Vorbelastung der Landschaft in die Bewertung eingehen: 

- Mittelspannungsleitung im südöstlichen Vorhabensbereich 

- Schleuse Gerlachshausen und Mainkanal 

- Ortschaft Sommerach inkl. Campingplatz und Ortschaft Gerlachshausen 

- Restlöcher / Baggerseen früherer Kiessandtagebaue im Uferbereich des Mains 

- Verkehrsinfrastruktur (Kreisstraßen / Staatsstraße)  

- Sportplatz an der Schleuse 

Gleichartige Vorbelastungen in Form von aktiven Kiessandtagebauen gibt es innerhalb des Untersuchungs-

raumes nicht (abgesehen vom nördlichen Bestandsfeld, welches aber als Bestandteil in das Gesamtvorha-

bens des Kiesabbaus Sommerach integriert wird). Im Uferbereich des Mains sowie östlich des geplanten Vor-

habens finden sich Standgewässer ehemaliger Kiessandtagebaue. Der nächstgelegene Kiessandtagebau ist 

3 km in südwestliche Richtung entfernt (Kiessandtagebau Dettelbach der HMM).  

Der Untersuchungsraum Landschaft ist im Landschaftsschutzgebiet „Volkacher Mainschleife“ eingebettet. 

Des Weiteren ist der Vorhabensstandort Teil des Landschaftlichen Vorbehaltsgebietes im Regionalplan Würz-

burg. 

Die Faktoren Vielfalt, Eigenart, Schönheit und auch Erholungswert können für das Landschaftsbild im Unter-

suchungsraum trotz der deutlichen anthropogenen Überprägung mit überwiegend mittel bis hoch bewertet 

werden (insbesondere für die überwiegend natürlichen Elemente wie Weinbaugebiete und Mainaue) /47/. Für 
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das Umfeld des Abbaufelds kann die Bewertung mit mittel bis gering angegeben werden (landwirtschaftliche 

Flächen sowie Verkehrsinfrastruktur). Eine Darstellung des Schutzgutes Landschaft findet sich in Anlage 7. 

5.7.2 Zusatzlast durch das Vorhaben 

Mit dem Aufschluss des Kiessandtagebaus Sommerach wird in den Landschafts- und Naturhaushalt einge-

griffen. Diese Eingriffe bestehen hauptsächlich aus: 

• Abtragung des Oberbodens und Aufschluss eines Kiessandtagebaus sowie dessen Betrieb 

• im Betriebszeitraum: Fahrverkehr sowie Abbaubetrieb der Kiessande (keine Ortsdurchfahrten) 

• im Betriebszeitraum: Schaffung von kleineren Betriebs- und Lagerflächen und Oberbodenhalden (ca. 

2 bis 3 m Höhe) – kein zusätzlicher Betriebsstandort, da Weiternutzung Kieswerk Dettelbach 

• Umwandlung von Ackerflächen zu einer Gewässerfläche und wiederhergestellten, naturschutzfachlich 

aufgewerteter Landflächen (Grünland) 

• Erkennbarer Eingriff in das Landschaftsbild (Abbau) von der Kreisstraße aus – Zufahrt auf die Volka-

cher Mainschleife  

• Mainradweg, Marienweg und lokale ausgewiesene Wanderwege sind nicht unmittelbar betroffen.  

• Verlust einiger weniger Gehölze (Streuobst aus Niederstämmen) – keine bedeutsamen Landschafts-

elemente vorhanden.  

 

Bis auf die Durchführung der Rekultivierungsmaßnahmen (Schaffung des Gewässers (ca. 4 ha) und die wie-

derherzustellenden Landflächen) sind die Eingriffe und Veränderungen auf den Betriebszeitraum des 

Kiessandtagebaus begrenzt.  

Besonders intensiv ist die Wahrnehmbarkeit des Vorhabens im direkten Umfeld des geplanten Kiessandtage-

baus während der Betriebsphase, allerdings sind dort die Landschaftsbildeinheiten gering- bis mittelwertig 

(Verkehr / Landwirtschaft), so dass keine erhebliche Beeinträchtigung des Landschaftsbildes entsteht. Ledig-

lich für den am Vorhaben vorbeiführenden Fahrzeugverkehr auf der KT 29 sowie für Spaziergänger und Rad-

fahrer auf dem östlich am Vorhaben vorbeiführenden Feldweg ist die Sichtbarkeit und Beeinträchtigung des 

Landschaftsbildes gegeben (siehe Fotodokumentation/-montage in Anlage 2 des Gutachtens Landschaftsbild 

/47/).  

An den meisten sonstigen Standorten im Umfeld des geplanten Kiessandtagebaues wird die direkte Sicht auf 

den Tagebau durch die Vegetation (Büsche / Baumgruppen, Weinanbau) vermindert. Die Beeinträchtigungen 

des Landschaftsbildes beschränken sich somit weitestgehend auf den Nahbereich (siehe Fotodokumentation/-

montage in Anlage 2 des Gutachtens Landschaftsbild /47/). 

Auf den Hanglagen der südwestlichen Mainseite ist eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes durch das 

Vorhaben zumeist nicht gegeben, da aufgrund Sichtbehinderung durch den Waldgürtel am Saum der Mainaue 

eine direkte Sichtbeziehung verhindert wird (Anlage 7). 

Auch von den Rad- / Wanderwegen östlich des Main besteht trotz der erhöhten Lage am Hang aufgrund der 

dichten Vegetation am Mainkanal keine bzw. nur eine geringe Beeinträchtigung des Landschaftsbildes. 

Vom Kreuzberg als prägnante Erhebung und landschaftsprägendes Element ist aufgrund der großen Entfer-

nung das Vorhaben nur noch schwach sichtbar. Eine deutliche negative Beeinflussung der Wahrnehmung des 
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Landschaftsbildes für Standorte auf dem Kreuzberg kann daher aufgrund der Entfernung und der Breite der 

gesamten Landschaftswahrnehmung ausgeschlossen werden. 

Von der nördlich angrenzenden Wohnbebauung der Gemeinde Sommerach (Ferienhaus Fasanenweg 1) ist 

das Vorhaben aufgrund des hohen und dichten Baum- und Strauchbewuchses um den angrenzenden alten 

Kiesteich nahezu nicht sichtbar. Es verbleiben nur einzelne Häuser am Südrand der Ortslage (ca. 3 bis 5 

entlang des Ostteils des Fasanenwegs) in > 200 m Entfernung zum Vorhaben, die über eine Sichtbeziehung 

zum Vorhaben verfügen. Alle weiteren Wohnbebauungen im Sommerach sind durch den Baumbewuchs und 

davorstehende Häuser von einer Sichtbeziehung abgeschirmt. 

Eine vertiefende Ausführung zur Zusatzlast der visuellen Wahrnehmung des Vorhabens im Landschaftsbild 

findet sich im Gutachten Landschaftsbild, welches ein Bestandteil der Antragsunterlagen ist /47/. 

 

5.7.3 Bewertung der Gesamtlast / Konfliktbewertung 

Während der Betriebsphase des Kiesabbaus entstehen Veränderungen des Landschaftsbildes im Nahbereich 

des Kiesabbaus. Die Störung und Beeinflussung des Landschaftsbildes durch das Vorhaben ist aufgrund der 

naturräumlichen Ausstattung während der Betriebsphase als erheblich zu bewerten.  

Die Einsehbarkeit und Wahrnehmbarkeit des Vorhabens nimmt mit der Entfernung deutlich ab. Eine erhebliche 

negative Beeinflussung der Wahrnehmung des Landschaftsbildes kann daher ausgeschlossen werden. 

Die Schaffung des Kiessees und die Rekultivierung der Uferbereiche werten das Landschaftsbild bereits ab-

bauparallel und vor allem nach Abschluss der Abbautätigkeiten insgesamt auf und steigern die landschafts-

bezogene Schönheit und Diversität. Insgesamt passt die Anlage eines Kiessees zu den bereits bestehenden 

Restseen im Bereich des Mains. 

Durch eine möglichst zeitnahe Verfüllung bereits abgebauter Bereiche und eine daran kurzfristig anschlie-

ßende abschnittsweise Rekultivierung wird die visuelle Belastung der Landschaft auch während des Abbaus 

so gering wie möglich gehalten.  

Zusammengefasst ist darauf hinzuweisen, dass die wesentlichen Flächen innerhalb des geplanten Tagebaus 

Landwirtschaftsflächen sind. Somit unterliegen diese ohnehin schon menschlichen Nutzungen und weisen 

somit keine hohe naturschutzfachliche und landschaftsästhetische Wertigkeit auf. Eine Störung des Naturge-

nusses ist aus diesen Gründen nicht zu erkennen. Besondere Erholungseignung weisen die Landwirtschafts-

flächen nicht auf. Hinzu kommt, dass im Zuge der dem Rohstoffabbau folgenden Wiedernutzbarmachung eine 

Aufwertung der bisherigen Agrarlandschaft erfolgen wird, die dem Schutzziel des Landschaftsschutzes im 

Sinne von § 26 BNatSchG besser entspricht. Auch eine „Verunstaltung“ der Landschaft liegt damit nicht vor, 

zumal nach den vorliegenden Erkenntnissen der Rohstoffabbau eine historisch gesehen durchaus übliche 

Tätigkeit im Bereich der Mainschleife war und ist /48/. 

 

5.7.4 Maßnahmen zur Verminderung und Vermeidung von Umweltauswirkungen 

Während der Abbau-/Betriebsphase entsteht ein erheblicher Eingriff ins Landschaftsbild des Landschafts-

schutzgebietes. Der Aufschluss des Kiessandtagebaus ist ein temporäres Vorhaben, welches eine Betriebs-

zeit von ca. 6 Jahre hat (Gewinnungszeitraum ab Einsatz des Eimerkettenbaggers). Bereits abbauparallel 
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erfolgt die Verfüllung und Rekultivierung des Tagebaus. Im Anschluss findet die abschließende Verfüllung der 

Seefläche mittels Radlader bzw. Raupentechnik statt.  

Im Nahbereich des Vorhabens ist die Sichtwirkung zwar groß, jedoch ist die Erheblichkeit des Eingriffs auf-

grund der geringen Wertigkeit des Landschaftsbildes mäßig bis gering. Der Eingriff in das Landschaftsbild wird 

minimiert, da eine zeitnahe abbauparallele Wiedernutzbarmachung stattfindet. Im Endzustand ist eine Wie-

derherstellung von Grünlandflächen auf den verfüllten Teilflächen des Abbaufeldes vorgesehen, sowie der 

Verbleib einer etwa 4 ha großen Wasserfläche (Restsee der Auskiesung). 

Durch die in Kapitel 5.3.4.4 beschriebenen Kompensations- und Rekultivierungsmaßnahmen soll ein Land-

schaftsbild mit mindestens ähnlichem Wert mit möglichst gleicher landschaftlicher Ausprägung geschaffen 

werden. Ziel ist die Schaffung landschaftsprägender Elemente, die sich naturnah entwickeln und eine land-

schaftstypische Strukturierung zeigen /33/. Die entstehende Wasserfläche ist kein landschaftsfremdes Ele-

ment, da im Umfeld mehrere Alt-Abbaugewässer im Mainumfeld liegen. Außerdem findet sich unmittelbar 

östlich ebenfalls ein Kleingewässer. Die geplante Rekultivierung der Verfüllfläche hin zu Grünland stellt eine 

landschaftliche Aufwertung gegenüber dem Ausgangszustand dar (überwiegend Ackerbau). 

Im Landschaftspflegerischen Begleitplan (Bestandteil der Antragsunterlagen /33/) wurden folgende rekultivie-

rungsmaßnahmen ausgewiesen /33/: 

• 5AREK Herstellen von artenarmen Extensivgrünland 

• 6AREK Entwicklung von Sandmagerrasen 

• 7AREK Gehölzanpflanzungen 

• 8AREK Anlage einer Streuobstwiese 

• 9AREK Anlage eines Stillgewässers mit Böschungsgestaltung 

Weitere Vermeidungs- und Verminderungsmaßnahmen sollen den Eingriff ins Landschaftsbild bereits abbau-

parallel minimieren /33/: 

• Zeitlich gestaffelter Abbau und zeitnahe Rekultivierung. Schaffen neuer Landschaftselemente nach 

Ende des Abbaus. 

• Zwischenzeitliche Oberbodenmieten umgeben in den ersten Jahren das Abbaufeld und bieten einen 

Sicht- und Lärmschutz.  

• Verlegung der Zufahrt und der Betriebseinrichtungen dem fortschreitenden Abbau folgend in den Süd-

teil, um die Belastung der Ortslage zu minimieren.  

• Beschränkte Betriebszeiten – kein nächtlicher Abbau.  

Neben den im LBP zur Wiedernutzbarmachung vorgesehenen Maßnahmen sind keine weiteren zusätzlichen 

Maßnahmen erforderlich. 

Die durch das Vorhaben verursachten Veränderung des Landschaftsbildes werden insgesamt als nicht 

erheblich bewertet. Der Eingriff in das Landschaftsbild ist durch die vorgesehenen Maßnahmen zur 

Landschaftsgestaltung deutlich kompensierbar, so dass durch das Vorhaben insgesamt eine Aufwer-

tung des Landschaftsbildes resultiert. 
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5.8 Kulturelles Erbe und sonstige Sachgüter 

5.8.1 Beschreibung und Bewertung des Ist-Zustandes / Vorbelastung im Untersuchungsraum 

Als kulturelles Erbe werden historisch, architektonisch oder archäologisch bedeutende Stätten und Bauwerke 

und Kulturlandschaften angesehen.  

Als sonstige Sachgüter werden Güter von besonderem gesellschaftlichem Wert verstanden (bspw. Ver- und 

Entsorgungsleitungen).  

Die im Untersuchungsraum auftretenden Kultur- und Sachgüter werden im Folgenden erläutert. In Anlage 8 

findet sich eine Darstellung der schutzbedürftigen Kultur- und Sachgüter. 

 

5.8.1.1 Archäologie 

Über den Bayerischen Denkmalatlas sowie den zugehörigen WMS-Service sind tagesaktuell Kartierungen von 

Bau- und Bodendenkmälern sowie Ensembles die nach Art. 2 BayDSchG in die Denkmalliste eingetragen sind 

abrufbar /49/. Im Untersuchungsraum wurden bisher zwei Bodendenkmäler nachgewiesen. Eines davon liegt 

unmittelbar nördlich im Abbaufeld der Bestandsgenehmigung („Siedlung der Urnenfelderzeit sowie Grabfund 

der Bronzezeit – D-6-6127-0065“) und ist bereits fachgerecht in Vorbereitung des Tagebaus denkmalkundlich 

aufgenommen worden.  

In der geplanten Erweiterungsfläche ist kein Bodendenkmal ausgewiesen (siehe Anlage 8). Trotzdem beste-

hen begründete Anhaltspunkte, dass auch im Bereich der Erweiterung noch weitere archäologisch Funde oder 

Befunde anstehen können.  

 

5.8.1.2 Ver- und Entsorgungsleitungen 

In der südöstlichen Ecke der Rahmenbetriebsplanfläche verläuft eine 20 kV Freileitung des Stromversorgers 

N-ERGIE Netz GmbH, Nürnberg. Ein Mastenstandort befindet sich innerhalb der Vorhabensfläche. Die Geo-

metrie des Abbaufeldes wurde mit einem Abstand von 10 m zum Maststandort gewählt. Somit bleibt der Mast-

standort erhalten.  

Unmittelbar östlich der Vorhabensfläche verläuft das Kanalnetz zur Abwasserversorgung, da es die Gemein-

degrenze quert, sind zwei Betreiber zuständig: 

- Abwasserkanal Markt Schwarzach (Gemeinde Schwarzach a. Main) 

- Abwasserkanal AZV Schwarzacher Becken (Gemeinde Sommerach) 

Die Abwasserkanäle liegen außerhalb der Rahmenbetriebsplanfläche und werden weder baulich noch in ihrer 

Funktion verändert bzw. eingeschränkt.  

 

5.8.1.3 Verkehrsinfrastruktur 

Im Untersuchungsraum finden sich diverse infrastrukturelle Anlagen bzw. Verkehrswege.  

• St2271 (Staatsstraße) von Nord nach Süd ca. 220 m östlich 

• KT 29 (Kreisstraße) von Sommerach nach Schwarzach a. Main 

• Feld- und Wirtschaftsweg östlich der Vorhabensfläche 
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Die St2271 und KT 29 werden durch das Vorhaben für den Abtransport der geförderten Kiessande in Anspruch 

genommen.  

Main- und Mainkanal bilden Schifffahrtsstraßen. Etwa 150 m östlich der Vorhabensfläche liegt die Schleuse 

Gerlachshausen. Eine Nutzung der Wasserstraßen durch das Vorhaben erfolgt nicht. 

 

5.8.1.4 Sonstiges 

An der KT 29 steht unmittelbar an die Vorhabensfläche angrenzend eine Nachbildung des Bildstocks „Graue 

Marter“ (Anlage 8). Das Original steht in der Kapelle in Sommerach. Die Grenze der Vorhabensfläche liegt in 

etwa 5 m Entfernung.  

 

5.8.2 Zusatzlast durch das Vorhaben 

5.8.2.1 Archäologie 

Eventuell im Abbaufeld bestehende Bodendenkmäler könnten durch den Abbau beschädigt oder zerstört wer-

den. 

 

5.8.2.2 Ver- und Entsorgungsleitungen 

Ein Konflikt der 20 kV Freileitung mit dem Abbaugerät ist nicht zu erwarten. Zu dem Mast innerhalb des Ab-

baufeldes wird ein Sicherheitsabstand von 10 m eingehalten. Die ständige Zugänglichkeit zu den Maststand-

orten wird während der Abbautätigkeit gewährleistet.  

Die westlich verlaufenden Abwasserkanäle werden weder baulich noch in ihrer Funktion gestört. 

 

5.8.2.3 Verkehrsinfrastruktur 

Jegliche Verkehrsinfrastruktur innerhalb des Untersuchungsraumes wird durch das Vorhaben nicht beschädigt 

oder zerstört. Die Erreichbarkeit der angrenzenden landwirtschaftlichen Flächen ist zu jeder Zeit gegeben. 

Durch den Abtransport der Kiessande erfolgt eine Erhöhung des LKW-Aufkommens auf der St2271 sowie der 

KT 29 um etwa 40 + 40 LKW pro Tag (Hin- + Rückfahrt). Die Verfüllung wird möglichst unter Nutzung von 

Synergien zur Vermeidung von Leerfahrten (Antransport Verfüllmaterial, Abtransport Rohkies) ausgeführt. Es 

erfolgen keine Ortsdurchfahrten. 

 

5.8.2.4 Sonstiges 

Der Betrieb des Kiessandtagebaus hat zu keinem Zeitpunkt negative Auswirkungen auf den vorhandenen 

Bildstock an der KT 29. Er wird inkl. seines Umfeldes mit den dortigen Bäumen nicht verändert.  

 

5.8.3 Bewertung der Gesamtlast / Konfliktbewertung 

Folgende direkt betroffene Kultur- und Sachgüter erfahren durch den Aufschluss des Kiessandtagebaus einen 

erheblichen Eingriff in ihrer Funktionsweise: 
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- ggf. vorhandene archäologische Kulturdenkmäler 

Für andere in Kapitel 5.8.2 genannte Kultur- und Sachgüter ist von keiner bis geringen Zusatzlast auszugehen, 

da sie durch das Vorhaben nicht bzw. kaum beeinträchtigt werden: 

- Hochspannungsleitung (geringer Konflikt) 

- Verkehrsinfrastruktur (geringer bis mittlerer Konflikt durch zusätzliche Verkehrsbelastung) 

- Bildstock (geringer Konflikt) 

 

5.8.4 Maßnahmen zur Verminderung und Vermeidung von Umweltauswirkungen 

5.8.4.1 Archäologie 

Im Zuge des Abbaus wird die jeweils für die weitere Abbauführung vorgesehene Oberbodenberäumung im 

Vorfeld gem. Art. 7, Nr. 1 BayDSchG dem Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege (BLfD) angezeigt. Art, 

Dauer und Umfang der Dokumentation sind in diesem Zuge rechtzeitig mit dem BLfD verbindlich abzustimmen. 

Eine generelle bauvorbereitende archäologische Dokumentation wurde im Scopingverfahren nicht ausdrück-

lich empfohlen /50/. 

Der Bildstock Alte Marter ist vor Schädigungen zu bewahren. 

 

5.8.4.2 Verkehrsinfrastruktur 

Bei eventueller Verschmutzung der Straßen (St, KT) durch den Abtransport der geförderten Kiessande, erfolgt 

die Reinigung der Straßen mit einer Kehrmaschine im Bereich der Ausfahrt auf die KT 29 durch die HMM.  

 

Unter Beachtung der Maßnahmen zur Verminderung und Vermeidung verbleiben keine erheblichen 

Auswirkungen auf das Schutzgut kulturelles Erbe und sonstige Sachgüter. 
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6 Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern / Summationswirkungen 

6.1 Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern 

Wechselwirkungen beschreiben die Beziehungen zwischen Menschen, Tieren, Pflanzen, Boden, Wasser, Luft, 

Klima, Landschaft sowie Kultur- und Sachgütern. Die Folgen des Vorhabens auf die Schutzgüter sollen nicht 

nur getrennt voneinander untersucht werden, sondern auch ihre Vernetzung berücksichtigt werden. Auf ein-

zelne Aspekte wurde bereits bei der Betrachtung der Einflüsse auf die Schutzgüter Tiere / Pflanzen / biologi-

sche Vielfalt, Wasser bzw. Menschen eingegangen. 

Die im UVP-Bericht zu beachteten Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern sind im Folgenden zusam-

mengefasst: 

• Eingriffe in das Schutzgut Boden stehen in Wechselwirkung mit dem Schutzgut Mensch, der den Bo-

den als Standort für die Landwirtschaft nutzt. Die Standortfunktion des Bodens geht durch den Eingriff 

vollständig verloren, die landwirtschaftlich genutzte Fläche wird umgenutzt als Standort zur Rohstoff-

gewinnung, wobei nach anteiliger Verfüllung eine Wiederherstellung von Grünlandflächen erfolgt. 

• Der Abtrag des gewachsenen Bodens und des geologischen Untergrundes ist verbunden mit einem 

Verlust von Biotopflächen. Betroffen ist eine Ackerfläche mit geringer Wertigkeit und weitere z.T. hö-

herwertige Biotope. Die Wiederherstellung von Bodenflächen im Zuge der geplanten Verfüllung in 

Verbindung mit dem gestörten (da verfüllten) Bodengefüge bewirkt eine neu einsetzende Bodenge-

nese, die in Verbindung mit der Rekultivierung hin zu Grünland zur Entwicklung neuer Pflanzengesell-

schaften höherer biologischer Vielfalt führen wird. 

• Die Entstehung eines Oberflächengewässers in Form des Restsees führt zur Veränderung des Grund-

wasserregimes und der Grundwassergeschütztheit und zur Entstehung neuer Lebensräume für Flora 

und Fauna.  

• Die prognostizierten Veränderungen des Grundwasserregimes führen aufgrund der Grundwasserflu-

rabstände von > 3 m und geringen verfüllbedingten Grundwasserspiegelaufhöhungen < 0,3 m (nur 

ufernah) zu keinen Auswirkungen auf grundwasserabhängige Ökosysteme. Eine Beeinträchtigung 

des Arteninventars ist nicht zu besorgen. Aufgrund der genannten Standortgegebenheiten (Flurab-

stände) sind mit den Veränderungen des Grundwasserspiegels keine erheblichen Auswirkungen auf 

Lebensräume und Arten verbunden.  

• Der Aufschluss des Kiessandtagebaus zieht eine unerhebliche Veränderung des Mikroklimas nach 

sich. 

• Die Veränderung des Landschaftsbildes führt letztendlich im rekultivierten Zustand zur Entstehung 

neuer schützenswerter Biotopstrukturen. 

Im Zuge der Auswirkungsprognose konnte eingeschätzt werden, dass aus den Wechselwirkungen durch die 

Veränderungen des Grundwasserspiegels bei bzw. nach Herstellung der Seefläche keine erheblichen Auswir-

kungen auf das Schutzgut Tiere und Pflanzen resultieren. Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern füh-

ren nicht zu verstärkenden, bislang nicht berücksichtigten Auswirkungen auf die einzelnen Schutzgüter. 
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6.2 Summationswirkungen / Wechselwirkungen mit anderen Vorhaben 

Das Feld Sommerach stellt für die Heidelberg Materials Mineralik DE GmbH das unmittelbare Anschluss-

Gewinnungsfeld für das derzeit aktive Abbaufeld VI Dettelbach unter geplantem Weiterbetrieb des Kieswerks 

Dettelbach dar. Im Bestandsfeld Sommerach finden aktuell nur geringfügige Gewinnungstätigkeiten im Tro-

ckenabbau statt, um das Körnungsspektrum im Kieswerk Dettelbach zu ergänzen und zu verbessern. Es sind 

keine Summationseffekte durch den parallelen Betrieb und anschließenden Weiterbetrieb der Gewinnungstä-

tigkeit zu erwarten.  

Hinsichtlich der Flächeninanspruchnahme sind kaum Summationseffekte durch die Umwandlung von intensiv 

landwirtschaftlichen Nutzflächen hin zu extensiv bewirtschafteten Landwirtschaftsflächen (Grünland) zu be-

werten. Lediglich durch den Verbleib des Restsees kommt es zu einer dauerhaften Flächeninanspruchnahme.  

Im Regionalplan der Region Würzburg /17/ ist der Vorhabensbereich um Sommerach als abbauwürdiges Vor-

kommen an Sand und Kies eingestuft. Da in diesem Gebiet derzeit keine anderen Abbauvorhaben durchge-

führt werden bzw. geplant sind, kommt es auch hier zu keinen Summationseffekten. 

Laut Auskunft aus dem Umweltatlas Bayern finden sich die nächstgelegenen Rohstoffgewinnungsstätten (Kies 

/ Sand) im Bereich Hörblach / Schwarzach a. Main, in Dettelbach sowie nördlich bei Astheim (Abbildung 6-1). 

Summationseffekte sind aufgrund der Entfernung zu den anderen Gewinnungsstätten nicht zu befürchten.  

 

Abbildung 6-1: Rohstoffgewinnungsstätten im Umfeld des Vorhabens /51/ 

Aufgrund der im Gutachten Hochwasserschutz /45/ genannten Vorkehrungen zur hochwassersicheren Bewirt-

schaftung des Kiessandtagebaus ist eine Verminderung der Retentionswirkung des Vorhabensbereiches und 

damit eine Verstärkung möglicher Hochwässer nicht zu befürchten. 

Sonstige Vorhaben im Umfeld des geplanten Kiessandtagebaus, die z. B. einen größeren Flächenverbrauch 

nach sich ziehen und daher im Hinblick auf Summationseffekte zu berücksichtigen wären, sind nicht bekannt. 
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7 Zusammenfassende Bewertung / Gesamtanalyse der Umweltverträglichkeit 

Zur Gesamtanalyse der Umweltverträglichkeit des Vorhabens erfolgt in den nachfolgenden Tabellen für die 

einzelnen Schutzgüter eine zusammenfassende Bewertung, in dem die jeweils schutzgutspezifisch relevanten 

Wirkfaktoren, die konkreten vorhabenbezogenen Auswirkungen, die daraus resultierenden Konflikte darge-

stellt sowie die Erheblichkeit der Auswirkungen und deren Kompensierbarkeit bewertet werden. 

 

Tabelle 7-1: Gesamtbewertung Schutzgut Mensch und menschliche Gesundheit 

Mensch und menschliche Gesundheit       

Teilaspekt des 
Schutzgutes 

Relevante Wirkfaktoren des 
Vorhabens 

Auswirkungen und 
Konfliktbewertung 

Erheblichkeit 
der Auswir-
kungen 

Kompensierbarkeit 
der Auswirkungen 

menschliche Gesund-
heit und Wohlbefinden 

Lärmemissionen durch Beräu-
mung, Gewinnung, Transport  

aufgrund großer 
Entfernung zu 
Wohnbebauung ge-
ring, Einhaltung der 
Richtwerte TA Lärm 

nicht erheblich allg. Immissions-
schutzmaßnahmen, 
keine weiteren Kom-
pensationsmaßnah-
men erforderlich 

  Staubemissionen von Fahrwe-
gen und im Abbaufeld  

aufgrund großer 
Entfernung zu 
Wohnbebauung ge-
ring, Einhaltung der 
Richtwerte TA Luft 

nicht erheblich allg. Immissions-
schutzmaßnahmen, 
keine weiteren Kom-
pensationsmaßnah-
men erforderlich 

  Verkehr Teils mäßige 
(St2271, St2450) bis 
deutliche (KT 29) 
Zunahme von Ver-
kehrsbelastungen, 
jedoch keine Orts-
durchfahrten 

nicht erheblich allg. Immissions-
schutzmaßnahmen, 
keine weiteren Kom-
pensationsmaßnah-
men erforderlich 

Wohnumfeld und Erho-
lungsnutzung 

visuelle Beeinträchtigung des 
Wohnumfeldes 

nahezu keine Sicht-
beziehung zu Wohn-
bebauung 

nicht erheblich Wiedernutzbarma-
chungsmaßnahmen 
des LBP, keine wei-
teren Kompensati-
onsmaßnahmen er-
forderlich 

  Beeinträchtigung der Erho-
lungsnutzung 

Gering bzw. nur auf 
Nahbereich des Vor-
habens beschränkt 
und nur während 
des Betriebszeit-
raums 

nicht erheblich Wiedernutzbarma-
chungsmaßnahmen 
des LBP, keine wei-
teren Kompensati-
onsmaßnahmen er-
forderlich 
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Tabelle 7-2: Gesamtbewertung Schutzgut Tiere, Pflanzen, biologische Vielfalt 

Tiere, Pflanzen, biologische Vielfalt       

Teilaspekt des 
Schutzgutes 

Relevante Wirkfaktoren des 
Vorhabens 

Auswirkungen und 
Konfliktbewertung 

Erheblichkeit 
der Auswir-
kungen 

Kompensierbarkeit 
der Auswirkungen 

Tiere Lebensraumveränderung 
durch Flächenumnutzung, 
Lärmwirkung / Störung 

mäßig, artenschutz-
rechtliche Vorsorge-
maßnahmen verhin-
dern Verbotstatbe-
stände § 44 
BNatSchG 

erheblich kompensierbar, 
CEF-Maßnahmen für 
geschützte Arten, 
Wiedernutzbarma-
chungsmaßnahmen 
des LBP, abbaupa-
rallele Schaffung von 
höherwertigen Bio-
topstrukturen, Erhö-
hung der Artenviel-
falt im Zuge der Re-
kultivierung des Vor-
habens,  

Pflanzen Beseitigung der Vegetations-
decke 

mäßig, zwar über-
wiegend Ackerflä-
chen vom Eingriff 
betroffen, aber auch 
höherwertige Bio-
tope betroffen 

erheblich kompensierbar, Wie-
dernutzbarma-
chungsmaßnahmen 
des LBP, abbaupa-
rallele Schaffung von 
höherwertigen Bio-
topstrukturen 

biologische Vielfalt Lebensraumveränderung 
durch Flächenumnutzung 

gering, abbauparal-
lel bereits Schaffung 
vielfältiger Biotop-
strukturen 

nicht erheblich kompensierbar, Ver-
meidungs- und Ver-
minderungsmaßnah-
men, biologische 
Vielfalt wird durch 
Vorhaben bereits ab-
bauparallel erhöht 
und neue Lebens-
räume für betroffene 
Arten geschaffen 

Schutzgebiete (FFH, 
SPA, LSG) 

Keine Auswirkungen zu erwar-
ten 

Schutzgebiete  nicht erheblich abbauparallele 
Schaffung von hö-
herwertigen Lebens-
räumen 
Ein Antrag auf Be-
freiung von den Ver-
boten der Land-
schaftsschutzge-
bietsverordnung liegt 
dem RBP als Antrag 
2 bei /6/. 
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Tabelle 7-3: Gesamtbewertung Schutzgut Boden und Fläche 

Boden und Fläche         

Teilaspekt des 
Schutzgutes 

Relevante Wirkfaktoren des 
Vorhabens 

Auswirkungen und 
Konfliktbewertung 

Erheblichkeit 
der Auswir-
kungen 

Kompensierbarkeit 
der Auswirkungen 

Boden vollständiger Abtrag des Bo-
dens und Entfallen der Boden-
funktionen 

Hoch, insbesondere 
während des Ab-
baus, nach Rekulti-
vierung benötigen 
pedologische Pro-
zesse längere Zeit-
räume zur Wieder-
herstellung der Bo-
denfunktionen, Ar-
chivfunktion nach-
haltig zerstört  

erheblich kompensierbar (voll-
ständige Nutzung 
des humosen 
Oberbodens, Kom-
pensationsmaßnah-
men: teilweise Wie-
derherstellung von 
Landflächen mit Bo-
denvielfalt und Er-
weiterung Grünland-
nutzung) 

Fläche Flächeninanspruchnahme von 
ca. 13 ha 

gering, keine Versie-
gelung, kein Flä-
chenverbrauch,  
Rohstoffgewinnung 
temporär,  
lediglich für Restsee 
dauerhafter Flä-
cheninanspruch-
nahme (4 ha) 

nicht erheblich kompensierbar, 
Wiedernutzmachung 
der Fläche nach der 
Rohstoffgewinnung 
gemäß LBP 

 

Tabelle 7-4: Gesamtbewertung Schutzgut Wasser 

Wasser         

Teilaspekt des 
Schutzgutes 

Relevante Wirkfaktoren des 
Vorhabens 

Auswirkungen und 
Konfliktbewertung 

Erheblichkeit 
der Auswir-
kungen 

Kompensierbarkeit 
der Auswirkungen 

Grundwasser Freilegung Grundwasserober-
fläche, minimale Grundwasser-
standsänderungen 

nur Nahbereich des 
Abbaufeldes von 
Grundwasseraufhö-
hungen geringen 
Ausmaßes betrof-
fen, keine relevan-
ten Grundwasserab-
senkungen zu be-
fürchten, keine Be-
schaffenheitsverän-
derungen, keine 
Verschlechterung für 
Grundwasserkörper 

nicht erheblich keine weiteren Kom-
pensationsmaßnah-
men erforderlich 

Oberflächenwasser Entstehung offener Wasserflä-
che (Kiessee, 4 ha), indirekte 
Auswirkungen auf Fließgewäs-
serabfluss 

Gering, keine Ab-
flussminderungen in 
Main / Mainkanal, 
keine Verschlechte-
rung für Oberflä-
chenwasserkörper 

nicht erheblich keine weiteren Kom-
pensationsmaßnah-
men erforderlich 
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Tabelle 7-5: Gesamtbewertung Schutzgut Klima und Luft 

Klima und Luft         

Teilaspekt des 
Schutzgutes 

Relevante Wirkfaktoren des 
Vorhabens 

Auswirkungen und 
Konfliktbewertung 

Erheblichkeit 
der Auswir-
kungen 

Kompensierbarkeit 
der Auswirkungen 

Klima mikroklimatische Auswirkung 
durch entstehende Seefläche 

gering, nur auf Nahbe-
reich beschränkt 

nicht erheblich keine weiteren Kom-
pensationsmaßnah-
men erforderlich 

Luft Schadstoffemissionen bei Ge-
winnung und Transportverkehr 

gering, Anlagen nach 
Stand der Technik, 
mäßige Zunahme von 
Verkehrsbelastungen 

nicht erheblich keine weiteren Kom-
pensationsmaßnah-
men erforderlich 

 

Tabelle 7-6: Gesamtbewertung Schutzgut Landschaft 

Landschaft          

Teilaspekt des 
Schutzgutes 

Relevante Wirkfaktoren des 
Vorhabens 

Auswirkungen und 
Konfliktbewertung 

Erheblichkeit 
der Auswir-
kungen 

Kompensierbarkeit 
der Auswirkungen 

Landschaftsbild im Betriebszeitraum visuelle 
Beeinträchtigung des Land-
schaftsbildes, langfristige und 
dauerhafte Umgestaltung 

mäßig, Nahbereich 
stärkerer Einfluss, in 
Fernwirkung nur ein-
geschränkte Sichtwir-
kung auf das Vorha-
ben, temporäres Vor-
haben, langfristig po-
sitive Wirkung im 
Landschaftsbild 

(temporär)  
erheblich 

Wiedernutzbarma-
chungsmaßnahmen 
des LBP, langfristige 
Aufwertung des 
Landschaftsbildes, 
keine weiteren Kom-
pensationsmaßnah-
men erforderlich 

 

Tabelle 7-7: Gesamtbewertung Schutzgut Kultur- und Sachgüter 

Kultur- und Sachgüter       

Teilaspekt des 
Schutzgutes 

Relevante Wirkfaktoren des 
Vorhabens 

Auswirkungen und 
Konfliktbewertung 

Erheblichkeit 
der Auswir-
kungen 

Kompensierbarkeit 
der Auswirkungen 

Kulturgüter Beseitigung Bodenzone mit 
ggf. archäologischen Denkma-
len   

Evtl. hoch, unmittel-
bar nördlich Boden-
denkmal bekannt, 
somit ggf. auch auf 
Vorhabensfläche 
vorhanden 

ggf. erheblich Vorsorge beim Auf-
finden in Zusammen-
arbeit mit Denkmal-
schutzbehörde, 
keine weiteren Kom-
pensationsmaßnah-
men erforderlich   

Sachgüter Flächeninanspruchnahme Ver- und Entsor-
gungsleitungen, Mit-
telspannungsmast 
im Abbaufeld (Erhalt 
gesichert) 

nicht erheblich Schutz- und Vorsor-
gemaßnahmen, 
Standsicherheit und 
ständige Zugänglich-
keit wird gewährleis-
tet 
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Zusammenfassend ist einzuschätzen, dass erhebliche Auswirkungen auf die Schutzgüter Boden, Fläche, 

Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt zu erwarten sind. Für das Schutzgut Boden ist aufgrund der Wieder-

verwendung des Oberbodens jedoch eine Kompensierbarkeit gegeben. Das Schutzgut Fläche ist durch die 

Umnutzung in 4 ha Seefläche zwar nicht wiederherstellbar, jedoch findet insgesamt eine Aufwertung der Flä-

che als Seefläche statt.  

Der Eingriff in die Schutzgüter Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt ist durch umfangreiche und zeitlich 

gestaffelte Kompensationsmaßnahmen kompensierbar 

Zudem ist die Veränderung für das Landschaftsbild während des Vorhabens erheblich, jedoch ist die Erheb-

lichkeit temporär und es stellt sich aufgrund der geplanten Rekultivierungsmaßnahmen langfristig eine Auf-

wertung des Landschaftsbildes ein.  

Unter Berücksichtigung der schutzgutspezifischen Maßnahmen zur Vermeidung und Verminderung von Um-

weltauswirkungen verbleiben mit Umsetzung der Maßnahmen keine erheblichen Beeinträchtigungen. 

.  
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